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Verordnung über den Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen 

vom 

 

Auf Grund von § 17 Absatz 1 Satz 4 des Landesplanungsgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 3. Mai 2005 (GV. NRW. S. 430), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 24. Mai 2016 (GV. NRW. S. 259), wird verordnet: 
 
§ 1  

Der Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen, der als Anlage zu dieser Verord-

nung verkündet wird, ist Bestandteil dieser Verordnung. Er besteht aus textlichen und 

zeichnerischen Festlegungen (Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen  

LEP NRW) 

 

 

§ 2  

Der Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen (LEP NRW) wird bei der Landespla-

nungsbehörde und bei den Regionalplanungsbehörden zur Einsicht niedergelegt. 

 

 

§ 3  

Die Verordnung tritt amé. in Kraft. Zeitgleich werden der Sachliche Teilplan Großflä-

chiger Einzelhandel, der seit 1995 geltende Landesentwicklungsplan Nordrhein-

Westfalen (LEP NRW 95) und der Landesentwicklungsplan IV ĂSchutz vor Fluglªrmñ 

aufgehoben. 
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Begr¿ndung 
 
Inhalt  
 
Der vorliegende Entwurf für einen neuen Landesentwicklungsplan soll den seit 1995 gültigen Landesent-
wicklungsplan Nordrhein-Westfalen (LEP NRW '95), den Landesentwicklungsplan IV 'Schutz vor Fluglärm' 
und das am 31.12.2011 ausgelaufene Landesentwicklungsprogramm (LEPro) ersetzen.  
 
Außerdem sind die Ziele, Grundsätze und diesen zugeordneten Erläuterungen des separat erarbeiteten 
sachlichen Teilplans Großflächiger Einzelhandel als Kapitel 6.5 in den Entwurf des neuen LEP NRW einge-
stellt. Davon unberührt gelten die Regelungen zum großflächigen Einzelhandel zunächst als sachlicher 
Teilplan und werden erst bei Aufstellung des neuen LEP NRW in dessen Rechtswirkung integriert.  
 
Der LEP enthält auch Ziele und Grundsätze zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel. 
Auf der Basis einer parallelen Erarbeitung des Klimaschutzplans und des LEP entsprechen diese Festle-
gungen des LEP den heute erkennbaren räumlichen Erfordernissen des Klimaschutzes bzw. den raumbe-
zogenen Maßnahmen des Klimaschutzplans. Übergreifende materielle Vorgaben zum Klimaschutz und zur 
Anpassung an den Klimawandel sind im Kapitel 4 zusammenfassend nur als Grundsätze festgelegt; be-
stimmte Aspekte sind dann in nachfolgenden Kapiteln als Ziele und Grundsätze zu Sachbereichen eingear-
beitet.  
 
Damit werden auf Landesebene alle raumordnerischen Ziele in einem Instrument gebündelt und somit das 
System der räumlichen Planung in Nordrhein-Westfalen vereinfacht. Diese Bündelung entspricht auch der 
Vorgabe des § 8 Abs.1 Raumordnungsgesetz (ROG), nach der im Regelfall in den Ländern ein Raumord-
nungsplan für das Landesgebiet (landesweiter Raumordnungsplan) aufzustellen ist. 
 
Festlegungen in Raumordnungsplänen sind nach § 7 Abs. 1 ROG für einen regelmäßig mittelfristigen Zeit-
raum zu treffen; insofern bedurften die bisher geltenden Landesentwicklungspläne einer Überprüfung. 
 
Der Entwurf des neuen LEP NRW berücksichtigt veränderte Rahmenbedingungen der Raumentwicklung - 
insbesondere den demographischen Wandel, die fortschreitende Globalisierung der Wirtschaft und den 
erwarteten Klimawandel - sowie die von der Ministerkonferenz für Raumordnung aufgestellten Leitbilder für 
die Raumentwicklung in Deutschland. Er enthält dementsprechend u.a. neue Festlegungen zur flächenspa-
renden Siedlungsentwicklung, zum Klimaschutz, zur Nutzung erneuerbarer Energien und zur Kulturland-
schaftsentwicklung. 
 
Außerdem muss der neue LEP NRW geänderten Rechtsgrundlagen und Anforderungen der neueren 
Rechtsprechung gerecht werden ï er muss hierzu u.a. die im ROG neugefassten Grundsätze der Raum-
ordnung berücksichtigen und konkretisieren, Ziele und Grundsätze der Raumordnung unterscheiden und 
kennzeichnen, muss neu definierte Gebietskategorien (Vorrang-, Vorbehalts- und Eignungsgebiete) be-
rücksichtigen und zeichnerische Darstellungen im Maßstab nicht größer als 1:300.000 vornehmen.  
 
Begründungen für die Festlegungen des LEP und dazu erfolgte Abwägungen sind in der Einleitung des 
LEP, im Umweltbericht und in den Erläuterungen zu den verschiedenen Zielen und Grundsätzen dargelegt. 
Die Abwägung unterschiedlicher Belange erfolgte auch bei der Überarbeitung des LEP-Entwurfs auf Grund-
lage der vorgebrachten Bedenken und Anregungen (vgl. hierzu die Zusammenfassung vorgebrachter Anre-
gungen und der Erwiderungen hierzu).  
 
Umweltprüfung 
 
Gemäß § 12 Abs. 4 Landesplanungsgesetz (LPlG) in Verbindung mit § 9 ROG wurde für den vorliegenden 
Entwurf eines neuen Landesentwicklungsplans ein Umweltbericht erarbeitet. Der Umweltbericht kommt 
zusammengefasst zu dem Ergebnis, dass der neue LEP NRW den Regionalplänen insgesamt ein weitrei-
chendes und ausdifferenziertes Instrumentarium für den Schutz und die Entwicklung der Umwelt eröffnet, 
welches deutliche positive Umweltauswirkungen erwarten lässt. Einschränkend wird darauf hingewiesen, 
dass bei der Konkretisierung von Festlegungen des neuen LEP auf nachfolgenden Planungsebenen im 
Einzelfall belastende Umweltauswirkungen auftreten können, die bei der jeweiligen Planung berücksichtigt 
werden müssen. 
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Beim Standort für flächenintensive Großvorhaben 'Datteln-Waltrop' und bei einigen im LEP optional gesi-
cherten Talsperrenstandorten betrifft dies auch Auswirkungen auf FFH-Gebiete (vgl. Umweltbericht Kap. 
2.3.2 und 2.4). 
 
Erhebliche Umweltauswirkungen, die grenzüberschreitend auf benachbarte Staaten oder Bundesländer 
wirken können, wurden für die abstrakt-programmatisch festgelegten Ziele und Grundsätze des neuen LEP 
NRW und für die geprüften standortbezogenen Festlegungen auf Ebene des LEP nicht festgestellt oder 
prognostiziert; auch dies mit der Einschränkung, dass für die Konkretisierung auf nachfolgenden Planungs-
ebenen nicht auszuschließen ist, dass im Einzelfall erhebliche, auch belastende, grenzüberschreitende 
Umweltauswirkungen auftreten können. Deren Berücksichtigung muss im Rahmen der jeweiligen Planung 
auf Grundlage der hierfür maßgeblichen rechtlichen Grundlagen erfolgen (vgl. Umweltbericht Kap. 2.3.3). 
 
Für die nach Durchführung des Beteiligungsverfahrens geänderten Festlegungen des LEP-Entwurfs erfolg-
te eine Nachbewertung der Umweltauswirkungen im Rahmen der Umweltprüfung. 
 
Verfahren  
 
Das Verfahren zur Aufstellung des neuen LEP NRW ist in § 10 ROG i. V. m. §§ 13 und 17 LPlG geregelt. 
Nach § 10 Abs. 1 ROG sind die Öffentlichkeit sowie die in ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen von 
der Aufstellung des Raumordnungsplans zu unterrichten; ihnen ist Gelegenheit zur Stellungnahme zum 
Entwurf des Raumordnungsplans und seiner Begründung zu geben.  
 
Des Weiteren erfolgt mit den an Nordrhein-Westfalen angrenzenden Staaten und Nachbarländern eine 
grenzüberschreitende Abstimmung gemäß § 7 Abs. 3 ROG. 
 
Das Kabinett hatte am 25.06.2013 den Entwurf dieses neuen Landesentwicklungsplans gebilligt und die 
Landesplanungsbehörde aufgefordert, auf Grundlage dieses Entwurfs ein breites Beteiligungsverfahren 
durchzuführen. Die Auslegung dieses Planentwurfs erfolgte in der Zeit vom 30. August 2013 bis 28. Febru-
ar 2014. 
 
In diesem Beteiligungsverfahren wurden 751 institutionelle Stellungnahmen und 650 Stellungnahmen von 
Privatpersonen mit insgesamt ca. 10.000 einzelnen Bedenken und Anregungen abgegeben. 
Schwerpunkte der eingegangenen Stellungnahmen und ihrer Bewertung durch die Landesregierung sind in 
einer zusammenfassenden Übersicht wiedergegeben. Im Einzelnen wird diesbezüglich auf die umfangrei-
che Synopse zum ersten Beteiligungsverfahren verwiesen.  
 

Nach Auswertung aller im Beteiligungsverfahren vorgetragenen Hinweise, Anregungen und Bedenken hat 
die Landesregierung Nordrhein-Westfalen am 28.04.2015, am 23.06.2015 und am 22.09.2015 beschlossen, 
den Entwurf des neuen Landesentwicklungsplans Nordrhein-Westfalen in wesentlichen Teilen zu ändern 
und ein zweites Beteiligungsverfahren durchzuführen.  

Die Öffentlichkeit sowie die in ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen hatten im zweiten Beteiligungs-
verfahren von Mitte Oktober 2015 bis zum 15. Januar 2016 erneut die Möglichkeit, zu den geänderten Inhal-
ten des überarbeiteten LEP-Entwurfs (Stand: 22.09.2015) sowie zu der Nachbewertung zur Umweltprüfung 
Stellung zu nehmen. Auch im zweiten Beteiligungsverfahren wurden alle relevanten Unterlagen auf der 
Internetseite der Staatskanzlei Nordrhein-Westfalen veröffentlicht. 

Zu dem überarbeiteten Entwurf des Landesentwicklungsplans wurden 685 Stellungnahmen abgegeben, 
davon 319 durch Kreise und Kommunen in Nordrhein-Westfalen, 24 durch Behörden des Landes Nord-
rhein-Westfalen und des Bundes, 20 von Behörden und Einrichtungen der Nachbarländer und ïstaaten, 
107 durch Verbände und Bürgerinitiativen und 20 Stellungnahmen von Firmen. Von Privatpersonen wurden 
84 individuelle Stellungnahmen abgegeben. Weiterhin haben sich ca. 1.000 Bürger aus dem Bereich Süd-
westfalen (Sauerland, Siegerland) mit standardisierten Stellungnahmen zu den Ausbauplanungen zur Nut-
zung der Windenergie geäußert.  

An dieses zweite Beteiligungsverfahren hat sich wiederum eine Auswertung der eingegangenen Stellung-
nahmen angeschlossen.  
Aufgrund der eingegangenen Stellungnahmen wurden einige wenige Ziele und Grundsätze des LEP im 

Sinne einer Klarstellung/Ergänzung geändert. 
 
Nach Durchführung des Aufstellungsverfahrens wird die Landesregierung gemäß § 17 Abs. 1 LPlG dem 
Landtag den Planentwurf mit einem Bericht über das Aufstellungsverfahren zuleiten. Der Landesentwick-
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lungsplan wird von der Landesregierung mit Zustimmung des Landtags als Rechtsverordnung beschlossen 
(§ 17 Abs. 2 LPlG). 
 
Danach wird der neue LEP NRW im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen be-
kannt gemacht und damit rechtswirksam. 
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1. Einleitung 
 
Nach § 1 Raumordnungsgesetz muss der Landesentwicklungsplan NRW das Landesgebiet Nordrhein-
Westfalen als zusammenfassender, überörtlicher und fachübergreifender Raumordnungsplan entwickeln, 
ordnen und sichern. Dabei sind unterschiedliche Anforderungen an den Raum aufeinander abzustimmen 
und auftretende Konflikte auszugleichen. Es ist Vorsorge für die verschiedenen Nutzungen und Funktionen 
des Raumes zu treffen. 
 
Die Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Landesgebietes soll sich in die Gegebenheiten und Erforder-
nisse des Gesamtraumes der Bundesrepublik Deutschland einfügen und die Gegebenheiten und Erforder-
nisse der regionalen und kommunalen Planungsgebiete in Nordrhein-Westfalen berücksichtigen (Gegen-
stromprinzip). 
 
Leitvorstellung bei der Erfüllung dieser Aufgabe ist eine nachhaltige Raumentwicklung, die die sozialen und 
wirtschaftlichen Ansprüche an den Raum mit seinen ökologischen Funktionen in Einklang bringt und zu 
einer dauerhaften, großräumig ausgewogenen Ordnung mit gleichwertigen Lebensverhältnissen in den 
Teilräumen des Landes beiträgt.  
 
Der Landesentwicklungsplan (LEP) legt die mittel- und langfristigen strategischen Ziele zur räumlichen 
Entwicklung des Landes Nordrhein-Westfalen fest. Seine übergreifenden Festlegungen (Kap. 2 bis 5), sei-
ne Festlegungen für bestimmte Sachbereiche (Kap. 6 bis 10) sowie die zeichnerischen Festlegungen sind 
in der nachgeordneten Regional-, Bauleit- und Fachplanung zu beachten bzw. zu berücksichtigen. Umge-
kehrt werden die bestehenden nachgeordneten Pläne in die Erarbeitung der Raumordnungspläne der Lan-
des- und Regionalplanung einbezogen. Dieses gesetzlich verankerte "Gegenstromprinzip" ist Verpflichtung 
und Ansporn für eine vertrauensvolle und fruchtbare Kooperation zwischen den unterschiedlichen Pla-
nungsebenen. 
 
Im Maßstab des LEP sind nur bedingt räumlich konkret abgegrenzte Festlegungen zu Nutzungen und 
Schutzfunktionen möglich. Solche Konkretisierungen werden weitgehend der Regionalplanung und anderen 
nachgeordneten Planungen überlassen. Sie müssen dort unter Beachtung bzw. Berücksichtigung der im 
LEP textlich festgelegten Ziele und Grundsätze erfolgen. Das gestufte Raumplanungssystem ist darauf 
ausgerichtet, mit rahmensetzenden Festlegungen der Landes- und Regionalplanung in den nachfolgenden 
Planungsverfahren zeitraubende Auseinandersetzungen über Raumnutzungen zu vermeiden. Landespla-
nerische Festlegungen schaffen im Rahmen ihrer Möglichkeiten frühzeitig Planungs- und Investitionssi-
cherheit für Bevölkerung und Wirtschaft und sie treffen auch Vorsorge vor Schäden, z. B. durch die Festle-
gung von Überschwemmungsbereichen, in denen nicht weiter gebaut werden darf. 
 
Neben den raumbezogenen Festlegungen sind insbesondere auf unteren Planungsebenen und in Zulas-
sungs- und Genehmigungsverfahren weitere fachliche und gesellschaftliche Ziele zu verwirklichen. So ist 
u.a. zur konsequenten Umsetzung des Gender- und Disability-Mainstreaming Ansatzes im Rahmen nach-
geordneter Planungen eine Überprüfung der unterschiedlichen Auswirkungen auf die Geschlechter sowie 
die gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinderungen erforderlich. 
 
Rechtswirkungen nach § 4 ROG haben die textlich festgelegten Ziele und Grundsätze des LEP in den Kapi-
teln 2 bis 10 mit den Anhängen 1 und 2 sowie die zeichnerischen Festlegungen in der Anlage. (vgl. auch 
Kap. 11 'Rechtsgrundlagen'). Ergänzend sind im Text des LEP allen Zielen und Grundsätzen Erläuterungen 
zugeordnet, die diese begründen und Hinweise zur Umsetzung geben. Auch die zeichnerischen Darstellun-
gen enthalten neben Festlegungen nachrichtliche Darstellungen ohne Rechtswirkungen zur Aufteilung des 
Landes in Siedlungsraum und Freiraum sowie zur räumlichen Orientierung an regionalen Plangebieten und 
Gemeindegrenzen. Im Zuge der Fortschreibung der Regionalpläne werden Abgrenzungsänderungen der 
nachrichtlichen Darstellungen des LEP erfolgen, die im LEP nicht aktualisierend nachvollzogen werden. 
Bisher waren die Ziele und Grundsätze der Landesplanung in Nordrhein-Westfalen in verschiedenen Plan-
werken, dem am 31.12.2011 ausgelaufenen Landesentwicklungsprogramm (LEPro), dem Landesentwick-
lungsplan Nordrhein-Westfalen von 1995, dem Landesentwicklungsplan IV ĂSchutz vor Fluglªrmñ und dem 
sachlichen Teilplan großflächiger Einzelhandel geregelt. Mit deren Zusammenführung im neuen, hier vor-
liegenden Landesentwicklungsplan, wird das nordrhein-westfälische Regelwerk der Raumordnung gestrafft 
und in einem Planwerk konzentriert. Damit trägt der neue LEP zur Vereinfachung der Rechtsvorschriften 
bei. 
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1.1 Neue Herausforderungen 

 
Infolge der dichten Besiedelung und der damit einhergehenden Konkurrenz verschiedenster Ansprüche an 
den begrenzten Raum ist die Raumordnung gerade in Nordrhein-Westfalen von besonderer Bedeutung ï 
und sie hat hier ihre Wurzeln. Das Land ist inzwischen "überplant" und der vorliegende LEP kann insofern 
auf früheren Landesentwicklungsplänen und den flächendeckend vorliegenden Regionalplänen aufbauen. 
 
Aber seit der Aufstellung des bisher gültigen LEP in den 1990er Jahren haben sich die Rahmenbedingun-
gen für die räumliche Entwicklung geändert und machen eine Anpassung der raumordnerischen Ziele und 
Grundsätze erforderlich. Dies betrifft insbesondere  

¶ die absehbare Bevölkerungsentwicklung in Nordrhein-Westfalen ("Demographischer Wandel"),  

¶ die fortschreitende Globalisierung der Wirtschaft einschließlich der Entwicklungen im Einzelhandel 
sowie  

¶ den Klimaschutz und die Anpassung an den Klimawandel. 
 
Wesen der Raumordnung ist es, im Sinne eines fachübergreifenden und überörtlichen Gesamtplans ver-
schiedenen und bisweilen gegenläufigen Schutz- und Nutzansprüchen gerecht zu werden.  
 
Die im Folgenden genannten Aspekte können insofern nicht isoliert betrachtet werden. Die Wechselwirkun-
gen sind einzubeziehen, um ein Gesamtbild der vielfältigen Anforderungen an die Raumordnung zu erhal-
ten. Der LEP bringt diese Anforderungen mit Hilfe der in den Kapiteln 2 ï 10 genannten Zielen und Grund-
sätzen zum Ausgleich. 
 

1.2 Demographischen Wandel gestalten 

 
Ausgangslage:  
 
In Nordrhein-Westfalen lebten 2014 ca. 17,6 Mio. Menschen (9,0 Mio. Frauen / 8,6 Mio. Männer). In den 
1990er Jahren verzeichnete Nordrhein-Westfalen einen Bevölkerungszuwachs von annähernd 0,9 Mio. 
Menschen (0,4 Mio. Frauen / 0,5 Mio. Männer). Dieser Trend setzte sich nicht fort; im ersten Jahrzehnt 
dieses Jahrhunderts stagnierte die Bevölkerungszahl. Seit 2011 nimmt die Bevölkerung in Nordrhein-
Westfalen jedoch ï vor allem aufgrund hoher Zuwanderungsüberschüsse - wieder zu, und nach der aktuel-
len im Auftrag der Staatskanzlei von IT.NRW erstellten Vorausberechnung der Bevölkerung in den kreis-
freien Städten und Kreisen Nordrhein-Westfalens 2014 ï 2040/60, im Folgenden kurz "aktuelle Bevölke-
rungsvorausberechnung" genannt, wird sie zunächst von 2014 bis 2025 weiterhin um etwa 0,9% zuneh-
men, bis 2035 wieder auf das Niveau von 2015 absinken und danach kontinuierlich zurückgehen.  
 
Von dieser landesweiten Entwicklung werden die Teilräume Nordrhein-Westfalens sehr unterschiedlich 
erfasst. So lässt sich nach den Ergebnissen der aktuellen Bevölkerungsvorausberechnung ein Bevölke-
rungswachstum von mehr als 10 % bis 2040 für die kreisfreien Städte Düsseldorf, Köln, Bonn und Münster 
feststellen; diese Städte haben als Einzige unter den kreisfreien Städten und Kreisen aufgrund ihrer Alters-
struktur noch einen Geburtenüberschuss. Zuwächse zwischen 5 und 10 % weisen danach die kreisfreie 
Stadt Leverkusen und die Kreise Rheinkreis Neuss, Rhein-Erft-Kreis und Rhein-Sieg-Kreis, die in der un-
mittelbaren Nachbarschaft der genannten Städte liegen, sowie die Stadt Dortmund auf. Darüber hinaus 
nimmt die Bevölkerung nach der aktuellen Bevölkerungsvorausberechnung noch in den kreisfreien Städten 
Essen, Solingen, Wuppertal, Aachen und Bielefeld und den Kreisen Kleve, Gütersloh und Paderborn zu. 
Die größten Bevölkerungsrückgänge (über 10 %) bis 2040 ergeben sich nach der aktuellen Bevölkerungs-
vorausberechnung für die kreisfreie Stadt Remscheid (-12,8%) und die Kreise Lippe (-10,3%), Höxter (-
16%), Olpe (-10,9%) Hochsauerlandkreis (-16%) und Märkischer Kreis (-19%). 
 
Langfristig werden nach der aktuellen Bevölkerungsvorausberechnung nur die älteren Altersgruppen ab 65 
Jahre gegenüber dem Ausgangsjahr 2014 zunehmen. Allerdings können nach der aktuellen Bevölkerungs-
vorausberechnung bis 2030 auch jüngere Altersgruppen eine Zunahme erreichen: Die höchste Steigerung 
erzielt die Altersgruppe der 25- bis unter 40-Jährigen mit +10,3 Prozent im Jahre 2025. Um knapp 30.000 
Kinder wächst die Zahl der 0- bis 6-Jährigen bis zum Jahr 2025, um dann bis 2031 auf das Ausgangsni-
veau des aktuellen Jahres wieder abzusinken. Langsamer wächst die Gruppe der der 6- bis 10-Jährigen. 
Sie erreicht ihren Höchstwert erst im Jahr 2030 und liegt dann um 1,7 Prozent über dem Ausgangswert 
2014. Den Anteil der Menschen im Alter ab 65 Jahre kalkuliert die aktuelle Bevölkerungsvorausberechnung 
mit 28,9 Prozent für das Jahr 2040, aktuell beträgt ihr Anteil 20,6 Prozent (2014). 
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Es bleibt also bei den Grundtendenzen des demographischen Wandels ï insbesondere auch bezüglich des 
Nebeneinanders von schrumpfenden und wachsenden Regionen, allerdings treten die Wirkungen später 
ein als bisher erwartet. Insofern gewinnt auch die Ausrichtung der Siedlungsstruktur auf eine wohnortnahe 
Versorgung und die barrierefreie Erreichbarkeit von Dienstleistungen weiterhin an Bedeutung. Damit wird 
zugleich die gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinderungen verbessert werden. Die besonde-
ren Forderungen der UN-Behindertenrechtskonvention finden somit Berücksichtigung. 
 
In den Regionen mit Bevölkerungswachstum wird es auch mittelfristig eine entsprechende Nachfrage nach 
Wohnraum geben. Aber auch in Regionen mit rückläufiger Bevölkerung ist zunächst vor allem durch Sin-
glehaushalte und kleine Haushalte älterer Menschen noch mit einem Anstieg der Ein- und Zwei-Personen-
Haushalte zu rechnen. Insbesondere durch die Zunahme der Anzahl der Haushalte wird die durchschnittli-
che Wohnfläche pro Kopf weiter zunehmen und die Wohnflächennachfrage insgesamt steigen. Mit dem 
weiteren Rückgang der Bevölkerung wird jedoch langfristig auch die Wohnflächennachfrage zurückgehen ï 
wenn auch regional unterschiedlich. 
 
Wie sich die oben beschriebene Ausgangslage durch den aktuellen Zuzug von Flüchtlingen aus Krisenge-
bieten verändern wird, ist zum Zeitpunkt der Aufstellung des LEP nicht darstellbar. Auch erste Szenarien 
dazu gehen jedoch nicht davon aus, dass es zukünftig in Nordrhein-Westfalen nur noch Regionen mit Be-
völkerungswachstum geben wird, so dass es aller Voraussicht nach bei einem Nebeneinander von 
schrumpfenden und wachsenden Regionen bleiben wird. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass der 
vorliegende LEP von der Grundkonstruktion her robust auf veränderte Bevölkerungsentwicklungen reagiert. 
Insbesondere durch die Vorgabe an Regional- und Bauleitplanung, bedarfsgerecht Wohnbauflächen und 
Wirtschaftsflächen auszuweisen, ist gewährleistet, dass Veränderungen in der Bevölkerungsentwicklung, 
aber auch den unterschiedlichen Gegebenheiten und Herausforderungen der Regionen in Nordrhein-
Westfalen Rechnung getragen werden kann. 
 
 
Zum Thema ĂDemographischen Wandel gestaltenñ enthªlt der LEP Festlegungen 
 
- Regionale Vielfalt und Identität entwickeln  
 

Durch "erhaltende Kulturlandschaftsentwicklung" soll die Vielfalt der nordrhein-westfälischen Kulturland-
schaften und das kulturlandschaftliche Erbe erhalten und als Anker der regionalen Identität entwickelt 
werden. Der Gestaltung unserer räumlichen Umwelt soll mehr Bedeutung beigemessen werden, damit 
sie uns Heimat ist und bleibt und wir sie mit Stolz künftigen Generationen weitergeben können. Zugleich 
soll damit das im Wettbewerb um Einwohnerinnen und Einwohner und Unternehmen zunehmend be-
deutsame Wohn- und Arbeitsumfeld verbessert werden.  

 
- Zentrale Orte und Innenstädte stärken 
 

Mittelfristig wird die Bevölkerung voraussichtlich in weiten Teilen Nordrhein-Westfalens abnehmen. 
Dadurch kann es dort zu Tragfähigkeitsproblemen insbesondere bei den Infrastrukturen der Daseins-
vorsorge kommen. Um dem entgegenzuwirken und die Grundversorgung für alle Bevölkerungsgruppen 
flächendeckend zu sichern, muss die weitere Siedlungsentwicklung bereits jetzt auf Standorte kon-
zentriert werden, an denen auch langfristig ein attraktives Angebot an öffentlichen und privaten Versor-
gungs- und Dienstleistungseinrichtungen bereitgestellt werden kann. Damit werden auch Innenstädte 
gestärkt, einer dispersen Siedlungsentwicklung wird entgegengewirkt und die Infrastrukturfolgekosten 
für die Gemeinden lassen sich reduzieren.  

 
- Mobilität und Erreichbarkeit gewährleisten  
 

Die Erreichbarkeit insbesondere der Einrichtungen der Daseinsvorsorge spielt angesichts des demo-
graphischen Wandels und der Verpflichtungen aus der UN-Behindertenrechtskonvention eine zuneh-
mend größere Rolle. Zum einen wird sich das Mobilitätsverhalten einer alternden Gesellschaft verän-
dern. Zum anderen werden in vielen Landesteilen durch den Bevölkerungsrückgang und die damit ein-
hergehende Konzentration der öffentlichen und privaten Dienstleistungs- und Versorgungsangebote die 
von den Einzelnen zu überwindenden Entfernungen größer. Dies macht eine enge Verknüpfung der 
Siedlungen mit einem für alle Bevölkerungsgruppen nutzbaren Angebot des öffentlichen Personenver-
kehrs notwendig. 
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1.3 Nachhaltige Wirtschaftsentwicklung ermöglichen 

 
Ausgangslage: 
 
Gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 4 ROG ist im Planungsraum eine Wirtschaftsstruktur zu verwirklichen, die langfristig 
wettbewerbsfähig und räumlich ausgewogen ist, über eine wirtschaftsnahe Infrastruktur verfügt sowie ein 
ausreichendes und vielfältiges Angebot an Arbeits- und Ausbildungsplätzen vorhält. 
Dieser Grundsatz  ist ï wie auch die übrigen in § 2 Abs. 2 ROG enthaltenen Grundsätze an alle nachfol-
genden Planungsträger gerichtet, mit dem Auftrag, diese durch Festlegungen in Raumordnungsplänen zu 
konkretisieren. 
 
Im internationalen Ranking stünde der Wirtschaftsraum Nordrhein-Westfalen als unabhängiger Staat an 18. 
Stelle der Volkswirtschaften. Die nordrhein-westfälische Wirtschaft zeichnet sich im Vergleich zu den ande-
ren Bundesländern durch einen höheren Grad an Internationalisierung aus. Mit 11 Mio. Einwohnerinnen 
und Einwohnern an Rhein und Ruhr befindet sich in Nordrhein-Westfalen der größte Ballungsraum Europas 
und damit ein wichtiger Absatzmarkt für in- und ausländische Investoren. Die Leistungsstärke von Industrie 
und Gewerbe liegt in Nordrhein-Westfalen gleichermaßen in den Verdichtungsgebieten und den ländlichen 
Räumen, in denen traditionell viele Unternehmen beheimatet sind. Daneben hat in Nordrhein-Westfalen 
auch die Produktion von Lebensmitteln und die Ernährungswirtschaft Bedeutung; etwa die Hälfte der Lan-
desfläche wird landwirtschaftlich genutzt. Eine kreative Ökonomie lebt vom produktiven Austausch zwi-
schen den unterschiedlichen Milieus, die sich quer zu den bestehenden teilräumlichen Zuordnungen entwi-
ckelt haben.  
 
Eine Voraussetzung für den Wohlstand in NRW ist eine erfolgreiche nachhaltige Wirtschaftsentwicklung in 
allen Teilen des Landes. Innovative Industrie und industrielle Dienstleistung, Handel und Handwerk bilden 
das Rückgrat der nordrhein-westfälischen Wirtschaftskraft. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die nord-
rhein-westfälische Wirtschaft zum weitaus größten Teil aus kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) be-
steht. Diese vielfach inhabergeführten Familienbetriebe fühlen sich in besonderem Maße an ihren jeweili-
gen Standort gebunden. Daher ist ein am Bedarf der Wirtschaft orientiertes Flächenangebot unter Berück-
sichtigung der teilräumlichen Gegebenheiten in NRW ein Ziel der Landesregierung. 
 
NRW hat im Vergleich einen hohen Anteil von Siedlungs- und Verkehrsflächen, aber gleichzeitig auch eine 
der höchsten Flächenproduktivitäten (BIP pro km

2
 Siedlungs- und Verkehrsfläche) unter den deutschen 

Bundesländern: Nach den Stadtstaaten und Baden-Württemberg liegt NRW mit 77 Mio. Euro pro km
2
 auf 

Platz 5. Das belegt die hohe Effizienz der Flächennutzung in NRW. Diese bereits hohe Flächenproduktivität 
kann weiter, aber nicht beliebig gesteigert werden. Um dem Ziel, den Flächenverbrauch zu minimieren, 
gleichzeitig gerecht zu werden, bedarf es einer innovativen Flächenentwicklung in Abhängigkeit und unter 
Nutzung der Dynamik der Wirtschaft, die heute maßgeblich von sogenannten Megatrends beeinflusst wird 
(z.B. Digitalisierung, Globalisierung, demographischer Wandel, Klimaschutz).  
 
Der wirtschaftliche Strukturwandel und die Internationalisierung der Märkte haben zu einer Intensivierung 
des Wettbewerbs zwischen den Städten und Regionen geführt, der sich durch wachsende Standortunab-
hängigkeit der Unternehmen und die Mobilität der Beschäftigten noch verschärft. Gemeinden sehen sich 
zunehmend einem internationalen Wettbewerb ausgesetzt, dem sie aufgrund ihrer eher kleinräumigen Pla-
nungs- und Entscheidungsstrukturen nicht gewachsen sind. 
 
Parallel hierzu wird sich ï verursacht durch den demographischen Wandel ï der Wettbewerb um qualifizier-
te Fachkräfte verschärfen. Da Beschäftigte bei der Wahl ihres Arbeits- und Wohnortes neben rein berufli-
chen Angeboten verstärkt "weiche Standortfaktoren" berücksichtigen, gewinnen die Verbesserung der 
Raumqualität, die "Kulturlandschaftsentwicklung" sowie eine familienfreundliche und barrierefreie Infrastruk-
tur im Standortwettbewerb an Bedeutung. 
 
Flächenentwicklung verlangt heute eine differenzierte Analyse der Ist-Situation. Dabei müssen u.a. die un-
terschiedliche Wirtschaftsstruktur in den Teilregionen des Landes, die Unterschiede zwischen ländlichen 
und verdichteten Räumen sowie topografische Gegebenheiten betrachtet werden. Um Auskunft über die 
tatsächliche Entwicklung und den Flächenbedarf zu erhalten, bedarf es methodischer Ansätze zur Flächen-
erhebung, die landesweit einheitlich angewendet werden können, gleichzeitig aber den regionalen Beson-
derheiten zuverlässig Rechnung tragen. 

 
Umwelt- und Klimaschutz stellen neue Anforderungen für die Flächenentwicklung dar, eröffnen aber zu-
gleich wirtschaftliche Chancen, wie z. B. der Schwerpunkt Ressourceneffizienz zeigt. Die themenspezifi-
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sche Flächenentwicklung in der Kooperation verschiedener Kommunen ermöglicht win-win Lösungen für 
eine zugleich bedarfsgerechte wie auch flächensparende Planung.  
 
Eine nachhaltige Wirtschaft erfordert einen ambitionierten Klima-, Umwelt- und Ressourcenschutz. Gleich-
zeitig erwirtschaften prosperierende Unternehmen die Mittel für weitere Fortschritte beim Umwelt- und Res-
sourcenschutz.  
 
Der Strukturwandel stellt Wachstumsbranchen und Produktionsprozesse in den Vordergrund, die heute 
andere Ansprüche an Flächen haben. Die früher als Gegensatz wahrgenommene Beziehung zwischen 
Ökologie und Ökonomie harmonisiert sich dabei zunehmend. Beispielsweise beanspruchen unterneh-
mensbezogene Dienstleistungen in der Regel weniger Flächen und Ressourcen. Branchen, wie z.B. die 
Logistik, die an Bedeutung gewinnt, bringen zwar erheblichen Flächenverbrauch mit sich, allerdings neh-
men gleichzeitig die Wertschöpfungsintensität der Logistik und damit ihre Flächenproduktivität zu. 
 
Vor diesem Hintergrund ist es eine Aufgabe der Raumordnung, die räumlichen und infrastrukturellen Vo-
raussetzungen für eine bedarfsgerechte Entwicklung attraktiver Industrie-, Gewerbe- und Tourismusstand-
orte zu schaffen. Damit leistet sie einen Beitrag zur Ansiedlung neuer und zur Erhaltung und Erweiterung 
oder bei der Umstrukturierung bestehender Industrie-, Gewerbe- und Tourismusbetriebe. 
 
Die chemische Industrie hat für NRW und für die nordrhein-westfälische Industrie eine besondere Bedeu-
tung. Sie ist als rohstoffintensive Branche auf eine sichere, kontinuierliche Versorgung mit gasförmigen und 
flüssigen Rohstoffen sowie Produkten angewiesen. Rohrfernleitungen haben dabei als Transportmittel für 
den Transport der häufig kontinuierlich benötigten Mengen eine hohe Bedeutung. Dies gilt auch für den 
Verbund mit den Nachbarländern (siehe Grundsatz 8.2-1 und Erläuterungen zum Grundsatz 8.2-1). 
Der Tourismus hat eine wichtige Ausgleichsfunktion im Hinblick auf Regeneration und aktive Freizeitgestal-
tung der Menschen. Zugleich spielt der Tourismus eine wichtige Rolle für die wirtschaftliche Entwicklung 
von NRW. Die Attraktivität von Nordrhein-Westfalen als Freizeit- und Reiseziel ist eng verzahnt mit der 
Wahrnehmung als attraktiver Arbeits-, Lebens- und Investitionsstandort. Tourismus und Erholung sollen in 
den Teilräumen des Landes gestärkt werden, die über die naturräumlichen Voraussetzungen dazu verfü-
gen, um so den Tourismus als Wirtschaftsfaktor nachhaltig zu entwickeln.  
 
Der Einzelhandel in Deutschland hat sich in den letzten Jahrzehnten verändert: auf der Angebotsseite 
durch andere bzw. neue Betriebstypen, Konzentrationsprozesse und Filialisierung, auf der Nachfrageseite 
durch verändertes Kaufverhalten. 
 
Die Verkaufsflächenzuwächse waren dabei erheblich: nach Schätzungen des Handelsverbandes Deutsch-
land wuchs die Gesamtverkaufsfläche in Deutschland alleine zwischen 1990 und 2011 von knapp 80 auf 
rund 120 Mio. m

2
. Gleichzeitig waren in den letzten Jahren stagnierende einzelhandelsrelevante Pro-Kopf-

Ausgaben zu verzeichnen. Unter Berücksichtigung voraussichtlich steigender Energiekosten und voraus-
sichtlich ebenfalls steigender Aufwendungen für private Gesundheits- und Altersvorsorge wird davon aus-
gegangen, dass sich dieser Trend fortsetzt und die einzelhandelsrelevanten Gesamtausgaben zumindest 
nicht wieder steigen werden. Die u. a. aus diesen Entwicklungen resultierenden Verkaufsflächenproduktivi-
täten liegen in Deutschland schon heute unter denen der meisten europäischen Länder. Je geringer die 
Verkaufsflächenproduktivitäten sind, desto höher ist das Interesse an günstigen Flächen für den Einzelhan-
del, die in der Regel eher nicht in den Innenstädten und örtlichen Zentren zu finden sind. 
 
Ebenfalls feststellen lässt sich ein Trend im Einzelhandel, neben einem nahversorgungsrelevanten oder 
nicht zentrenrelevanten Kernsortiment zunehmend z. T. erhebliche zentrenrelevante Sortimente zu führen. 
Sofern diese Entwicklungen an Standorten außerhalb der Innenstädte und örtlichen Zentren stattfinden, 
tragen sie dazu bei, Zentren zu schwächen. 
 
Der Blick auf andere europäische Länder lässt den Schluss zu, dass die Ansiedlung großer Einkaufszen-
tren ï seien es herkömmliche Shopping Center oder Factory-Outlet-Center oder ähnliches ï auch in 
Deutschland noch nicht abgeschlossen ist. Auch wenn bei den großen neuen Shopping Centern ein Trend 
zu innerstädtischen Standorten zu beobachten ist, besteht daneben weiterhin der Trend, auch außerhalb 
der Zentren teilweise in erheblichem Umfang zentrenrelevante Sortimente anzubieten ï sei es beispiels-
weise als Randsortimente von Möbelfachmärkten oder als Kernsortimente von Factory-Outlet-Centern. 
 
Zum Thema ĂNachhaltige Wirtschaftsentwicklung ermºglichenñ enthªlt der LEP Festlegungen 
- Wachstum und Innovation fördern 
 
Nordrhein-Westfalen ist ein attraktiver Standort mit hoher Lebens- und Umweltqualität. Um die Position des 
Landes als Wirtschaftsstandort zu festigen und auszubauen sorgt der LEP für ein bedarfsgerechtes Ange-
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bot an Flächen für Gewerbe und Industrie. Aus Sicht der Unternehmen und des Landes geht es dabei nicht 
um einzelne Gemeinden, sondern um die Standortqualität der gesamten Region. Diese Herausforderung 
können die Gemeinden insbesondere durch eine intensivere Kooperation bewältigen, die darauf abzielt, die 
Position ihrer Region im Wettbewerb zu verbessern.  
 
Der Bedarf an Wirtschaftsflächen kann mit den Instrumenten der Raumordnung ermittelt werden. Die Flä-
chenentwicklung wird flexibel auf neue Anforderungen reagieren. Hierzu dienen moderne Instrumente wie 
der Flächentausch, die intelligente Nutzung von Brachflächen und der konkreten Flächenmobilisierung, die 
Kooperationen zwischen Kommunen, die Anwendung Monitoring gestützter Verfahren, die reale Flächen-
bedarfe eruieren und diese mit faktisch verfügbaren Flächen abgleichen.  
 
Für einzelne Betriebe kommt es darauf an, ihren konkreten Betrieb durch angrenzende Flächen erweitern 
zu können. Diese Entwicklungsoptionen werden grundsätzlich erhalten. 
 
Große Flächen können auf Landesebene oder auf regionaler Ebene als Gewerbe- und Industriestandorte 
gesichert werden.  
 
Die regionale Verteilung der Wachstumskräfte der Wirtschaft in den ländlichen Räumen und in den Verdich-
tungsräumen sowie spezifische Raum- und Wirtschaftsstrukturen in den Teilräumen des Landes und deren 
jeweiligen endogene Potenziale (Stärken, Cluster, Leitmärkte etc.) können auf der Ebene der Regionalpla-
nung berücksichtigt werden.  
 
Der LEP geht auf diese Anforderungen ein. Er sichert die bedarfsgerechte Versorgung der Wirtschaft mit 
Gewerbe- und Industrieflächen und leistet so einen wesentlichen Beitrag dazu, dass Nordrhein-Westfalen 
seine wirtschaftlichen Stärken weiter entwickeln kann. 
 
- Handel nachhaltig steuern  
 
Die oben beschriebenen Entwicklungen im Einzelhandel, insbesondere der Trend zu umfangreichen zen-
trenrelevanten Sortimentsanteilen außerhalb der Zentren, schwächen die Zentren: weitere Leerstände in 
Innenstädten und Stadtteilzentren Nordrhein-Westfalens können zu einer erneuten Beeinträchtigung der mit 
Städtebaufördermitteln sanierten Innenstädte und Stadtteilzentren führen. Insbesondere die geringen Ver-
kaufsflächenproduktivitäten erhöhen den Druck auf die Gemeinden, günstigere Flächen für Einzelhandel 
zur Verfügung zu stellen als die 1a/1b-Lagen in Innenstädten und Stadtteilzentren. 
 
Vor dem Hintergrund einer inklusiven, aber auch insgesamt alternden Gesellschaft (Stichwort "demographi-
scher Wandel") gewinnen die Zentren als Versorgungsstandorte noch stärker an Bedeutung; gleichzeitig 
können steigende Energiekosten und ebenfalls steigende Aufwendungen für private Gesundheits- und Al-
tersvorsorge den Druck auf die Gemeinden weiter erhöhen. 
 
Durch die mit den vorliegenden Regelungen beabsichtigte Stärkung der Zentren wird daher auch dafür 
Sorge getragen, die Daseinsvorsorge zu sichern, die Inanspruchnahme von Freiraum auf ein Mindestmaß 
zu begrenzen und Verkehr zu vermeiden, ohne den freien Warenverkehr einzuschränken. Die Regelungen 
heben nicht auf das Verbot bestimmter Verkaufsformen ab, sondern ausschließlich auf die raumordnerisch 
gebotene Steuerung. 
 
- Weiche Standortfaktoren entwickeln  
 
Im Wettbewerb der europäischen Regionen um qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden le-
benswerte Städte und Gemeinden, Angebote für Sport, Erholung, Freizeit, Kultur und Tourismus sowie der 
landesweiten ortsnahen Nahversorgung immer wichtiger. Deshalb sind diese Ăweichenñ Standortfaktoren 
von Bedeutung für raumbedeutsame Planungen. 
 
- Steigerung der Raumqualität durch Konfliktminimierung und räumlichen Immissionsschutz, 

Trennungsgrundsatz 
 
Es gehört zu den zentralen Aufgaben der Raumordnung, unterschiedliche räumliche Nutzungen und Funk-
tionen einander so zuzuordnen und zu entwickeln, dass gegenseitige Beeinträchtigungen weitest möglich 
vermieden oder minimiert werden und überlagernde Nutzungen und Funktionen miteinander verträglich 
sind. Dies schließt auch ein, dass raumbedeutsame Maßnahmen so geplant werden, dass Immissionsbe-
lastungen unter Beachtung des Standes der Technik so niedrig wie möglich bleiben, bzw. dass mögliche 
Belastungen durch Immissionen auch durch vorsorgende räumliche Trennung und durch hinreichende Ab-
stände vermieden werden. Die Festlegungen des LEP sind darauf ausgerichtet, Ansprüche an den Raum 
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auszugleichen. Die weitere Konfliktminimierung muss bei der konkretisierenden Umsetzung in nachgeord-
neten Planungen erfolgen. 
 
- Regionale Kooperation stärken, Metropolfunktionen ausbauen 
 
Kommunal, staatlich und privat Handelnde werden zu mehr regionaler Kooperation aufgefordert. Eine res-
sortübergreifende und vernetzend arbeitende Landesplanung und -verwaltung unterstützt sie dabei nach-
drücklich. Durch kooperative und arbeitsteilige Angebote lassen sich nicht nur Kosten sparen, sondern auch 
das bestehende hohe Versorgungsniveau und dadurch die Lebensqualität sichern. Diese Faktoren sind 
maßgeblich für die Standortentscheidungen der Wirtschaft und damit das Arbeitsplatzangebot.  
 
Außerdem muss Nordrhein-Westfalen auf die im In- und Ausland vorangetriebene "Metropolisierung" und 
"Regionalisierung" reagieren. Dabei treten benachbarte Städte und Räume, die sich historisch, geogra-
phisch oder kulturell zusammengehörig fühlen, als Regionen mit einem eigenen Profil im nationalen und 
internationalen Standortwettbewerb auf.  
 
Nordrhein-Westfalen wird seine Position als Metropolraum von europäischem Rang darstellen und weiter 
ausbauen, um sich in diesem Wettbewerb als einer der führenden Wirtschaftsräume Europas und der Welt 
zu behaupten. 
 
- Rohstoffversorgung langfristig sichern  
 
Der LEP macht es der Regionalplanung zur Aufgabe, die Versorgung von Wirtschaft und Bevölkerung mit 
mineralischen Rohstoffen für einen Zeitraum von mindestens 20 Jahren bei Lockergesteinen und 35 Jah-
ren bei Festgesteinen zu sichern. Durch eine auf ein landeseinheitliches Monitoring gestützte Überwa-
chung wird sichergestellt, dass die planerische Versorgungssicherheit auch im Zuge des voranschreiten-
den Abbaus nicht unter 10 Jahre für Lockergesteine und 25 Jahre für Festgesteine absinkt. Auf diese Wei-
se wird ein Ausgleich zwischen den Interessen der Wirtschaft auf der einen Seite und denen des Freiraum-
schutzes auf der anderen Seite erreicht und der Leitvorstellung der nachhaltigen Raumentwicklung Rech-
nung getragen.  
 

1.4 Natur, erneuerbare Ressourcen und Klima schützen 

 
Ausgangslage:  
Eine bedeutende Rahmenbedingung der Raumentwicklung ist der Klimawandel. Der anthropogen verur-
sachte Klimawandel bedroht die natürlichen Lebensgrundlagen der Menschen weltweit. Neben den gravie-
renden Folgen des Klimawandels für die Gesundheit der Menschen sowie für Natur und Umwelt, entstehen 
auch enorme volkswirtschaftliche Belastungen.  
 
Auch in NRW macht sich der Klimawandel bemerkbar: während zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Jah-
resdurchschnittstemperatur in Nordrhein-Westfalen noch bei ca. 8,4°C lag, beträgt sie inzwischen etwa 
9,6°C. Die mittleren jährlichen Niederschläge haben im gleichen Zeitraum um etwa 15 % zugenommen 
(Deutscher Wetterdienst). Nach Prognose des Potsdam Instituts für Klimafolgenforschung ist bis zur Mitte 
dieses Jahrhunderts mit einer fortgesetzten Klimaerwärmung zu rechnen: Je nach zugrundeliegendem Mo-
dell gehen die Forscher von einem Anstieg der Durchschnittstemperatur in Nordrhein-Westfalen um etwa 
1,4 ï 2,3°C aus (2031-2060 im Vergleich zur Referenzperiode 1961-1990). Die Niederschläge werden in 
diesem Zeitraum voraussichtlich weiter zunehmen, wobei sich allerdings deutliche regionale Unterschiede 
zeigen werden. Auch Wetterextreme wie Starkniederschläge oder längere Hitzeperioden werden voraus-
sichtlich zunehmen. Diese klimatischen Veränderungen erfordern auch Schutz- und Anpassungsmaßnah-
men in der Regional-, Bauleit- und Fachplanung. 
 
Um die Folgen der Erderwärmung auf ein beherrschbares Maß zu beschränken, ist es nach Aussage der 
Wissenschaft unerlässlich, den globalen Temperaturanstieg auf maximal 2 Grad gegenüber vorindustriel-
lem Niveau zu begrenzen. Die internationale Staatengemeinschaft hat erstmalig gemeinsam auf der Klima-
konferenz in Cancun 2010 das 2 Grad Ziel anerkannt. Eine Einhaltung des 2 Grad Ziels bedeutet, dass die 
anthropogen verursachten Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2050 bezogen auf die Industrieländer um 
mindestens 80 % gegenüber 1990 gesenkt werden müssen. Deutschland geht national mit ehrgeizigen, 
allerdings bislang unverbindlichen Emissionsreduktionszielen voran: Bis 2020 will Deutschland seine Emis-
sionen um 40 % gegenüber 1990 senken, bis 2050 um 80 bis 95 % ï unabhängig von den Anstrengungen 
anderer Staaten. Diese Ziele wurden erneut vor dem Hintergrund des beschlossenen Atomausstiegs bis 
spätestens 2022 unterstrichen. 
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In NRW wird etwa ein Drittel der in Deutschland entstehenden Treibhausgase emittiert. Als bedeutendes 
Industrieland und als Energieregion in Europa hat NRW damit einerseits eine besondere Verantwortung 
beim Klimaschutz, andererseits große Potenziale zur Reduktion von Treibhausgasemissionen. Das Land 
Nordrhein-Westfalen stellt sich dieser Verantwortung: Mit dem Klimaschutzgesetz werden für Nordrhein-
Westfalen erstmalig verbindliche Klimaschutzziele festgelegt und ein institutioneller Rahmen für die Erarbei-
tung, Umsetzung und Überprüfung von Klimaschutzmaßnahmen eingerichtet. Damit will Nordrhein-
Westfalen seine Treibhausgasemissionen bis 2020 um mindestens 25 % und bis 2050 um mindestens 
80 % gegenüber 1990 reduzieren. Diese im Klimaschutzgesetz formulierten Ziele sollen u.a. durch raum-
ordnerische Maßnahmen erreicht werden. 
 
Zum Thema ĂNatur, erneuerbare Ressourcen und Klima sch¿tzenñ enthªlt der LEP Festlegungen 
 
- Natürliche Lebensgrundlagen nachhaltig sichern 
 
Der Sicherung und Entwicklung des Freiraums soll besondere Bedeutung beigemessen werden. Bei Nut-
zungskonflikten ist den Erfordernissen des Umweltschutzes Vorrang einzuräumen, wenn Leben und Ge-
sundheit der Bevölkerung oder die dauerhafte Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen gefährdet sind. 
 
- Ressourcen langfristig sichern  
 
Das in den Forstwissenschaften des 18. Jahrhunderts erstmalig wissenschaftlich beschriebene und für die 
Wälder eingeführte Prinzip der Nachhaltigkeit der Nutzung (der Holzeinschlag wird auf die Menge des Zu-
wachses an Holzmasse beschränkt) wurde in der Raumordnung zunächst auf die "nachhaltige Sicherung 
der natürlichen Lebensgrundlagen" und nach der Umweltkonferenz von Rio (1992) auf die Leitvorstellung 
einer nachhaltigen Raumentwicklung erweitert.  
 
Dies verpflichtet die Landesplanung, die Ansprüche an den Raum so abzuwägen und die natürlichen Le-
bensgrundlagen so zu sichern, dass auch für kommende Generationen Lebens- und Raumnutzungsmög-
lichkeiten offengehalten werden.  
 
Der LEP ist deshalb darauf ausgerichtet, die Nutzung regenerierbarer Ressourcen grundsätzlich auf das 
Maß ihrer Neubildung zu beschränken und nicht regenerierbare natürliche Ressourcen im Sinne einer mög-
lichst langfristigen Streckung ihrer Verfügbarkeit unter Berücksichtigung der Versorgungssicherheit spar-
sam zu nutzen.  
 
- Freirauminanspruchnahme verringern  
 
Im Sinne der Nachhaltigkeitsstrategie des Bundes soll der LEP noch stärker als in der Vergangenheit auf 
eine flächensparende, kompakte Siedlungsentwicklung und damit zugleich auf eine geringst mögliche Inan-
spruchnahme des Freiraumes hinwirken. Er leistet damit einen Beitrag zu dem in Nordrhein-Westfalen ver-
folgten Ziel, das tägliche Wachstum der Siedlungs- und Verkehrsfläche bis zum Jahr 2020 auf 5 ha und 
langfristig auf Netto-Null zu reduzieren. Gleichwohl sorgt der LEP für eine bedarfsgerechte Flächensiche-
rung für Wohnen bzw. Gewerbe und Industrie. Dazu ist der Aufbau eines Siedlungsflächenmonitorings not-
wendig, das belastbare Informationen über vorhandene Flächenreserven gibt und Entwicklungspotenziale 
aufzeigt. Durch ein funktionierendes Monitoring können aufwändige Prüfverfahren verkürzt werden.  
 
- Klimaschutzziele umsetzen 
 
Die konsequente Nutzung der erneuerbaren Energien stellt eine tragende Säule der nordrhein-
westfälischen Klimaschutzpolitik dar. Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen macht Nordrhein-
Westfalen weniger abhängig von Energieimporten und trägt maßgeblich zur Reduzierung der Treibhaus-
gasemissionen bei. Die Energieerzeugung soll daher auf einen stetig steigenden Anteil erneuerbarer Ener-
gien umgestellt werden. Dabei spielt die Windenergie eine tragende Rolle, ohne deren Ausbau die nord-
rhein-westfälischen Klimaschutzziele nicht erreicht werden können. Der Anteil der Windenergie an der 
Stromversorgung soll daher auf mindestens 15 % bis 2020 ausgebaut werden.  
 
Weiterhin stellt der Ausbau der dezentralen, effizienten und klimafreundlichen Kraft-Wärme-Kopplung 
(KWK) einen wesentlichen Baustein zur Erreichung der Klimaschutzziele dar. Deutschland plant, bis 2020 
bundesweit 25 % des Stroms im Rahmen von KWK zu erzeugen. Nordrhein-Westfalen will dies durch eine 
Landesquote von mehr als 25 % des hier erzeugten Stroms flankieren.  
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An den klimapolitischen Zielsetzungen des Landes Nordrhein-Westfalen wird deutlich, dass Klimaschutz ein 
Belang ist, der bereits auf der Ebene der Landes- und Regionalplanung umfassend zu berücksichtigen ist, 
um die planerischen Voraussetzungen für die Energieerzeugung und Energieeffizienz zu schaffen.  
 
- Natur, Landschaft und biologische Vielfalt sichern 
 
Natur und Landschaft sollen im besiedelten und unbesiedelten Raum so geschützt, entwickelt und, soweit 
erforderlich, wiederhergestellt werden, dass alle Funktionen des Naturhaushalts, die biologische Vielfalt 
und das Landschaftsbild nachhaltig gesichert werden.  
Die biologische Vielfalt in Nordrhein-Westfalen ist ein Naturkapital, das auch einen wichtigen Beitrag zum 
Wohlergehen der Bevölkerung und zum wirtschaftlichen Wohlstand beiträgt. Im Einklang mit den internatio-
nalen Strategien zum Erhalt der biologischen Vielfalt der UN (Rio 1992) und der EU (Strategie 2020), soll 
die fortschreitende Verminderung der biologischen Vielfalt und ökosystemarer Leistungsfähigkeit aufgehal-
ten werden. Hierzu sind bereits bei der Landesplanung raumbezogene Festlegungen für Naturschutz und 
Landschaftsentwicklung erforderlich. Ca. 15 % der Landesfläche sind als Kernflächen eines alle Landesteile 
übergreifenden Biotopverbundes erfasst und im LEP für den Schutz der Natur festgelegt.  
Dem dienen unter anderem der Nationalpark Eifel sowie die Sicherung einer Gebietskulisse für eine mögli-
che Ausweisung eines Nationalparks Senne. 
 
Darin sind auch die durch die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie und die Vogelschutzrichtlinie geschützten Ge-
biete enthalten. In den Verdichtungsräumen werden die siedlungsnahen Freiflächen durch Regionale Grün-
züge geschützt ï darunter auch der noch weiter auszugestaltende Emscher-Landschaftspark. Der Erhalt 
und die Entwicklung des Freiraums haben einen wesentlichen Einfluss auf die Lebensqualität sowie die 
gesundheitlichen Rahmenbedingungen der Menschen in NRW und gewinnt im Hinblick auf die prognosti-
zierte globale Erwärmung an Bedeutung durch die Freihaltung von Frischluftschneisen und Kaltluftentste-
hungsgebieten. 
 
Die Gewinnung von Erdgas aus unkonventionellen Vorkommen ist mit Umweltfolgen, insbesondere für die 
Grundwasserressourcen, verbunden. Darüber hinaus ist offen, ob sich diese Vorkommen wirtschaftlich ge-
winnen lassen. 
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2. Rªumliche Struktur des Landes 
 
Ziele und Grundsätze 
 
2-1 Ziel Zentralörtliche Gliederung 
Die räumliche Entwicklung im Landesgebiet ist auf das bestehende, funktional gegliederte System 
Zentraler Orte auszurichten.  
 
2-2 Grundsatz Daseinsvorsorge 
Zur Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse in allen Teilen des Landes sind Erreichbarkeiten 
und Qualitäten von Einrichtungen der Daseinsvorsorge unter Berücksichtigung der Bevölkerungs-
entwicklung, der Sicherung wirtschaftlicher Entwicklungschancen und guter Umweltbedingungen 
auf das funktional gegliederte System Zentraler Orte auszurichten. 
Davon ausgenommen ist das Netz der digitalen Infrastruktur. Die digitale Infrastruktur ist unabhän-
gig von dem System zentraler Orte flächendeckend auszubauen. 
 
2-3 Ziel Siedlungsraum und Freiraum 
Als Grundlage für eine nachhaltige, umweltgerechte und den siedlungsstrukturellen Erfordernissen 
Rechnung tragende Entwicklung der Raumnutzung ist das Land in Gebiete zu unterteilen, die vor-
rangig Siedlungsfunktionen (Siedlungsraum) oder vorrangig Freiraumfunktionen (Freiraum) erfüllen 
oder erfüllen werden. 
 
Die Siedlungsentwicklung der Gemeinden vollzieht sich innerhalb der regionalplanerisch festgeleg-
ten Siedlungsbereiche.  
 
Unberührt von Satz 2 kann sich in den im regionalplanerisch festgelegten Freiraum gelegenen Orts-
teilen eine Siedlungsentwicklung vollziehen; die Siedlungsentwicklung in diesen Ortsteilen ist unter 
Berücksichtigung der Erfordernisse der Landschaftsentwicklung und des Erhalts der landwirt-
schaftlichen Nutzfläche auf den Bedarf der ansässigen Bevölkerung und vorhandener Betriebe aus-
zurichten. 
 
Ausnahmsweise können im regionalplanerisch festgelegten Freiraum Bauflächen und ïgebiete dar-
gestellt und festgesetzt werden, wenn  
- die besondere öffentliche Zweckbestimmung für bauliche Anlagen des Bundes oder des Landes 

dies erfordert oder 
- die jeweiligen baulichen Nutzungen einer zugehörigen Freiraumnutzung deutlich untergeordnet 

sind. 
 
Erläuterungen  
 
Zu 2-1 Zentralörtliche Gliederung 
 
Das dreistufige System der Zentralen Orte bietet in Nordrhein-Westfalen auch weiterhin Orientierung für 
eine effiziente räumliche Bündelung von öffentlichen und privaten Dienstleistungs- und Versorgungseinrich-
tungen. Die bereits 1979 mit dem damaligen Landesentwicklungsplan I/II festgelegte und 1995 in den LEP 
NRW übernommene zentralörtliche Gliederung des Landes soll unverändert fortgelten. Sie ist Ergebnis 
historischer Prozesse und zugleich Grundlage für die weitere räumliche Entwicklung. 
 
Seit der kommunalen Neugliederung Nordrhein-Westfalens in den 1970er Jahren sind alle 396 Gemeinden 
Zentrale Orte. Die vorgenommene Einstufung in Ober-, Mittel- und Grundzentren bleibt für den Planungs-
zeitraum des LEP unverändert (vgl. Abb. 1 und Anhang 1 sowie Markierung mit den Städte- und Gemein-
denamen in den zeichnerischen Festlegungen). 
 
Die abschließende Festlegung der Zentralen Orte im LEP sichert in allen Teilen des Landes ein ausgegli-
chenes und gestuftes Netz an Ober-, Mittel- und Grundzentren. Die Zentralen Orte werden durch leistungs-
fähige Verkehrs- und Kommunikationsnetze miteinander verbunden. Dieses raumstrukturelle Netz bietet 
den öffentlichen und privaten Trägern der Daseinsvorsorge sowie der Bevölkerung und der Wirtschaft ver-
lässliche Rahmenbedingungen für ihre Standort- und Investitionsentscheidungen. 
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In der Laufzeit des vorliegenden LEP soll diese gewachsene Struktur des Landes trotz des insgesamt 
prognostizierten Bevölkerungsrückgangs nach Möglichkeit erhalten werden. Zukünftig kann es jedoch in 
einigen Zentralen Orten Nordrhein-Westfalens zu Tragfähigkeitsproblemen kommen und insbesondere der 
Fortbestand einiger Mittelzentren in Frage gestellt werden. Die zentralörtliche Bedeutung der Städte und 
Gemeinden und die daran anknüpfenden Steuerungsmöglichkeiten für die Sicherung der Daseinsvorsorge 
sollen daher noch in der Laufzeit des vorliegenden LEP überprüft werden.  
 
Unter dem Einfluss des demographischen Wandels steht die Landesplanung vor neuen Herausforderun-
gen: Nach Jahrzehnten der Expansion steht sie nun in vielen Bereichen vor der Aufgabe, den quantitativen 
Rückbau und den qualitativen Umbau konstruktiv zu planen und zu gestalten. 
 
Zu 2-2 Daseinsvorsorge 
 
Anzustreben ist eine dauerhafte, großräumig ausgewogene Ordnung mit gleichwertigen Lebensverhältnis-
sen in den Teilräumen des Landes. Nordrhein-Westfalen verfügt in allen Teilen des Landes über ein vielfäl-
tiges, hochwertiges und leistungsfähiges Angebot an öffentlichen und privaten Dienstleistungs- und Versor-
gungseinrichtungen. Die über das Land verteilten Zentralen Orte ermöglichen es, in angemessener Zeit die 
unterschiedlichen zentralörtlichen Einrichtungen zu erreichen. 
 
In Nordrhein-Westfalen hat jede Gemeinde mindestens den Status eines Grundzentrums und gewährleistet 
ihren Einwohnerinnen und Einwohnern eine Grundversorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs. Für die 
höherwertige Versorgung ist von jedem Standort mit privaten und öffentlichen Verkehrsmitteln in zumutba-
ren Zeiträumen ein Mittel- und Oberzentrum erreichbar. Zur Sicherung dieser Erreichbarkeit, aber auch zur 
Gewährleistung der Mobilität eines zunehmenden Anteils der Bevölkerung mit Einschränkungen, ist die 
Qualität der öffentlichen verkehrlichen Anbindung zu erhalten und zu verbessern (s. auch Kap. 8.1). 
 
Unter den sich verändernden demographischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gilt es, das er-
reichte Niveau auch in Zukunft zu erhalten und nach Möglichkeit zu optimieren. Dieses Ziel wird insbeson-
dere in Regionen mit einer stark alternden Bevölkerung und in dünner besiedelten Räumen mit Bevölke-
rungsrückgang nur erreichbar sein, wenn das öffentliche und private Angebot an Dienstleistungs- und Ver-
sorgungseinrichtungen räumlich konzentriert wird. Dazu bedarf es angepasster Strategien, vor allem um die 
Zugänglichkeit und Erreichbarkeit von Einrichtungen und Angeboten der Grundversorgung für alle Bevölke-
rungsgruppen sicherzustellen. Dabei sollen auch die Belange von Familien mit Kindern berücksichtigt wer-
den. Aufgrund der Ausprägung des demographischen Wandels und der in einigen Städten bzw. Stadtregio-
nen noch wachsenden Bevölkerung stellt sich die Aufgabe der Daseinsvorsorge für die Kommunen in un-
terschiedlicher Form. 
 
Gleichwertige Lebensverhältnisse zeigen sich insbesondere beim Zugang zu privaten und öffentlichen 
Dienstleistungs- und Versorgungseinrichtungen. Dies setzt ein entsprechendes Angebot an öffentlichen und 
privaten Einrichtungen der Bildung und Kultur, der sozialen, medizinischen und pflegerischen Betreuung, 
der Erholung, des Sports und der Freizeit, der Verwaltung und der Versorgung voraus. Dabei soll sicherge-
stellt werden, dass sozialer Segregation und Ausgrenzung entgegengewirkt werden.  
 
Bildungs- und Betreuungseinrichtungen sollen in ihrer fachlichen Gliederung und räumlichen Verteilung so 
ausgebaut und angepasst werden, dass in allen Teilen des Landes vielfältige und zentralörtlich angemes-
sene Möglichkeiten der vorschulischen Betreuung, der schulischen Bildung und Erziehung und der Aus-, 
Fort- und Weiterbildung in zumutbarer Erreichbarkeit durch öffentliche Verkehrsmittel bestehen. Dabei ist 
unter Berücksichtigung der abnehmenden Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler, der Anforderungen 
der UN-Behindertenrechtskonvention an die Schule und des veränderten Schulwahlverhaltens der Eltern 
für ein gleichmäßiges und alle Schulformen und Schularten umfassendes Bildungs- und Abschlussangebot 
Sorge zu tragen. Neben dem anzustrebenden Abbau regionaler und sozialer Unterschiede in den Bildungs-
chancen ist auch der durch die Entwicklung der Wirtschafts- und Sozialstruktur bedingte wachsende Bedarf 
an Einrichtungen für die Weiterbildung und die außerschulische Jugendbildung, für die berufliche Aus- und 
Fortbildung sowie die Umschulung zu berücksichtigten.  
 
Einrichtungen des Gesundheitswesens sollen so ausgebaut und in ihrem Bestand gesichert werden, dass 
in allen Kommunen eine wohnortnahe und barrierefreie Grundversorgung gesichert ist. Höherwertige und 
spezialisierte medizinische Einrichtungen, insbesondere die stationäre Krankenhausversorgung, sollen 
nach Aufgaben und Einzugsbereichen im Einklang mit dem System der Zentralen Orte abgestuft und unter-
einander vernetzt werden. 
 



2. Räumliche Struktur des Landes   

Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen (LEP NRW)  
Geänderter Entwurf nach zweitem Beteiligungsverfahren, 05. Juli 2016 Seite 12 

Um die regionalen Anpassungsprozesse bei den öffentlichen und privaten Infrastrukturen in wachsenden, 
stagnierenden und schrumpfenden Gemeinden bewältigen zu können, bedarf es eines verstärkten Zusam-
menwirkens öffentlicher und privater Akteurinnen und Akteure sowie einer engeren Zusammenarbeit der 
infrastrukturellen Einrichtungen.  
 
Zu 2-3 Siedlungsraum und Freiraum 
 
Eine homogene Verteilung und Durchmischung von Siedlungs- und Freiraumnutzungen ist mit einer nach-
haltigen Raumentwicklung unvereinbar. Bei der hohen Bevölkerungsdichte in Nordrhein-Westfalen würde 
dies zu einer starken Zersiedelung der Landschaft führen, die weder den sozialen und wirtschaftlichen An-
forderungen an den Raum gerecht würde noch seine ökologischen Funktionen gewährleisten könnte. 
 
Grundlegende Entscheidungen bezüglich der nachhaltigen Raumentwicklung erfolgen mit der raumordneri-
schen Aufteilung des Raumes in "Siedlungsraum" und "Freiraum". Dabei ist die gewachsene Raumstruktur 
mit den Unterschieden von Verdichtungsgebieten und überwiegend ländlich strukturierten Gebieten zu-
grunde zu legen. 
 
Die mit der nachhaltigen Raumentwicklung verbundene Umweltvorsorge und Sicherung von Ressourcen 
verlangt im dicht besiedelten und stark industrialisierten Nordrhein-Westfalen gleichermaßen einen verant-
wortungsbewussten Umgang mit dem Siedlungsraum und dem Freiraum. Angesichts der Siedlungsdyna-
mik, die erst in den letzten Jahren eine Abschwächung erfahren hat, bleibt die Sicherung unverbauten und 
unversiegelten Raumes als Voraussetzung für die Erhaltung und Regeneration der natürlichen Lebens-
grundlagen eine zentrale raumplanerische Aufgabe. Die Schaffung und Sicherstellung gesunder Umwelt-
bedingungen ist ebenfalls eine Voraussetzung der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse. 
 
Die Siedlungsentwicklung der Gemeinden hat sich innerhalb des Siedlungsraumes bedarfsgerecht, nach-
haltig und umweltverträglich zu vollziehen. Der Freiraum ist grundsätzlich zu erhalten und seiner ökologi-
schen, sozialen und wirtschaftlichen Bedeutung entsprechend zu sichern und funktionsgerecht zu entwi-
ckeln. Den textlichen Festsetzungen des LEP zur Weiterentwicklung von Siedlungsraum und Freiraum liegt 
die landesweit vorliegende regionalplanerische Abgrenzung von Siedlungsraum und Freiraum zugrunde. 
Deren Fortschreibung oder einzelfallbezogene Änderung ï unter Beachtung relevanter Festlegungen des 
LEP ï ist wiederum Aufgabe der Regionalplanung. 
 
Den regionalplanerisch festgelegten Allgemeinen Siedlungsbereichen liegt eine vorhandene oder geplante 
Mindestgröße von 2000 Einwohnern zugrunde; unterhalb dieser Größe können i.d.R. keine zentralörtlich 
bedeutsamen Versorgungsfunktionen ausgebildet werden.  
 

Bei bestehendem Siedlungsflächenbedarf und fehlenden Möglichkeiten der Weiterentwicklung bereits regi-
onalplanerisch festgelegter Siedlungsbereiche kann die Entwicklung eines kleineren Ortsteils vorgesehen 
werden, der dann regionalplanerisch als Siedlungsbereich festzulegen ist. Dies ist mit der Formulierung 
"erfüllen oder erfüllen werden" im Ziel 2-3 zum Ausdruck gebracht und abweichend von Grundsatz 6.2-1 
möglich. 
 
Der im Ziel verwandte Begriff ĂSiedlungsentwicklungñ umfasst insbesondere die bauleitplanerische Auswei-
sung von Bauflächen und Baugebieten sowie Entwicklungen gemäß § 34 BauGB. Die so definierte Sied-
lungsentwicklung muss zielkonform in den regionalplanerisch festgelegten Siedlungsbereichen und ï in 
begrenztem Umfang ï in kleineren, dem regionalplanerisch festgelegten Freiraum zugeordneten Ortslagen 
erfolgen. 
 
Ausgenommen von der Festlegung in Ziel 2.3 Satz 2 sind die Darstellung und Festsetzung von baulichen 
Vorhaben für  

- Vorhaben des Bundes oder des Landes, die aus zwingenden Gründen des öffentlichen Interesses 
notwendig sind, ihren Standort aber weder im Siedlungsraum noch in den im regionalplanerisch 
festgelegten Freiraum gelegenen Ortsteilen haben können (z. B. im Landesinteresse erforderliche 
Vorhaben mit besonderer Zweckbestimmung wie Justizvollzugsanstalten oder forensische Klini-
ken), 

- Vorhaben, die einer Freiraumnutzung funktional zugeordnet und im Flächenumfang deutlich unter-
geordnet sind. 
 

Soweit der LEP Festlegungen zu sonstigen Vorhaben trifft, wie z.B. Vorhaben gemäß 6.6-2 (Standortanfor-
derungen für bestimmte Einrichtungen für Erholung, Sport, Freizeit und Tourismus), 8.3-2 (Standorte von 
Abfallbehandlungsanlagen) und 10.2-5 (Solarenergienutzung) bleiben diese unberührt. 



2. Räumliche Struktur des Landes   

Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen (LEP NRW)  
Geänderter Entwurf nach zweitem Beteiligungsverfahren, 05. Juli 2016 Seite 13 

 
Die Ausnahme gilt nicht für Bauleitplanungen für gewerbliche Betriebe, die infolge Errichtung nicht oder 
wegen einer Erweiterung oder Änderung nicht mehr der Privilegierung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 1, 4 oder 6 
BauGB unterliegen. Es handelt sich um eine eng anzuwendende Ausnahmeregelung. Änderungen vorhan-
dener, bereits genehmigter Betriebe, die nur der Aufrechterhaltung des bereits genehmigten Betriebes die-
nen, sind nach der Vorschrift des § 35 Abs. 1 Nr. 4  BauGB weiterhin möglich, insbesondere, wenn sie nicht 
mit einer baulichen Erweiterung verbunden sind und sie dem Umweltschutz oder dem Tierwohl dienen. 
Insoweit ist auch eine feinsteuernde Bauleitplanung nicht ausgeschlossen. 
 
Über den örtlichen Eigenbedarf hinausgehende Baugebietsausweisungen sind oft mit entsprechenden Ver-
lusten an anderen Orten und einer Minderauslastung der dort i. d. R. vorhandenen Infrastruktur verbunden 
und gehen zu Lasten der Freiraumfunktionen. Im Ergebnis kann daraus ein unlauterer Wettbewerb resultie-
ren. Siedlungserweiterungen müssen insofern in der Summe dem überörtlichen Bedarf entsprechen und 
deshalb überörtlich abgestimmt werden. Das hierfür gegebene Instrument ist die regionalplanerische Fest-
legung von Siedlungsbereichen. 
 
Eine ausnahmslose Ausrichtung der Siedlungsentwicklung auf regionalplanerisch festgelegte Siedlungsbe-
reiche würde aber den Belangen vorhandener kleinerer Ortsteile nicht gerecht. Die festgelegte Konzentrati-
on der Siedlungsentwicklung auf regionalplanerisch festgelegte Siedlungsbereiche betrifft insofern u. a. die 
wachstumsorientierte Allokation von Siedlungsflächen für Zuwanderung und Betriebsverlagerungen 
bzw. -neuansiedlungen. Die Eigenentwicklung kleinerer Ortsteile mit einer Aufnahmefähigkeit von weniger 
als 2000 Einwohnerinnen und Einwohnern für den Bedarf der ansässigen Bevölkerung und die Entwicklung 
vorhandener Betriebe bleibt weiterhin möglich.  
 
Ihre Entwicklung soll auf die Tragfähigkeit der vorhandenen Infrastruktur beschränkt werden. Außerdem ist 
sicherzustellen, dass das Wachstum solcher Ortsteile für sich betrachtet und in der Summe hinsichtlich der 
Inanspruchnahme von Freiflächen erheblich unter der Entwicklung der im Regionalplan dargestellten All-
gemeinen Siedlungsbereiche bleibt. 
 
Ortsteile, in denen weniger als 2000 Menschen leben, verfügen i. d. R. nicht über ein räumlich gebündeltes 
Angebot an öffentlichen und privaten Dienstleistungs- und Versorgungseinrichtungen. Gleichwohl ist in 
ländlich strukturierten Räumen im Rahmen der Eigenentwicklung durch eine aktive, integrierte Dorfentwick-
lung eine angemessene Daseinsvorsorge und eine Attraktivierung der Dorfkerne anzustreben, um diese 
nachhaltig zu sichern. In großen, dünnbesiedelten Flächengemeinden beispielsweise in der Eifel oder im 
Sauerland können einige solcher Ortsteile Versorgungsfunktionen (z. B. Schule) für andere, noch kleinere 
Ortsteile übernehmen. 
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Abbildung 1 Zentralörtliche Gliederung in Nordrhein-Westfalen 
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3. Erhaltende Kulturlandschaftsentwicklung 
 
Ziele und Grundsätze 
 
3-1 Ziel 32 Kulturlandschaften

1
 

Die Vielfalt der Kulturlandschaften und des raumbedeutsamen kulturellen Erbes ist im besiedelten 
und unbesiedelten Raum zu erhalten und im Zusammenhang mit anderen räumlichen Nutzungen 
und raumbedeutsamen Maßnahmen zu gestalten. Dabei ist die in Abbildung 2 dargestellte Gliede-
rung des Landes in 32 historisch gewachsene Kulturlandschaften zu Grunde zu legen. 
 
In den Regionalplänen sind für die Kulturlandschaften jeweils kulturlandschaftliche Leitbilder zur 
Erhaltung und Entwicklung ihrer prägenden Merkmale festzulegen. 
 
3-2 Grundsatz Bedeutsame Kulturlandschaftsbereiche  
Die in Abbildung 2 gekennzeichneten 29 "landesbedeutsamen Kulturlandschaftsbereiche" sollen 
unter Wahrung ihres besonderen kulturlandschaftlichen Wertes entwickelt werden.  
 
Ihre wertgebenden Elemente und Strukturen sollen als Zeugnisse des nordrhein-westfälischen 
landschafts-, bau- und industriekulturellen Erbes erhalten werden. Ihre landesbedeutsamen archäo-
logischen Denkmäler und Fundbereiche sollen gesichert oder vor notwendigen Eingriffen erkundet 
und dokumentiert werden. 
 
In der Regionalplanung sollen ergänzend weitere "bedeutsame Kulturlandschaftsbereiche" mit ih-
ren wertgebenden Elementen und Strukturen berücksichtigt werden. 
 
3-3 Grundsatz Historische Stadtkerne, Denkmäler und andere kulturlandschaftlich wertvolle Gege-
benheiten  
Bei der weiteren Siedlungsentwicklung sollen Struktur und Erscheinungsbild historischer Stadt- 
und Ortskerne gewahrt werden.  
 
Denkmäler und Denkmalbereiche einschließlich ihrer Umgebung und der kulturlandschaftlichen 
Raumbezüge sowie kulturhistorisch bedeutsame Landschaftsteile, Landschaftselemente, Orts- und 
Landschaftsbilder sollen bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen im Sinne der erhalten-
den Kulturlandschaftsentwicklung berücksichtigt werden. Dabei sollen angemessene Nutzungen 
ermöglicht werden. 
 
3-4 Grundsatz Neu zu gestaltende Landschaftsbereiche  
In beeinträchtigten Landschaftsbereichen, die in großem Umfang umgenutzt oder saniert werden, 
sollen Möglichkeiten zur Gestaltung hochwertiger, neuer Kulturlandschaftsbereiche genutzt wer-
den. Dabei sollen Zeugnisse der früheren Nutzung sichtbar bleiben. 
 
Erläuterungen 
 
Zu 3-1 32 Kulturlandschaften 
 
Im Verständnis der Raumordnung umfassen Kulturlandschaften sowohl den Siedlungs- als auch den Frei-
raum. Sie sind das Ergebnis der Wechselwirkung zwischen naturräumlichen Gegebenheiten und menschli-
cher Nutzung und Gestaltung im Lauf der Geschichte. Die "gewachsene Kulturlandschaft" ist insofern nicht 
statisch; einerseits ist sie dauernden Veränderungen unterworfen ï andererseits ist in ihr ein bedeutendes 
kulturelles Erbe aufgehoben, das es zu bewahren gilt. 
 
Unterschiedliche naturräumliche Gegebenheiten (Böden, Relief, Klima) und regional unterschiedliche ge-
schichtliche und kulturelle Entwicklungen haben in Nordrhein-Westfalen zu einer beachtlichen Vielfalt von 
Kulturlandschaften geführt. Charakterbestimmende Merkmale, z. B. in der Landnutzung und Landbewirt-

                                                 
1
 Die hier bezeichneten Kulturlandschaften und bedeutsamen Kulturlandschaftsbereiche unterscheiden sich wesentlich von den im 

LEP von 1995 (B.III.2.26) angesprochenen "wertvollen Kulturlandschaften". Letztere basierten auf dem Fachkonzept Natur 2000 und 
haben Schwerpunkte des Biotopverbundes abgebildet. 
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schaftung, der Bauweise und der Siedlungsstruktur sowie der Entwicklung von Gewerbe und Industrie er-
lauben es, unterschiedliche Kulturlandschaften zu typisieren und regional abzugrenzen.  
 
Die kulturlandschaftliche Vielfalt mit ihrem raumbedeutsamen kulturellen Erbe ist ein wichtiger Faktor für die 
Lebensqualität der ortsansässigen Bevölkerung und ein bedeutendes Potenzial für die Regionalentwicklung 
und den Wettbewerb der Regionen. Unter den globalen Nivellierungstendenzen bei Städtebau, Architektur 
und Lebensstil, sind die gewachsenen individuellen Kulturlandschaften wichtig für die Verankerung der 
regionalen Identität und die Verbundenheit mit der Heimat. Ihr Charakter bestimmt die Attraktivität der Um-
welt als Wohn-, Arbeits- und Erholungsraum. Insofern sind markante Kulturlandschaften auch ein herausra-
gender Standortfaktor für die wirtschaftliche Entwicklung und den Tourismus. 
 
Im dicht besiedelten Nordrhein-Westfalen mit seinem dementsprechend starken Veränderungsdruck muss 
der bewussten Kulturlandschaftsentwicklung und der Erhaltung landschaftlicher Zeugnisse der Kulturge-
schichte bei heutigen und künftigen Ansprüchen an den Raum besondere Aufmerksamkeit zukommen. 
Dabei geht es nicht nur um die Sicherung raumbedeutsamer schutzwürdiger Kulturgüter und ihrer Umge-
bung. Es geht vielmehr um einen querschnittorientierten und ganzheitlichen Betrachtungsansatz auf allen 
Planungsebenen, der vor allem die identitätsstiftenden und imagebildenden Eigenarten der Kulturlandschaf-
ten im regionalen Zusammenhang sieht.  
 
Die vielfältigen gewachsenen Kulturlandschaften sollen in ihren prägenden Merkmalen sowie mit ihren Kul-
tur- und Naturdenkmälern erhalten bleiben. Die Herausforderung besteht aber auch darin, Landschaften 
behutsam weiter zu entwickeln und bei der Planung bzw. Änderung räumlicher Nutzungen und Funktionen 
die damit verbundene Gestaltung der Kulturlandschaft bewusst einzubeziehen und die Qualität, Eigenart 
und Schönheit der Kulturlandschaft zu steigern. Bei diesem Bemühen müssen auch neue Nutzungsanfor-
derungen an den Raum berücksichtigt werden. So sind Windenergieanlagen bereits heute ein weit verbrei-
tetes und prägendes Element von Kulturlandschaften. Sofern entsprechende Potenziale gegeben sind, 
muss beispielsweise auch die Errichtung von Windenergieanlagen, die Gewinnung von Rohstoffen oder die 
Umnutzung nicht mehr benötigter Gebäude oder Siedlungsflächen in die Kulturlandschaftsentwicklung inte-
griert werden. Es ist Aufgabe weiterer Planungen, dies so zu ordnen, dass dabei der Charakter der Kultur-
landschaft grundsätzlich erhalten bleibt. Die erhaltende Kulturlandschaftsentwicklung betrifft dabei ländliche 
Räume ebenso wie die städtisch oder industriell-gewerblich geprägten.  
 
Der LEP greift auf seiner Ebene und mit seinen Mitteln entsprechende Optionen des Europäischen Raum-
entwicklungskonzeptes sowie mehrere internationale Übereinkommen auf, welche die Erhaltung der land-
schaftskulturellen Vielfalt im Lebensumfeld des Menschen und die Bewahrung des kulturellen Erbes im 
landschaftlichen Zusammenhang als europäisches Anliegen und als Aufgabe der Weltgemeinschaft anse-
hen.  
 
Die erhaltende Kulturlandschaftsentwicklung soll dabei Entwicklungspotenziale nutzen, die sich durch die 
kulturhistorische und ästhetisch-gestalterische Dimension der Kulturlandschaften flächendeckend im Le-
bensumfeld der Bürgerinnen und Bürger und für die Identität des Landes sowie seiner Teilräume ergeben. 
 
Eine nachhaltige Sicherung und Pflege von charakterbestimmenden und historisch bedeutsamen Merkma-
len im besiedelten und unbesiedelten Raum der nordrhein-westfälischen Kulturlandschaften erfordert weder 
neue fachgesetzliche Gebietskategorien noch neue Planungsdisziplinen oder Verwaltungseinheiten. Dem 
interdisziplinären Charakter der erhaltenden Kulturlandschaftsentwicklung entsprechend, sollen bei dieser 
übergreifenden Aufgabe die vorhandenen Planungs- und Sicherungsinstrumente der raumwirksamen Pla-
nungen bzw. der Träger raumwirksamer Maßnahmen zum Einsatz kommen. Bedeutende Umsetzungsmög-
lichkeiten bestehen vor allem in der Regional-, Bauleit- und Landschaftsplanung. 
 
Die erhaltende Kulturlandschaftsentwicklung zielt einerseits passiv auf die Berücksichtigung von Schutzgü-
tern, Zusammenhängen und Zusammengehörigkeiten bei konkurrierenden raumstrukturellen Maßnahmen. 
Andererseits zielt sie aktiv auf die Sicherung und Weiterentwicklung des vielfältigen landschaftskulturellen 
Erbes im Kontext der wirtschaftlichen Entwicklung.  
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Die Landschaftsverbände Westfalen-Lippe und Rheinland haben die kulturlandschaftliche Vielfalt des Lan-
des analysiert und für die Landesplanung eine flächendeckende Gliederung des Landes in 32 Kulturland-
schaften vorgenommen. 

2
 

 
Der LEP greift die fachlich ausgegliederten Kulturlandschaften auf (s. Abb. 2) und macht es der Regional-
planung zur Aufgabe, Leitbilder zur Entwicklung dieser Kulturlandschaften festzulegen. Die konkrete Be-
nennung von charakterbestimmenden und wertgebenden Merkmalen, die in den Kulturlandschaften erhal-
ten und entwickelt werden sollen, ist somit in die regionale Verantwortung gestellt und kann im Sinne der 
regionalen Identität gestaltet werden. Entsprechend den regionalen Erfordernissen können die Kulturland-
schaften weiter differenziert und räumlich konkretisiert werden. 
 
Zu 3-2 Bedeutsame Kulturlandschaftsbereiche  
 
Unter Auswertung des kulturlandschaftlichen Inventars, einschließlich des Denkmälerbestandes sowie ar-
chäologischer Funde und Befunde, können innerhalb der großräumig ausgegliederten Kulturlandschaften 
enger begrenzte "bedeutsame Kulturlandschaftsbereiche" ermittelt werden. Einige solcher bedeutsamen 
Kulturlandschaftsbereiche sind für die Kulturlandschaftsentwicklung in Nordrhein-Westfalen und für die 
Außendarstellung des Landes von herausgehobener Bedeutung und insofern ñlandesbedeutsamñ. Im LEP, 
Abb. 2 werden auf der Grundlage des o. a. kulturlandschaftlichen Fachbeitrags der Landschaftsverbände 
29 Ălandesbedeutsame Kulturlandschaftsbereicheñ gekennzeichnet.  
 
Die in Anhang 2 angegebenen wertgebenden Elemente und Strukturen dieser 29 "landesbedeutsamen 
Kulturlandschaftsbereiche" sollen bei regionalplanerischen Festlegungen und anderen nachgeordneten 
Planungen besonders berücksichtigt und aufgegriffen werden. Sie sollen in den regionalplanerischen Leit-
bildern zur Erhaltung und Entwicklung der Kulturlandschaften durch entsprechende textliche Darstellungen 
gesichert werden. Soweit erforderlich, können einzelne flächige Kulturlandschaftselemente in den Regio-
nalplänen zeichnerisch mit einer entsprechenden Zweckbindung gesichert werden. 
 
Die in die landesbedeutsamen Kulturlandschaftsbereiche einbezogenen archäologischen Fundbereiche 
sollen möglichst gesichert und in Wert gesetzt werden. Bei vorrangigen konkurrierenden Raumansprüchen 
ist vor deren Realisierung eine hinreichende Erkundung und Dokumentation vorzunehmen.  
 
Die Realisierung von Nutzungsanforderungen muss in landesbedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen im 
Einzelfall im Hinblick auf deren wertgebenden Elemente und Strukturen beurteilt werden.  
 
Neben den landesbedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen sind von den Landschaftsverbänden in den 
gutachterlichen Empfehlungen für die Landesplanung weitere "bedeutsame Kulturlandschaftsbereiche" als 
räumliches Rückgrat der nordrhein-westfälischen Kulturlandschaftsentwicklung herausgearbeitet worden.  
Diese "bedeutsamen Kulturlandschaftsbereiche" sollen bei der erhaltenden Kulturlandschaftsentwicklung 
auf regionaler Ebene unter Einbeziehung fortschreitender Fachkenntnisse sachlich und räumlich konkreti-
siert und ergänzt werden. Ihre wertgebenden Elemente und Strukturen sollen einschließlich schutzwürdiger 
Böden, die Zeugnis bestimmter historischer Bewirtschaftungsformen sind, bei der Abwägung mit konkurrie-
renden Raumansprüchen angemessen berücksichtigt werden. Sie können in die regionalplanerischen Leit-
bilder zur Erhaltung und Entwicklung der Kulturlandschaften entsprechend aufgenommen werden. 
 
Zu 3-3 Historische Stadtkerne, Denkmäler und andere kulturlandschaftlich wertvolle Gegebenheiten  
 
Kulturhistorisch bedeutsame Landschaftsteile, -strukturen und -elemente sowie Orts- und Landschaftsbilder 
mit ihren Kultur- und Naturdenkmälern besitzen vielfach ungenutzte identitätsstiftende und imagebildende 
Potenziale. Dies gilt auch für Sichtbeziehungen und Sichträume. Es gilt, diese Potenziale zu erkennen, die 
Bedeutung von wertgebenden Kulturlandschaftselementen sowie Raum- und Sichtbezügen bewusst zu 
machen und ihre Wahrnehmbarkeit zu verbessern. 
 
Diese Wertmerkmale und Entwicklungschancen sollen bei raumwirksamen Entscheidungen ï auch in der 
Regionalplanung und in strategischen Umweltprüfungen ï berücksichtigt werden. Neben dieser passiven 
Berücksichtigung geht es auch um die Entwicklung und Nutzung bedeutender Standortfaktoren und Allein-

                                                 
2
   Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Landschaftsverband Rheinland: Erhaltende Kulturlandschaftsentwicklung in Nordrhein-

Westfalen; Münster, Köln 2007 
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stellungsmerkmale. Maßnahmen hierzu sollen im Rahmen der Regionalentwicklung und auf örtlicher Ebene 
geplant und umgesetzt werden. 
 
Denkmäler und Ortsbilder können auf Dauer nur durch eine adäquate Nutzung erhalten werden; hierzu sind 
z. T. Kompromisse zwischen konservierendem Schutz und zukünftigen, auch wirtschaftlich orientierten 
Nutzungsansprüchen notwendig. Dabei soll angemessen auf die besonderen Bedürfnisse der Barrierefrei-
heit geachtet werden. 
 
Zu 3-4 Neu zu gestaltende Landschaftsbereiche  
 
Neben der Erhaltung des kulturlandschaftlichen Erbes zielt die erhaltende Kulturlandschaftsgestaltung auch 
auf eine qualitativ hochwertige Gestaltung der Landschaft nach unseren heutigen Vorstellungen. Eine Neu-
gestaltung der Landschaft ist vor allem dort möglich, wo in großem Umfang die bisherige Nutzung aufgege-
ben oder geändert wird. In solchen Bereichen ist dabei oft die Sanierung von Schäden erforderlich. Neben 
der Verwirklichung zeitgemäßer Gestaltungskonzepte kann auch die Entwicklung naturnaher Bereiche 
("Paradiese aus zweiter Hand") verfolgt werden. Der Grundsatz zielt insbesondere auf Gestaltungs- und 
Entwicklungsfragen in Folge von Bergbautätigkeit, großräumigen Auskiesungen und großstädtischen 
Schrumpfungsprozessen. Zeugnisse dieser bisherigen Nutzungen sollen unter Einbeziehung kulturland-
schaftlicher Zusammenhänge erhalten werden. 
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Abbildung 2 Kulturlandschaften und Kulturlandschaftsbereiche in NRW 
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4. Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel  
 
Grundsätze 
 
4-1 Grundsatz Klimaschutz  
Die Raumentwicklung soll zum Ressourcenschutz, zur effizienten Nutzung von Ressourcen und 
Energie, zur Energieeinsparung und zum Ausbau der erneuerbaren Energien beitragen, um den 
Ausstoß von Treibhausgasen soweit wie möglich zu reduzieren. 
Dem dienen insbesondere  
- die raumplanerische Vorsorge für eine klimaverträgliche Energieversorgung, insbesondere für 

Standorte zur Nutzung und Speicherung erneuerbarer Energien sowie für Trassen für zusätzli-
che Energieleitungen; 

- die Nutzung der Potenziale der Kraft-Wärme-Kopplung und der industriellen Abwärme; 
- eine energiesparende Siedlungs- und Verkehrsentwicklung im Sinne einer Verminderung der 

Siedlungsflächenentwicklung und einer verkehrsreduzierenden Abstimmung von Siedlungsent-
wicklung und Verkehrsinfrastruktur;  

- die Sicherung und Vermehrung sowie nachhaltige Bewirtschaftung von Wäldern und die Siche-
rung von weiteren CO2-Senken wie z. B. Mooren und Grünland. 

 
4-2 Grundsatz Anpassung an den Klimawandel (Klimaanpassung)  
Bei der Entwicklung des Raumes sollen vorsorgend die zu erwartenden Klimaänderungen und de-
ren Auswirkungen berücksichtigt werden. 
Hierzu sollen insbesondere beitragen  
- die Sicherung und Rückgewinnung von Überschwemmungsbereichen, 
- die Risikovorsorge in potenziellen Überflutungsbereichen, 
- die Milderung von Hitzefolgen in Siedlungsbereichen durch Erhaltung von Kaltluftbahnen sowie 

innerstädtischen Grünflächen, Wäldern und Wasserflächen,  
- die langfristige Sicherung von Wasserressourcen sowie 
- die Sicherung eines Biotopverbundsystems als Voraussetzung für die Erhaltung der Artenvielfalt 

bei sich räumlich verschiebenden Verbreitungsgebieten von klimasensiblen Pflanzen- und Tier-
arten. 

 
4-3 Grundsatz Klimaschutzkonzepte  
Vorliegende Klimaschutzkonzepte und den Klimaschutz betreffende Fachbeiträge sind in der Regi-
onalplanung zu berücksichtigen.  
 
Erläuterungen 
 
Der durch menschliche Aktivitäten verursachte Klimawandel bedroht die natürlichen Lebensgrundlagen 
weltweit und zieht erhebliche volkswirtschaftliche Kosten nach sich ï auch in Nordrhein-Westfalen. Ext-
remwetterereignisse wie Hitzewellen, Starkniederschläge und Hochwasser sind zunehmend auch in Nord-
rhein-Westfalen zu beobachten. Wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge hat eine Erwärmung der Erd-
oberflächentemperatur um mehr als 2 °C gegenüber vorindustriellem Niveau unumkehrbare und unbe-
herrschbare Folgen für Mensch und Umwelt. Um diese Gefahr abzuwenden gilt es vor allem, die Treib-
hausgasemissionen zu reduzieren. 
 
Die Landesregierung hat sich deshalb das Ziel gesetzt, dass die Gesamtsumme der in Nordrhein-Westfalen 
emittierten Treibhausgase bis 2020 um mindestens 25 % und bis 2050 um mindestens 80 % gegenüber 
1990 reduziert werden soll. Dieses Ziel wurde in § 3 Abs. 1 Klimaschutzgesetz NRW auch gesetzlich ver-
ankert. 
 
Die Maßnahmen zur Erreichung der landesweiten Klimaschutzziele sowie zur Begrenzung der negativen 
Auswirkungen des Klimawandels werden aufbauend auf dem Klimaschutzgesetz NRW in einem Klima-
schutzplan festgelegt. Soweit erforderlich enthält der Klimaschutzplan auch Hinweise für die regionalen 
Plangebiete, wie z. B. die Sicherung von Standorten für die Gewinnung und Speicherung erneuerbarer 
Energien und energiesparende Siedlungs- und Verkehrsentwicklungen im Sinne einer Minimierung der 
Siedlungsflächenentwicklung und einer verkehrsminimierenden Abstimmung von Siedlungsentwicklung und 
Verkehrsinfrastruktur.  
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Gemäß § 12 Abs. 6 LPlG besteht eine grundsätzliche Verpflichtung der Raumordnungsplanung, die räumli-
chen Erfordernisse des Klimaschutzes und der Anpassung an den Klimawandel hinsichtlich der in § 3 Kli-
maschutzgesetz verankerten Klimaschutzziele umzusetzen. Gemäß § 12 Abs. 7 LPlG sind in den Raum-
ordnungsplänen diejenigen Festlegungen des Klimaschutzplans, die gemäß § 6 Absatz 6 Klimaschutzge-
setz NRW für verbindlich erklärt worden sind umzusetzen, soweit sie durch Ziele oder Grundsätze der 
Raumordnung gesichert werden können. 
 
Die raumordnerische Umsetzung von Festlegungen des Klimaschutzplans ist möglich, wenn ein Raumbe-
zug gegeben ist. Sie erfolgt wenn möglich über Ziele, sonst über Grundsätze der Raumordnung. Dabei 
bleibt die in § 1 Abs. 1 ROG für die Festlegung von Zielen und Grundsätzen der Raumordnung vorge-
schriebene umfassende Abwägung aller Belange erhalten.  
 
Die Ziele der Raumordnung entfalten die nach § 4 ROG festgelegte Bindungswirkung für nachgeordnete 
Planungsträger und schaffen so die Voraussetzungen dafür, dass auf den nachfolgenden Planungsebenen 
die Festlegungen des Klimaschutzplans zum Tragen kommen. 
 
Der Klimaschutzplan wird alle fünf Jahre fortgeschrieben werden. Dies gibt ï soweit er raumbedeutsame 
Erfordernisse vorsieht, ggf. Anlass das Erfordernis einer Regionalplanänderung zu prüfen. 
 
Zu 4-1 Klimaschutz 
 
Der Klimawandel hat seine wesentliche Ursache im Ausstoß von Treibhausgasen als Konsequenz tech-
nisch-ökonomisch-gesellschaftlicher Entwicklungen und damit verbundener Lebensstile. Klimaschutz heißt 
daher auch, gesellschaftliche Rahmenbedingungen und individuelle Lebensweisen zu verändern: in der 
Mobilität und Energienutzung, im Bauen und Wohnen, im Konsum und in der Ernährung.  
 
Für Raumordnungspläne gilt § 12 Abs. 6 und 7 LPlG. 
Die Raumordnung kann zum Klimaschutz beitragen, indem sie an den räumlichen Voraussetzungen der 
Energienutzungskette von der Erzeugung über den Transport bis hin zum Endverbrauch ansetzt. Um die 
nordrhein-westfälischen Klimaschutzziele zu erreichen, wird langfristig eine Umstellung der Energieversor-
gung auf erneuerbare Energieträger angestrebt. Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen verringert die 
Abhängigkeit Nordrhein-Westfalens von Import-Energierohstoffen und trägt maßgeblich zur Reduzierung 
der Treibhausgasemissionen bei. Raumordnerisch erfordert dies vor allem die Sicherung von Standorten 
für die Energieerzeugung aus erneuerbaren Energieträgern, wie z. B. Wind, Biomasse, Sonne, Geothermie, 
Wasser. Durch die Umstellung der Energieversorgung auf erneuerbare Energien kommt es zunehmend zu 
einer fluktuierenden Stromerzeugung. Daher bedarf es der raumordnerischen Vorsorge für die Speicherung 
erneuerbarer Energien. Die mit der Nutzung erneuerbarer Energien einhergehende Dezentralisierung der 
Energieversorgung bedingt zudem den Ausbau des Energienetzes. Dafür sind Trassen für zusätzliche 
Energieleitungen zu sichern. Die raumplanerische Vorsorge für Standorte und Trassen erfolgt in Abwägung 
mit anderen Ansprüchen an den Raum (s.a. Kap. 10 Energieversorgung und 8.2 Transport in Leitungen). 
Weiterhin stellt der Ausbau der dezentralen, effizienten und klimafreundlichen Kraft-Wärme-Kopplung und 
der Nutzung industrieller Abwärme einen wesentlichen Baustein zur Erreichung der Klimaschutzziele dar. 
 
Weitere Beiträge der Raumordnung zum Klimaschutz sind die konsequente planerische Unterstützung ei-
ner dem Leitbild der dezentralen Konzentration entsprechenden energiesparenden und verkehrsvermei-
denden Siedlungs- und Verkehrsflächenentwicklung (vgl. Kap. 6.1 Festlegungen für den gesamten Sied-
lungsraum und 7.1 Freiraumsicherung und Bodenschutz) sowie die Erhaltung von Mooren und die Erhal-
tung und Vermehrung von Wäldern und anderen Ökosystemen, die sich neben ihrer Bedeutung für Natur, 
Landschaft und Erholung als CO2-Senken auszeichnen (s.a. Kap. 7.2 Natur und Landschaft und 7.3 Wald 
und Forstwirtschaft). 
 
Zu 4-2 Anpassung an den Klimawandel (Klimaanpassung) 
 
Trotz der Anstrengungen zum Klimaschutz gehen Prognosen für Nordrhein-Westfalen von einer langfristi-
gen Erhöhung der Durchschnittstemperatur, steigenden Niederschlägen in den Wintermonaten und einer 
Zunahme von Extremwetterereignissen aus. Daher ist eine rechtzeitige Anpassung an die Auswirkungen 
der Klimaänderungen notwendig, etwa bei Architektur, Bautechnik und Siedlungsentwässerung sowie den 
land- und forstwirtschaftlichen Anbaumethoden und der Nutzpflanzen- bzw. Baumartenwahl.  
 
Raumplanerische Erfordernisse sind insbesondere  

- die Freihaltung und Rückgewinnung von Überschwemmungsbereichen zum schadlosen Abfluss von 
Hochwässern (s.a. Kap. 7.4 Wasser) sowie 
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- die Sicherung der ausgleichenden Funktion des Freiraumes für angrenzende städtische Siedlungsräu-
me über regionale Grünzüge und andere Frischluftkorridore,  

- die Sicherung innerstädtischer Grün-, Wasser- und Waldflächen (s.a. Kap. 6.1 Festlegungen für den 
gesamten Siedlungsraum),  

- die Sicherung von Wasserressourcen unter Berücksichtigung klimaschützender Nutzungen wie bei-
spielsweise der Wasserkraft, 

- die Sicherung und Entwicklung eines umfassenden Biotopverbundsystems, das klimasensitiven Arten 
Ausweich- bzw. Wanderbewegungen als Reaktion auf sich ändernde Klimaverhältnisse ermöglicht und 
die Ansprüche klimasensitiver Arten und Biotope berücksichtigt (s.a. Kap. 7.2 Natur und Landschaft). 

 
Zu 4-3 Klimaschutzkonzepte  
 
Um die Klimaschutzziele der Landesregierung umzusetzen, sind die öffentlichen Stellen im Sinne des § 2 
Abs. 2 Klimaschutzgesetz NRW aufgefordert, gemäß § 5 Klimaschutzgesetz Klimaschutzkonzepte zu er-
stellen. Neben diesen zeigen auch die auf freiwilliger Basis durch die Kommunen entwickelten Klima-
schutzkonzepte die im jeweiligen Gebiet gegebenen Möglichkeiten zu Klimaschutz und Klimaanpassung 
auf und schlagen entsprechende Maßnahmen vor. 
 
Um die Klimaschutzkonzepte erfolgreich umsetzen zu können, sollen die darin enthaltenen raumrelevanten 
Aussagen in die Raumordnungspläne einfließen. Außerdem erarbeitet das Landesamt für Natur, Umwelt 
und Verbraucherschutz für die Regionalplanung Fachbeiträge zur Anpassung an den Klimawandel. 
 
Die Berücksichtigung der Klimaschutzkonzepte und der Fachbeiträge in der Regionalplanung erfolgt insbe-
sondere bei der Planfortschreibung soweit diese Planungsgrundlagen zur Entwurfserarbeitung rechtzeitig 
vorgelegt werden.  
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5. Regionale und grenz¿bergreifende Zusammenarbeit 
 
Grundsätze 
 
5-1 Grundsatz Regionale Konzepte in der Regionalplanung 
Regionale Entwicklungskonzepte sowie Maßnahmen und Projekte für die regionale Daseinsvorsor-
ge und eine nachhaltige Regionalentwicklung, die von kommunalen, regionalen und/oder staatli-
chen Institutionen auch in Zusammenwirken mit privaten Akteuren erarbeitet worden sind, sollen 
wie Fachbeiträge von der Regionalplanung berücksichtigt werden. 
 
5-2 Grundsatz Europäischer Metropolraum Nordrhein-Westfalen 
Der Metropolraum Nordrhein-Westfalen soll durch verstärkte regionale Kooperationen entwickelt 
werden. Dies betrifft insbesondere die internationalen Standortvoraussetzungen in den Bereichen 
Infrastruktur, Dienstleistungen, Forschung und Entwicklung, Wirtschaft, Wissenschaft, sowie Kul-
tur, Erholung, Sport, Freizeit und Tourismus.  
 
Im gesamten Land sollen vorhandene Ansätze internationaler Metropolfunktionen in regionalen,  
z. T. grenzübergreifenden Kooperationen aufgegriffen und entwickelt werden. Das Land wird aus 
Sicht des Landes besonders wichtige Kooperationen besonders unterstützen. 
 
Kooperation und funktionale Arbeitsteilung sollen in den Metropolregionen Ruhr und Rheinland 
sowie in den mittelstandsgeprägten Wachstumsregionen in Westfalen-Lippe Synergien ausschöp-
fen und dazu beitragen, die metropolitanen Funktionen im gesamten Metropolraum Nordrhein-
Westfalen gezielt auszubauen. 
 
Bei internationalen Darstellungen und Wettbewerben soll die Stärke und Leistungsfähigkeit des 
gesamten Metropolraums Nordrhein-Westfalen präsentiert werden. 
 
5-3 Grundsatz Grenzüberschreitende und transnationale Zusammenarbeit 
Durch grenzüberschreitende und transnationale Zusammenarbeit soll die Raumentwicklung in Eu-
ropa mitgestaltet und insbesondere in den grenznahen Räumen eine ausgewogene und nachhaltige 
Entwicklung gewährleistet werden. 
 
Erläuterungen  
 
Zu 5-1 Regionale Konzepte in der Regionalplanung 
 
Zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung und für die Bewältigung zentraler Herausforderungen in den 
Regionen (Flächeninanspruchnahme, Klimaschutz/Klimawandel, Globalisierung und demographischer 
Wandel) ist es notwendig, dass öffentliche Akteure untereinander und mit Privaten kooperieren und sich 
strategisch vernetzen. Unter einer Region wird hier eine räumliche Einheit oberhalb der kommunalen und 
unterhalb der Landesebene verstanden, die im Sinne eines regionalen Managements die Kooperation der 
Akteure zweckbezogen und strategisch betreibt. 
 
Die regional Handelnden müssen sich dabei den Herausforderungen einer zunehmend dynamischen Ent-
wicklung vor Ort gemeinschaftlich stellen. Insbesondere die Organisation der Daseinsvorsorge erfordert 
eine stärkere regionale Zusammenarbeit. Infolge des demographischen Wandels wird in Zukunft nicht jede 
Gemeinde ein komplettes Angebot an Infrastruktur und Einrichtungen der Daseinsvorsorge vorhalten kön-
nen. Gleichwohl sollen angemessene Rahmenbedingungen auch für Familien erhalten bleiben und die 
Erreichbarkeit des Angebotes soll für alle Bevölkerungsgruppen gewährleistet werden. Kooperative und 
arbeitsteilige Angebote können nicht nur Kosten sparen, sondern auch einen hohen Standard der Versor-
gungsqualität gewährleisten und die Standortattraktivität für Haushalte und Unternehmen verbessern. Ins-
besondere benachbarte Gemeinden, die räumlich und funktional miteinander verflochten sind, sollen zur 
Stärkung des Angebots und der Leistungsfähigkeit der öffentlichen und privaten Dienstleistungs- und Ver-
sorgungseinrichtungen ihre Planungen und Maßnahmen aufeinander abstimmen, konkrete Möglichkeiten 
zur Kooperation nutzen und sich perspektivisch bzw. strategisch bezüglich regionaler Entwicklungen ab-
stimmen. Dabei muss sichergestellt sein, dass die soziale Balance innerhalb und zwischen den Kommunen 
erhalten und gestärkt wird.  
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Mit der Berücksichtigung regionaler Konzepte in der Regionalplanung wird den Kommunen ein verstärkter 
Anreiz zur regionalen Zusammenarbeit im Sinne eines regionalen Managements zur Forcierung von Ko-
operationen gegeben. Regionale Entwicklungskonzepte, die raumbedeutsame Maßnahmen und Projekte in 
einem Handlungsprogramm bündeln, sollen frühzeitig mit den Regionalplanungsbehörden erörtert werden. 
 
Zu 5-2 Europäischer Metropolraum Nordrhein-Westfalen 
 
In ihren Leitbildern und Handlungsstrategien für die Raumentwicklung in Deutschland gliedert die Minister-
konferenz für Raumordnung (MKRO) das Bundesgebiet in elf Metropolregionen von europäischer Bedeu-
tung, um damit Kooperations- und Verantwortungsgemeinschaften zu initiieren und die ökonomische Leis-
tungsfähigkeit von Regionen stärker in den Fokus der Raumentwicklung zu rücken. Metropolregionen sind 
dabei ausdr¿cklich nicht auf Verdichtungsrªume begrenzt sondern stellen auch ĂPartnerschaften zwischen 
Stadt und Landñ bzw. groÇrªumige Verantwortungsgemeinschaften unter Einbeziehung lªndlicher Rªume 
dar. Solche Verantwortungsgemeinschaften haben sich auch im Umfeld solitärer Oberzentren mit metropo-
litanen Teilfunktionen bereits herausgebildet. 
 
Der Metropolraum Nordrhein-Westfalen verfügt dabei über den bevölkerungsreichsten deutschen Verdich-
tungsraum und weist auch in dessen weiterem, z. T. über die Landesgrenzen hinausreichenden Verflech-
tungsraum hohe Standortqualitäten und Wachstumspotenziale auf. Hinsichtlich seiner Metropolfunktionen 
liegt Nordrhein-Westfalen dadurch an der Spitze aller deutschen Regionen. Es liegt im Interesse des gan-
zen Landes, die Metropolfunktionen Nordrhein-Westfalens zu stärken und die Position im Wettbewerb mit 
anderen führenden Wirtschaftsräumen Europas auszubauen.  
 
Nordrhein-Westfalen versteht sich dabei einerseits als Ăeinñ Wirtschaftsstandort, dessen Leistungsfähigkeit 
durch landesweite Kooperation ausgebaut und auf internationaler Ebene präsentiert werden soll. Anderer-
seits ist angesichts der GrºÇe des Landes nicht zu erwarten, dass alle Akteure alle Aufgaben in Ăeinerñ 
wirksamen Zusammenarbeit bündeln können. Insofern liegt die Etablierung effektiver Kooperationsstruktu-
ren zwar im Interesse des ganzen Landes, doch sind dafür in erster Linie die Akteure vor Ort verantwortlich 
und müssen bestehende Ressourcen hierfür effizient einsetzen. Das Land wird solche regionalen Koopera-
tionen gleichberechtigt unterstützen; das gilt auch für grenzüberschreitende Kooperationsansätze (z.B. 
Euregios) und Städtenetzwerke. Es muss hierbei aber auch aus Landessicht Schwerpunkte setzen. Hier-
durch wird jedoch kein Anspruch auf bevorzugte finanzielle Förderung begründet.  
 
Neben der schon seit Jahrzehnten als Kommunalverband verfassten ĂMetropole Ruhrñ hat sich die ĂMetro-
polregion Rheinlandñ zur Stªrkung ihrer Metropolfunktionen kooperativ zusammengeschlossen. In beiden 
Regionen können vermehrte Kooperation und funktionale Arbeitsteilung noch bei verschiedenen Aufgaben 
Synergien ausschöpfen. In interkommunaler Kooperation entwickelte Konzepte können ggf. in der Regio-
nalplanung aufgegriffen werden. 
 
In den westfälischen Teilräumen Münsterland, Ostwestfalen-Lippe und Südwestfalen haben sich regionale 
Kooperationsräume erfolgreich etabliert, die eine enge Übereinstimmung mit den im LPlG vorgegebenen 
regionalen Planungsgebieten aufweisen, so dass auch hier eine Verknüpfung der informellen, kooperativen 
Regionalentwicklung mit der verbindlichen Regionalplanung erleichtert ist. 
 
Zu 5-3 Grenzüberschreitende und transnationale Zusammenarbeit 
 
Die Raumentwicklung in Europa erfolgt auf der Grundlage transnationaler Zusammenarbeit. Im Europäi-
schen Raumentwicklungskonzept (EUREK) von 1999 haben die EU-Mitgliedstaaten und die Europäische 
Kommission erstmals gemeinsame Entwicklungsziele aufgezeigt zur  
- nachhaltigen Raumentwicklung, 
- Entfaltung regionaler Entwicklungspotenziale und  
- Verbindung von Raum- und Stadtentwicklung. 
 
Die Territoriale Agenda der Europäischen Union von 2007 nennt sechs Prioritäten für die Raumentwicklung 
in Europa: 
- Polyzentrische Entwicklung und Innovation durch Vernetzung von Stadtregionen und Städten, 
- Neue Partnerschaft zwischen Stadt und Land, 
- Bildung wettbewerbsfähiger regionaler Cluster, 
- Stärkung und Ausbau der Transeuropäischen Netze, 
- Transeuropäisches Risikomanagement im Hinblick auf den Klimawandel, und  
- Verantwortungsvoller Umgang mit ökologischen Ressourcen und kulturellen Werten.  
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Entsprechend den Grundsätzen der bundesdeutschen Raumordnung soll raumbedeutsamen Planungen 
und Maßnahmen der Europäischen Union und der europäischen Staaten Rechnung getragen und die Zu-
sammenarbeit der Staaten sowie die grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Städte und Regionen 
unterstützt werden (vgl. § 2 Abs. 2 Nr. 8 ROG). 
 
Für Nordrhein-Westfalen hat eine gute nachbarschaftliche Zusammenarbeit mit den Nachbarstaaten Nie-
derlande und Belgien auch im Bereich der Raumordnung besondere Bedeutung. 
 
Auf dem Gebiet der Raumordnung besteht in Nordrhein-Westfalen bei der grenzüberschreitenden Zusam-
menarbeit mit den Niederlanden mit der bereits im Jahr 1967 gegründeten Deutsch-Niederländischen 
Raumordnungskommission (DNRK) eine langjährig gewachsene und bewährte Struktur. In der Unterkom-
missionen Süd (UK Süd) für den südlichen, nordrhein-westfälisch/ niederländischen Grenzraum und der 
Unterkommission Nord (UK Nord) für den nordrhein-westfälisch/ niedersächsisch/ niederländischen Grenz-
raum erfolgt ein regelmäßiger Informationsaustausch über grenzüberschreitend bedeutsame Planungsab-
sichten und raumbedeutsame Vorhaben. 
 
Die Zusammenarbeit Nordrhein-Westfalens mit Belgien erfolgt auf dem Gebiet der Raumordnung vor allem 
über die Grenzkommission Ost der BENELUX-Gemeinschaft. 
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6. Siedlungsraum 
 

6.1 Festlegungen für den gesamten Siedlungsraum 

 
Ziele und Grundsätze 
 
6.1-1 Ziel Flächensparende und bedarfsgerechte Siedlungsentwicklung 
Die Siedlungsentwicklung ist flächensparend und bedarfsgerecht an der Bevölkerungsentwicklung, 
der Entwicklung der Wirtschaft, den vorhandenen Infrastrukturen sowie den naturräumlichen und 
kulturlandschaftlichen Entwicklungspotenzialen auszurichten. 
 
Die Regionalplanung legt bedarfsgerecht Allgemeine Siedlungsbereiche und Bereiche für gewerbli-
che und industrielle Nutzungen fest. 
 
Sofern im Regionalplan bereits bedarfsgerecht Siedlungsraum dargestellt ist, darf Freiraum für die 
regionalplanerische Festlegung neuen Siedlungsraums in Anspruch genommen werden, wenn zu-
gleich an anderer Stelle ein gleichwertiger, bisher planerisch für Siedlungszwecke vorgesehener 
Bereich im Regionalplan wieder als Freiraum festgelegt oder eine gleichwertige Baufläche im Flä-
chennutzungsplan in eine Freifläche umgewandelt wird (Flächentausch). 
 
Bisher in Regional- oder Flächennutzungsplänen für Siedlungszwecke vorgehaltene Flächen, für die 
kein Bedarf mehr besteht, sind wieder dem Freiraum zuzuführen, sofern sie noch nicht in verbindli-
che Bauleitpläne umgesetzt sind.  
 
6.1-2 Grundsatz Leitbild "flächensparende Siedlungsentwicklung" 
Die Regional- und Bauleitplanung soll die flächensparende Siedlungsentwicklung im Sinne des 
Leitbildes, in Nordrhein-Westfalen das tägliche Wachstum der Siedlungs- und Verkehrsfläche bis 
zum Jahr 2020 auf 5 ha und langfristig auf "Netto-Null" zu reduzieren, umsetzen. 
 
6.1-3 Grundsatz Leitbild "dezentrale Konzentration" 
Die Siedlungsstruktur soll dem Leitbild der "dezentralen Konzentration" entsprechend weiterentwi-
ckelt werden. Dabei ist die zentralörtliche Gliederung zugrunde zu legen. 
 
6.1-4 Ziel Keine bandartigen Entwicklungen und Splittersiedlungen 
Bandartige Siedlungsentwicklungen entlang von Verkehrswegen sind ebenso zu vermeiden wie 
Splittersiedlungen. 
 
6.1-5 Grundsatz Leitbild "nachhaltige europäische Stadt" 
Die Siedlungsentwicklung soll im Sinne der "nachhaltigen europäischen Stadt" kompakt gestaltet 
werden und das jeweilige Zentrum stärken. Regional- und Bauleitplanung sollen durch eine umwelt-
verträgliche, geschlechtergerechte und siedlungsstrukturell optimierte Zuordnung von Wohnen, 
Versorgung und Arbeiten zur Verbesserung der Lebensqualität und zur Reduzierung des Verkehrs-
aufkommens beitragen. 
 
Große Siedlungsbereiche sollen siedlungsstrukturell und durch ein gestuftes städtisches Freiflä-
chensystem gegliedert und aufgelockert werden. Dies soll auch Erfordernisse zur Anpassung an 
den Klimawandel erfüllen. 
Orts- und Siedlungsränder sollen erkennbare und raumfunktional wirksame Grenzen zum Freiraum 
bilden. 
 
6.1-6 Grundsatz Vorrang der Innenentwicklung 
Planungen und Maßnahmen der Innenentwicklung haben Vorrang vor der Inanspruchnahme von 
Flächen im Außenbereich. Die gezielte Erhaltung und Neuschaffung von Freiflächen im Innenbe-
reich aus städtebaulichen Gründen ist hiervon unbenommen.  
 
6.1-7 Grundsatz Energieeffiziente und klimagerechte Siedlungsentwicklung 
Planungen von neuen Siedlungsflächen und des Umbaus bzw. der Sanierung von Siedlungsgebie-
ten sollen energieeffiziente Bauweisen, den Einsatz von Kraft-Wärme-Kopplung sowie Möglichkei-
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ten der passiven und aktiven Nutzung von Solarenergie und anderen erneuerbaren Energien be-
günstigen. 
 
Die räumliche Entwicklung soll die bestehende Vulnerabilität des Siedlungsraums gegenüber Klima-
folgen ï insbesondere Hitze und Starkregen ï nicht weiter verschärfen, sondern die Widerstandsfä-
higkeit des Siedlungsraums stärken und dazu beitragen, die Auswirkungen des Klimawandels ab-
zumildern. 
 
6.1-8 Grundsatz Wiedernutzung von Brachflächen 
Durch Flächenrecycling sollen Brachflächen neuen Nutzungen zugeführt werden. Dabei sollen iso-
liert im Freiraum liegende Flächen einer Freiraumnutzung zugeführt werden. 
Zu den Nachfolgenutzungen regionalbedeutsamer Brachflächen soll frühzeitig ein regionales Kon-
zept erarbeitet werden. 
Im Hinblick auf die Wiedernutzung ggf. belasteter Brachflächen soll der Altlastenverdacht im Pla-
nungsprozess frühzeitig geklärt werden.  
 
6.1-9 Grundsatz Vorausschauende Berücksichtigung von Infrastrukturkosten und Infrastrukturfol-
gekosten 
Wenn beabsichtigt ist, Flächen für Siedlungszwecke in Anspruch zu nehmen, sollen von den Kom-
munen zuvor die Infrastrukturkosten und auch die Infrastrukturfolgekosten dem Stand der Planung 
entsprechend ermittelt und bewertet werden. 
 
Erläuterungen 
 
Nach § 1 Abs. 2 ROG besteht die Leitvorstellung der Raumordnung in einer nachhaltigen Raumentwick-
lung, "die die sozialen und wirtschaftlichen Ansprüche an den Raum mit seinen ökologischen Funktionen in 
Einklang bringt und zu einer dauerhaften, großräumig ausgewogenen Ordnung mit gleichwertigen Lebens-
verhältnissen in den Teilräumen führt" (vgl. dazu auch Kap. 1).  
 
Im Zusammenhang mit der Steuerung der Siedlungsentwicklung / des Siedlungsraums sind die folgenden, 
in § 2 Abs. 2 ROG genannten Grundsätze der Raumordnung besonders relevant: 

- "Im Gesamtraum der Bundesrepublik Deutschland und in seinen Teilräumen sind ausgeglichene sozia-
le, infrastrukturelle, wirtschaftliche, ökologische und kulturelle Verhältnisse anzustreben. Dabei ist die 
nachhaltige Daseinsvorsorge zu sichern, nachhaltiges Wirtschaftswachstum und Innovation sind zu un-
terstützen, Entwicklungspotenziale sind zu sichern und Ressourcen nachhaltig zu schützen." (§ 2 
Abs. 2 Nr. 1 Sätze 1,  2)  

- "Demographischen, wirtschaftlichen, sozialen sowie anderen strukturverändernden Herausforderungen 
ist Rechnung zu tragen, auch im Hinblick auf den Rückgang und den Zuwachs von Bevölkerung und 
Arbeitsplªtzen [é]; regionale Entwicklungskonzepte und Bedarfsprognosen der Landes- und Regional-
planung sind einzubeziehen." (§ 2 Abs. 2 Nr. 1 Satz 4) 

- "Mit dem Ziel der Stärkung und Entwicklung des Gesamtraums und seiner Teilräume ist auf Kooperati-
onen innerhalb von Regionen und von Regionen miteinander, die in vielfältigen Formen, auch als Stadt-
Land-Partnerschaften, möglich sind, hinzuwirken." (§ 2 Abs. 2 Nr. 2 Satz 3) 

- "Die Siedlungstätigkeit ist räumlich zu konzentrieren, sie ist vorrangig auf vorhandene Siedlungen mit 
ausreichender Infrastruktur und auf Zentrale Orte auszurichten." (§ 2 Abs. 2 Nr. 2 Satz 4) 

- "[é]; die Flªcheninanspruchnahme im Freiraum ist zu begrenzen." (Ä 2 Abs. 2 Nr. 2 Satz 6) 

- "Die Versorgung mit Dienstleistungen und Infrastrukturen der Daseinsvorsorge, insbesondere die Er-
reichbarkeit von Einrichtungen und Angeboten der Grundversorgung für alle Bevölkerungsgruppen, ist 
zur Sicherung von Chancengerechtigkeit in den Teilräumen in angemessener Weise zu gewährleisten; 
dies gilt auch in dünn besiedelten Regionen." (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 Satz 1)  

- "Die soziale Infrastruktur ist vorrangig in Zentralen Orten zu bündeln; die Erreichbarkeits- und Tragfä-
higkeitskriterien des Zentrale-Orte-Konzepts sind flexibel an regionalen Erfordernissen auszurichten."  
(§ 2 Abs. 2 Nr. 3 Satz 2) 

- "Es sind die räumlichen Voraussetzungen für die Erhaltung der Innenstädte und örtlichen Zentren als 
zentrale Versorgungsbereiche zu schaffen." (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 Satz 3) 

- "Es sind die räumlichen Voraussetzungen für nachhaltige Mobilität und ein integriertes Verkehrssystem 
zu schaffen." (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 Satz 5)  

- "Raumstrukturen sind so zu gestalten, dass die Verkehrsbelastung verringert und zusätzlicher Verkehr 
vermieden wird." (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 Satz 8) 
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- "Der Raum ist im Hinblick auf eine langfristig wettbewerbsfähige und räumlich ausgewogene Wirt-
schaftsstruktur und wirtschaftsnahe Infrastruktur sowie auf ein ausreichendes und vielfältiges Angebot 
an Arbeits- und Ausbildungsplätzen zu entwickeln." (§ 2 Abs. 2 Nr. 4 Satz 1) 

- "Ländliche Räume sind unter Berücksichtigung ihrer unterschiedlichen wirtschaftlichen und natürlichen 
Entwicklungspotenziale als Lebens- und Wirtschaftsräume mit eigenständiger Bedeutung zu erhalten 
und zu entwickeln; [é]." (Ä 2 Abs. 2 Nr. 4 Satz 6)  

- "Wirtschaftliche und soziale Nutzungen des Raums sind unter Berücksichtigung seiner ökologischen 
Funktionen zu gestalten; dabei sind Naturgüter sparsam und schonend in Anspruch zu nehmen, [é]"  
(§ 2 Abs. 2 Nr. 6 Satz 2) 

- "Die erstmalige Inanspruchnahme von Freiflächen für Siedlungs- und Verkehrszwecke ist zu vermin-
dern, insbesondere durch die vorrangige Ausschöpfung der Potenziale für die Wiedernutzbarmachung 
von Flächen, für die Nachverdichtung und für andere Maßnahmen zur Innenentwicklung der Städte und 
Gemeinden sowie zur Entwicklung vorhandener Verkehrsflächen." (§ 2 Abs. 2 Nr. 6 Satz 3) 

 
Gemäß § 2 Abs. 1 ROG sind die Grundsätze der Raumordnung im Sinne der Leitvorstellung einer nachhal-
tigen Raumentwicklung anzuwenden und durch Festlegungen in Raumordnungsplänen zu konkretisieren, 
soweit dies erforderlich ist (vgl. dazu allgemein auch Kap. 11).  
 
Mit den Regelungen des Kap. 6 des LEP soll insbesondere zu beobachtenden Fehlentwicklungen entge-
gengewirkt bzw. auf Entwicklungen reagiert (vgl. Kap. 1) und eine konzentrierte, zukunftsfeste und dadurch 
nachhaltige Siedlungsentwicklung unterstützt sowie zentrale Versorgungsbereiche geschützt werden. Sie 
sollen dazu beitragen, die Daseinsvorsorge zu sichern, die Inanspruchnahme von Freiraum auf ein Min-
destmaß zu begrenzen und Verkehr zu vermeiden. Dies ist in Nordrhein-Westfalen u. a. deswegen beson-
ders wichtig, weil hier im Vergleich zu den anderen Bundesländern (abgesehen von den Stadtstaaten) die 
Bevölkerungsdichte am größten ist ï mit allen sich daraus ergebenden Konkurrenzen zwischen ver-
schiedensten Nutzungs- und Schutzansprüchen (vgl. dazu auch Kap. 1). 
 
Die Konzentration der Siedlungsentwicklung und von Versorgungseinrichtungen in den Zentren trägt zu 
gleichwertigen Lebensverhältnissen in allen Teilräumen des Landes bei. Nur so kann langfristig eine flä-
chendeckende und wohnortnahe Versorgung mit einem vielfältigen und gut erreichbaren Angebot an Waren 
und Dienstleistungen gewährleistet werden. 
 
Der Einzelhandel besitzt insbesondere für die Innenstädte und örtlichen Zentren der Gemeinden in Nord-
rhein-Westfalen eine besondere Bedeutung. Als wichtiger Frequenzbringer sorgt das Einkaufsangebot für 
die Belebung der Zentren (Magnetfunktion). 
  
Der anhaltende Trend zu immer größeren Betriebseinheiten in Verbindung mit räumlichen Konzentrations-
prozessen verstärkt jedoch die Nachfrage nach Standorten außerhalb der Zentren. Diese Entwicklung 
schwächt die Zentren erheblich. 
 
Deswegen unternimmt das Land Nordrhein-Westfalen gemeinsam mit den Gemeinden und Partnern aus 
der Wirtschaft erhebliche Anstrengungen, um die Innenstädte und örtlichen Zentren zu revitalisieren und zu 
stärken. Eine fortschreitende Neuansiedlung und Erweiterung von großflächigen Einzelhandelsangeboten 
an Standorten außerhalb der Zentren würde diese Bemühungen konterkarieren. 
 
Wegen des demographischen Wandels (vgl. Kap. 1) gewinnen eine konzentrierte Siedlungsentwicklung und 
die Zentren als Versorgungsstandorte noch stärker an Bedeutung. Vor allem ältere Menschen benötigen ein 
wohnortnahes Versorgungsangebot, das auch ohne Auto auf kurzem Wege erreichbar ist. Darüber hinaus 
trägt eine konzentrierte Siedlungsentwicklung auch den unterschiedlichen Lebensrealitäten der Bevölkerung 
- auch mit Bezug auf Frauen und Männer - Rechnung und verhindert strukturelle Benachteiligungen. So 
sind z. B. Familien, in denen beide Eltern arbeiten, in vielen Fällen auf kurze Wege, also auf ein wohnortna-
hes Angebot an Arbeitsplätzen, Dienstleistungen aller Art und Einkaufsmöglichkeiten, angewiesen.  
 
Auch deshalb sind die vorhandenen Zentren als Arbeits-, Handels- und Wohnstandorte konsequent zu stär-
ken. So wird dafür Sorge getragen, öffentliche und private Einrichtungen der Daseinsvorsorge auch in Zu-
kunft effektiv auszulasten und damit eine nachhaltige Daseinsvorsorge zu sichern, nachhaltiges Wirt-
schaftswachstum und Innovation zu unterstützen, die Inanspruchnahme von Freiraum auf ein Mindestmaß 
zu begrenzen und Verkehr zu vermeiden. 
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Die frühzeitige Betrachtung von Infrastruktur- und Infrastrukturfolgekosten stützt eine solche konzentrierte 
Siedlungsentwicklung ebenfalls. Darüber hinaus sorgt sie dafür, dass in den Teilräumen mit schrumpfender 
Bevölkerung die Infrastrukturkosten insgesamt noch finanzierbar bleiben. 
 
Die klimatischen Veränderungen wiederum erfordern auf der einen Seite Schutz- und Anpassungsmaß-
nahmen in der Regional-, Bauleit- und Fachplanung (Klimaanpassung). Sie erfordern aber auch die Reduk-
tion von Treibhausgasemissionen, um weitergehende Veränderungen zu verhindern (Klimaschutz). 
 
Nur durch eine überörtliche Standortsteuerung und regionale Abstimmung können einheitliche, verbindliche 
und ortsübergreifend wirkende Rahmenbedingungen geschaffen werden, mit denen vermieden wird, dass 
die Konkurrenz zwischen den Gemeinden um die Ansiedlung von einer insgesamt in Nordrhein-Westfalen 
noch bis 2025 geringfügig wachsenden, in Teilen des Landes aber auch bereits zurückgehenden Bevölke-
rung auf der einen Seite und von Unternehmen sowie von Vorhaben i. S. d. § 11 Abs. 3 BauNVO auf der 
anderen Seite zu einer weiteren Zersiedelung des Raumes und damit zu verkehrssteigernden statt -
mindernden Raumstrukturen mit weitergehenden Auswirkungen auf die Treibhausgasemissionen, zu min-
destens in Teilräumen nicht mehr finanzierbaren Infrastrukturkosten sowie zu einer Beeinträchtigung der 
zentralen Versorgungsbereiche und damit der Versorgungsfunktion der jeweiligen zentralen Orte und der 
wohnortnahen Versorgung führt. 
 
Vor diesem Hintergrund ist die Konkretisierung der o. g. Grundsätze der Raumordnung durch die Landes-
planung geboten und erforderlich. Die Regelungen gehen auch nicht über das zur Zielerreichung notwendi-
ge Maß hinaus. Zum einen können sich viele der von den Regelungen in Kap. 6 betroffenen Planungen 
auch außerhalb der Grenzen der Standortgemeinde in benachbarten Gemeinden bzw. in einer ganzen Re-
gion auswirken, so dass das Bedürfnis nach einer überörtlichen Planung gegeben ist. Zum anderen können 
gerade die Vorhaben i. S. d. § 11 Abs. 3 BauNVO die Erhaltung der Innenstädte und örtlichen Zentren als 
zentrale Versorgungsbereiche, die wohnortnahe Versorgung der Bevölkerung und damit die Funktionsfä-
higkeit des zentralörtlichen Versorgungssystems gefährden. Die raumordnerische Steuerung betrifft im Be-
reich Einzelhandel (Kap. 6.5) im Übrigen nur die Planung von Vorhaben i. S. d. § 11 Abs. 3 BauNVO. Nicht 
unter das Regelungsregime der Festlegungen in Kap. 6.5 fallen hingegen die sog. atypischen großflächigen 
Einzelhandelsbetriebe, die gemäß § 11 Abs. 3 BauNVO keiner Sondergebietsdarstellung bzw. -festsetzung 
bedürften, für die aber dennoch eine Sondergebietsdarstellung bzw. -festsetzung gewählt wird. Näheres zu 
diesen atypischen Betrieben findet sich im Einzelhandelserlass des Landes Nordrhein-Westfalen in der 
jeweils gültigen Fassung. 
 
Die Regelungen des Kap. 6 des LEP sind durch zwingende Gründe des Allgemeininteresses gerechtfertigt. 
Sie konkretisieren verschiedene raumordnungsrechtliche Grundsätze und verfolgen damit raumordnungs-
rechtliche Ziele. Diese hat der Europäische Gerichtshof als zwingende Gründe des Allgemeinwohls aner-
kannt (EuGH, Urt. v. 24.03.2011, C-400/08 = Slg. 2011, I-41). 
 
Sie beruhen auf rein raumplanerischen Gründen, nicht aber auf marktwirtschaftlich-wettbewerbssteuernden 
Prüfkriterien (wie in den spanischen Regelungen zur Steuerung des Einzelhandels ï vgl. EUGH, Urt. v. 
24.03.2011, C-400/08 = juris). 
 
Dabei kommt es zwar zwangsläufig zu Auswirkungen auf alle berührten Bereiche einschließlich der Wirt-
schaft, jedoch sind diese Auswirkungen nicht Zweck der Steuerung, sondern lediglich einzelne Indikatoren 
oder Reflexe der übergreifenden raumplanerischen Erwägungen. So ist z. B. Bauleitplanung für Vorhaben i. 
S. d. § 11 Abs. 3 BauNVO, die die in den entsprechenden Regelungen enthaltenen Voraussetzungen er-
füllt, unabhängig von der tatsächlichen Versorgungssituation landesplanerisch zulässig. Auswirkungen auf 
vorhandene Unternehmen oder die Einzelhandelsstruktur des Gebietes, die ï wie in Spanien ï bei Über-
schreitung eines bestimmten Wertes zur Versagung eines Antrags auf Gewerbeerlaubnis führen, sind keine 
Kriterien der o. a. Regelungen. Es geht originär um die Konkretisierung der in § 2 Abs. 2 ROG genannten 
Grundsätze der Raumordnung. 
 
Die Regelungen in Kap. 6 sind auch im Übrigen verhältnismäßig, das heißt geeignet und erforderlich, um 
die Zielsetzungen der Raumordnung zu erreichen. Andere raumordnerische Regelungen mit weniger ein-
schneidendem Inhalt wären nicht in der Lage, die angestrebten ï und erforderlichen ï Zielsetzungen in 
gleichem Maße zu erreichen. Eine vollständige Verlagerung der Prüfung von raumentwicklungspolitischen 
Aspekten auf nachfolgende Planungs- und Prüfungsebenen wäre nicht sachgerecht. Die mit den Regelun-
gen verfolgten Zwecke ï insbesondere eine konzentrierte Siedlungsentwicklung, der Ressourcenschutz 
sowie der Schutz zentraler Versorgungsbereiche ï könnten auf der Ebene der Bauleitplanung oder der 
Projektgenehmigung nicht ebenso wirksam erreicht werden, abgesehen davon, dass auch eine solche Ver-
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lagerung der Steuerung für die betroffene Bevölkerung oder die betroffenen Wirtschaftsteilnehmer kein 
weniger einschneidendes Mittel darstellen würde. 
 
Die Regelungen des Kap. 6 des LEP stehen mit den europarechtlichen Vorgaben in Einklang. Insbesondere 
entsprechen sie den Anforderungen des Artikels 49 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV) und der Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. De-
zember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt (EG-Dienstleistungsrichtlinie). 
 
Die Regelungen in Kap. 6.1 enthalten Festlegungen für die Siedlungsentwicklung insgesamt bzw. den ge-
samten Siedlungsraum, d. h. sowohl für die Allgemeinen Siedlungsbereiche als auch für die Bereiche für 
gewerbliche und industrielle Nutzungen sowie deren jeweilige Umsetzung durch die Bauleitplanung. 
 
Zu 6.1-1 Flächensparende und bedarfsgerechte Siedlungsentwicklung 
 
Der zeichnerisch abgebildete Siedlungsraum ist eine nachrichtliche Darstellung aus den Regionalplänen 
(Stand 01.01.2015). Die nachrichtliche Darstellung im LEP soll eine Vorstellung von der aktuellen Sied-
lungsstruktur vermitteln, die gemäß den Zielen und Grundsätzen des LEP weiterzuentwickeln ist. 
 
Die Siedlungsentwicklung soll den Wohn-, Versorgungs-, Arbeits-, Erholungs-, Sport- und Freizeitbedürfnis-
sen der heute lebenden Menschen gerecht werden, ohne die Entwicklungsmöglichkeiten künftiger Genera-
tionen einzuschränken. Infolge des demographischen Wandels, der mittel- und langfristig zu einer Abnah-
me der Bevölkerung in Nordrhein-Westfalen führen wird, wird der Schwerpunkt der räumlichen Steuerung 
der Siedlungsentwicklung künftig weniger in der Neuausweisung von Flächen liegen, sondern mehr die 
Erhaltung und qualitative Entwicklung gewachsener Siedlungsstrukturen unter sozialen, ökonomischen, 
ökologischen und kulturlandschaftlichen Gesichtspunkten betreffen und auch offen sein für Rückbau von 
Siedlung und Infrastruktur.  
 
Mittelfristig von besonderer Bedeutung ist die räumlich unterschiedliche Entwicklung der Bevölkerung. Wäh-
rend einige Gemeinden einen prognostizierten Bevölkerungsrückgang von z. T. über 10 % bewältigen müs-
sen, wachsen andere (zunächst) noch. Längerfristig ist davon auszugehen, dass die Bevölkerung in weiten 
Teilen Nordrhein-Westfalens abnehmen wird. Vor diesem Hintergrund sollen nach Quantität und Qualität 
nur solche Infrastrukturen geschaffen werden, welche später auch von einer zurückgehenden Bevölkerung 
getragen werden können. Bedingt durch die demographische Entwicklung kann in spezifischen Bereichen 
(Gesundheit und Pflege) jedoch auch ein Bedarf entstehen, Infrastruktur auszubauen. 
 
Räumliche Ansprüche der Wirtschaft an gewerblichen und industriell nutzbaren Flächen sind nicht in glei-
chem Maße von der Bevölkerungsentwicklung abhängig wie die Wohnsiedlungsflächenentwicklung. Be-
deutsam sind diesbezüglich vor allem der Strukturwandel, die Entwicklung einzelner Branchen und Betriebe 
aber auch die Veränderung des Altersaufbaus der Bevölkerung, der es u. a. erschweren wird, qualifizierte 
Nachwuchskräfte zu finden und an die Betriebe zu binden. 
 
Hierbei gewinnen weiche Standortfaktoren eine zusätzliche Bedeutung. Naturräumliche und kulturland-
schaftliche Gegebenheiten, die z. T. begrenzende Faktoren der Siedlungsentwicklung darstellen, sind im 
Wettbewerb um Arbeitskräfte zugleich Potenziale für Erholungs-, Sport- und Freizeitmöglichkeiten bzw. 
eine hohe Zufriedenheit und Identifikation mit dem jeweiligen Wohnort und der ganzen Region. 
 
Nach den landesplanerischen Zielen hat die Siedlungsentwicklung bedarfsgerecht zu erfolgen. Bedarfsge-
recht bedeutet dabei einerseits, ausreichende Flächen für eine entsprechende Entwicklung zur Verfügung 
zu stellen, andererseits aber die Neudarstellung von Flächen auf das erforderliche Maß zu beschränken. 
Dabei kommt der sachgerechten Ermittlung der quantitativen Flächenbedarfe für die Siedlungsentwicklung 
eine zentrale Rolle zu. Aufgrund der demographischen Entwicklung, des wirtschaftlichen Strukturwandels, 
der Anforderungen an eine nachhaltige und flächensparende Raumentwicklung und der Notwendigkeit, die 
derzeit methodisch unterschiedlichen Vorgehensweisen in den Planungsregionen zu vereinheitlichen, wur-
de eine Überarbeitung der Methoden für den regionalplanerischen Flächenbedarf erforderlich. Dazu wurde 
beim Institut für Stadtbauwesen und Stadtverkehr der RWTH Aachen im März 2011 ein Gutachten in Auf-
trag gegeben. Dieses Gutachten hat die vorhandenen methodischen Ansätze der Wohnbau- und Wirt-
schaftsflächenbedarfsberechnungen analysiert und im Ergebnis eine Methode zur Ermittlung der Wohnbau-
flächenbedarfe vorgeschlagen sowie im Bereich der Wirtschaftsflächen empfohlen, mittelfristig auf eine 
Trendfortschreibung der Daten des Siedlungsflächenmonitorings abzustellen. 
 
Ob und in welchem Umfang ein Bedarf an zusätzlichen Siedlungsflächen besteht, ist von den Regionalpla-
nungsbehörden ï aufbauend auf den genannten Gutachtenergebnissen ï wie folgt zu ermitteln. 
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Die Bedarfsberechnung für Wohnbauflächen hat das Ziel, ein ausreichendes Flächenangebot für die Ver-
sorgung der Haushalte mit Wohnraum in der Zukunft sicherstellen. Der Bedarf setzt sich aus folgenden 
Komponenten zusammen: 

- dem Neubedarf, der sich aus der Veränderung der Haushaltszahlen im Planungszeitraum gemäß Prog-
nose von IT.NRW ergibt (dieser kann auch negativ werden), 

- dem Ersatzbedarf für abgerissene, zusammengelegte oder aus anderen Gründen nicht mehr nutzbare 
Wohnungen (jährlich 0,2 % des Wohnungsbestandes) und 

- der Fluktuationsreserve von 1 % des Wohnungsbestandes zur Gewährleistung eines ausreichenden 
Wohnungsangebots für Um- bzw. Zuzugswillige; die Fluktuationsreserve darf auf bis zu maximal 3 % 
des Wohnungsbestandes angehoben werden, wenn leerstehende Wohnungen zur Hälfte auf die Fluk-
tuationsreserve angerechnet werden, d. h. in dieser Höhe von der Fluktuationsreserve abgezogen wer-
den.  
 

In jedem Fall verbleibt der Gemeinde ein Grundbedarf in Höhe der Hälfte des Ersatzbedarfs ï auch wenn 
sich bei der Zusammenfassung der Komponenten ein geringerer bzw. negativer Bedarf ergibt. 
Der so ermittelte Bedarf an Wohneinheiten wird anhand siedlungsstrukturtypischer Dichten (brutto ein-
schließlich Erschließung 20 - 35 / 30 - 45 / 40 - 60 WE/ha bei Siedlungsdichten unter 1000 / 1000 ï 2000 
oder Städte ab 100.000 Einw. mit einer Dichte unter 1000 / über 2000 Einw.je km²) in Flächen umgerech-
net. 
Die Regionalplanungsbehörde kann in begründeten Fällen, z. B. auf der Grundlage empirischer Ermittlun-
gen, von den genannten Richtwerten abweichen. 
 
Der Bedarf an neuen Wirtschaftsflächen ergibt sich aus den Ergebnissen des Siedlungsflächenmonitorings 
nach § 4 Abs. 4 LPlG (s. u.). Dazu wird für jeweils eine Region (mindestens einen Kreis) die durchschnittli-
che jährliche Inanspruchnahme der letzten (mindestens zwei) Monitoring-Perioden ï ggf. differenziert nach 
lokal und überörtlich bedeutsamen Flächen - mit der Zahl der Jahre des Planungszeitraums multipliziert. 
Über die quantitative Verteilung des Bedarfs auf die Gemeinden entscheidet die Regionalplanung (s. dazu 
auch 6.3-1). Dabei sollen raumordnerische Kriterien, insbesondere die Zahl der Beschäftigten, die zentral-
örtliche Bedeutung und die Wirtschaftsstruktur in den einzelnen Gemeinden, berücksichtigt werden. 
 
Die im Hinblick auf den bauleitplanerisch erforderlichen Umfang von Siedlungsflächen ermittelten Bedarfe 
können für die regionalplanerische Festlegung von Siedlungsraum um einen Planungs- bzw. Flexibilitätszu-
schlag von bis zu 20 % erhöht werden. Im Rahmen der Anpassungsverfahren nach § 34 LPlG und der Ge-
nehmigungsverfahren nach § 6 BauGB ist über das Siedlungsflächenmonitoring sicherzustellen, dass auf 
der Ebene der Bauleitplanung nur Flächen im Gesamtumfang des ermittelten Bedarfs umgesetzt werden. 
 
Die Regionalplanung stellt diesem Bedarf die auf Grundlage des Siedlungsflächenmonitorings ermittelten 
planerisch verfügbaren Flächenreserven gegenüber. Eine Teilmenge dieser planerisch verfügbaren Flä-
chenreserven stellen die Brachflächen dar, die sich für eine bauliche Nachnutzung eignen und bereits als 
Siedlungsflächen festgelegt sind. 
 
Hafenflächen gemäß dem Wasserstraßen-, Hafen- und Logistikkonzept des Landes Nordrhein-Westfalen 
vom 29.März 2016 (vgl. Tabelle 6 S. 51 und Anhang Ziffer 6.2 S. 91-104) und Standorte für landesbedeut-
same flächenintensive Großvorhaben sind gesondert zu betrachten. Betriebsgebundene Erweiterungsflä-
chen sind dann zur Hälfte anzurechnen, wenn ihre Inanspruchnahme in die Berechnung des Bedarfs an 
Wirtschaftsflächen eingeflossen ist. Wenn ihre Inanspruchnahme dagegen nicht in die Bedarfsberechnung 
eingeflossen ist, müssen sie auch nicht angerechnet werden (gesonderte Gegenüberstellung Angebot (Be-
darf) / Reserven).  
 
Das Siedlungsflächenmonitoring gibt nicht nur einen Überblick über die aktuellen Flächenreserven, sondern 
dient darüber hinaus dazu, Aufschluss über die tatsächliche Neuinanspruchnahme der planerischen Reser-
ven auf FNP-Ebene (Bauflächen) und der darüber hinausgehenden Siedlungsraumreserven zu geben. Die 
Gemeinden unterstützen die Regionalplanungsbehörde, indem sie aktuelle Flächeninformationen zur Ver-
fügung stellen und ggf. begründen, warum im Flächennutzungsplan dargestellte Bauflächen nicht genutzt 
werden können. 
 
Unter Brachflächen werden hier und in den folgenden Festlegungen nicht mehr genutzte Flächen verstan-
den (insbesondere Altstandorte der Industrie und ehemalige Bahnflächen sowie die militärischen Konversi-
onsflächen), die als Potenzial für neue Nutzungen dienen können. Bestehende Zwischennutzungen sind 
dabei kein Ausschlusskriterium. Eine Teilmenge dieser Brachflächen stellen die für eine bauliche Nachnut-
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zung (Siedlungsflächen) geeigneten Brachflächen dar, die in aller Regel im Siedlungszusammenhang lie-
gen (vgl. aber Ziel 6.3-3, 2. und 3. Absatz). Ehemalige Tagebauflächen des Braunkohlenabbaus werden im 
LEP nicht unter dem Begriff "Brachflächen" subsumiert, da die Nachfolgenutzung (Rekultivierung) bereits im 
Braunkohlenplan festgelegt ist. Auch für andere Abgrabungsflächen ist die Nachfolgenutzung in aller Regel 
bereits festgelegt. 
 
Im Ergebnis sind drei grundsätzliche Fälle denkbar:  

- der prognostizierte Bedarf übersteigt die Flächenreserven => Neudarstellung von Siedlungsraum; 

- der prognostizierte Bedarf entspricht dem Umfang der Flächenreserven => ggf. Flächentausch, um 
Qualitäten zu verbessern; 

- die Flächenreserven übersteigen den prognostizierten Bedarf => Rücknahmen von Flächen. 
Sofern im Regionalplan aufgrund der Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwicklung ein zusätzlicher Bedarf an 
Bauflächen nachgewiesen wird, kann der Siedlungsraum zu Lasten des Freiraums grundsätzlich nur erwei-
tert werden, wenn auf Grundlage des Siedlungsflächenmonitorings im bisher festgelegten Siedlungsraum 
für den Planungszeitraum keine geeigneten Flächen in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen.  
Bei der Beurteilung der Eignung der Flächen sind die siedlungsklimatischen Funktionen zu berücksichtigen.  
 
Bei der Festlegung neuen Siedlungsraums ist die Marktfähigkeit der Flächen zu berücksichtigen. 
 
Wird unter der Voraussetzung des Ziels 6.1.1 der Siedlungsraum zu Lasten des Freiraums erweitert, sind 
die Belange des Freiraumschutzes (vgl. Kapitel 7) bei der Abwägung besonders zu berücksichtigen. Dies 
gilt auch mit Blick auf das Leitbild der "flächensparenden Siedlungsentwicklung". 
 
Die Erweiterungsmöglichkeiten bestehender Betriebe sind über den Satz 2 von Ziel 6.1-1 (bedarfsgerechte 
Festlegung ASB / GIB) und dadurch, dass es sich bei dem Vorrang der Innenentwicklung (6.1-6) um einen 
Grundsatz handelt, abgedeckt. 
 
Auf Grundlage der o. g. Bedarfsberechnungsmethoden bzw. Anrechnungsmodalitäten überprüft die Lan-
desplanungsbehörde im Rahmen der Rechtsprüfung der aufgestellten Regionalpläne die Flächenbilanzen. 
Dabei darf die Summe der von der Regionalplanung angesetzten Bedarfe für ASB und GIB den für das 
Regionalplangebiet berechneten Bedarf an Wohnbau- und Wirtschaftsflächen nicht überschreiten. Erforder-
liche Flächenrücknahmen sind in diesem Zusammenhang nachzuweisen. 
 
Allein durch die Strategie der Innenentwicklung (Begriffsdefinition in Anlehnung an das BauGB) und des 
Flächentauschs wird die Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft mit Bauland nicht überall in Nord-
rhein-Westfalen zu verwirklichen sein. Daher ist eine am Bedarf orientierte Festlegung neuer Allgemeiner 
Siedlungsbereiche und neuer Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzungen im Regionalplan möglich 
(s. o.). 
 
Wenn absehbar ist, dass die im Regionalplan entsprechend dem errechneten Bedarf festgelegten Sied-
lungsbereiche schon vor Ablauf des Planungszeitraums in Anspruch genommen werden, kann eine Regio-
nalplanänderung durchgeführt werden. Bezüglich der Verortung der Flächenbedarfe ist zunächst eine ge-
meindebezogene, darüber hinaus (je nach Größe und Art des Bedarfs und ggf. entgegenstehender Schutz-
ausweisungen) aber auch eine auf die Region bezogene Betrachtung erforderlich (vgl. auch Ziel 6.3-1). 
 
Auch wenn Siedlungsflächenreserven bedarfsgerecht im Regionalplan gesichert sind, kann es erforderlich 
oder erwünscht sein, eine beabsichtigte siedlungsräumliche Nutzung nicht in diesen, sondern in einem neu 
auszuweisenden Siedlungsbereich unterzubringen. In solchen Fällen ist zunächst zu prüfen, ob ein gleich-
wertiger, bisher planerisch für Siedlungszwecke vorgesehener Bereich im Regionalplan wieder dem Frei-
raum zugeführt oder eine Baufläche im Flächennutzungsplan in eine innerstädtische Freifläche umgewan-
delt werden kann (Flächentausch). Die Gleichwertigkeit bezieht sich dabei sowohl auf die Quantität als 
auch auf die Qualität der Freiraumfunktionen nach LPlG-DVO. Dabei wird auch die besondere Schutzwür-
digkeit bestimmter Böden berücksichtigt. Ein Bedarfsnachweis für die neue Siedlungsfläche ist bei diesem 
Nullsummenspiel nicht erforderlich, vorausgesetzt es handelt sich um Flächen gleichen Umfangs und ent-
sprechender Freiraumqualität. Zur Gleichwertigkeit der Tauschflächen ist im Verfahren zur Aufstellung von 
Raumordnungsplänen ggf. eine Stellungnahme der zuständigen Fachbehörden einzuholen. 
 
Ein Flächentausch ist erforderlich, wenn im Regionalplan und im Flächennutzungsplan in ausreichendem 
Umfang Vorsorge für den absehbaren Baulandbedarf getroffen wurde, aber Nutzungshemmnisse die tat-
sächliche Verfügbarkeit des Baulandes einschränken, so dass das planerisch gesicherte Baulandpotenzial 



6. Siedlungsraum    
 

Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen (LEP NRW)  
Geänderter Entwurf nach zweitem Beteiligungsverfahren, 05. Juli 2016 Seite 33 

dem nachweisbaren Bedarf nicht genügt. Entsprechend können auch aus anderen Gründen Umplanungen 
erforderlich sein, welche die Inanspruchnahme von Flächen im bisher gesicherten Freiraum erfordern.  
 
Die Regionalplanung hat dem Freiraum weitere, bisher als Siedlungsraum gesicherte Flächen zuzuführen, 
wenn diese infolge des Bevölkerungsrückgangs oder des Strukturwandels nicht mehr zur Bedarfsdeckung 
für Siedlungszwecke benötigt werden. Soweit die Siedlungsflächenreserven die Siedlungsflächenbedarfe 
überschreiten, hat unter den im Ziel genannten Voraussetzungen bei Regionalplanfortschreibungen eine 
Rücknahme von über den Bedarf hinausgehenden Siedlungsflächen zu erfolgen, die im Benehmen mit den 
Kommunen umzusetzen ist. Werden bei einer Regionalplanänderung Siedlungsbereiche neu festgelegt, 
sollen nicht mehr benötigte Siedlungsflächenreserven im Benehmen mit den betroffenen Kommunen zu-
rückgenommen werden, soweit die Summe aus neu festgelegten Flächen und Reserven den voraussichtli-
chen Bedarf bis zum Ende des Planungszeitraums überschreitet. Solche Möglichkeiten sind insbesondere 
in Verdichtungsräumen zur qualitätsverbessernden Auflockerung zu nutzen. 
 
Ziel 6.1-1 und die nachfolgenden Ziele und Grundsätze des LEP zur Wiedernutzung von geeigneten Brach-
flächen, zur "dezentralen Konzentration", zur Vermeidung von bandartigen Entwicklungen und Splittersied-
lungen und zum Vorrang der Innenentwicklung leisten in diesem Sinne einen raumordnerischen Beitrag zu 
dem Bestreben, die Flächeninanspruchnahme in Nordrhein-Westfalen bis 2020 auf 5 ha pro Tag und lang-
fristig auf "Netto-Null" zu reduzieren. 
 
Zu 6.1-2 Leitbild "flächensparende Siedlungsentwicklung" 
 
Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen unterstützt das Ziel der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie, den 
Flächenverbrauch bis zum Jahr 2020 bundesweit auf 30 Hektar pro Tag zu senken, d.h. für NRW den Flä-
chenverbrauch entsprechend seinem Anteil an der bundesdeutschen Siedlungs- und Verkehrsfläche min-
destens auf fünf Hektar pro Tag zu senken. Längerfristig verfolgt sie das Ziel des Netto-Null-Flächenver-
brauchs, d.h. die Gebäude- und Freiflächen, Verkehrsflächen und Betriebsflächen sollen in der Flächen-
bilanz kein Wachstum mehr aufweisen. 
 
Im Grundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 6 ROG wird u. a. ausgeführt: "Der Raum ist in seiner Bedeutung für die 
Funktionsfähigkeit der Böden, des Wasserhaushalts, der Tier- und Pflanzenwelt sowie des Klimas ein-
schließlich der jeweiligen Wechselwirkungen zu entwickeln, zu sichern oder, soweit erforderlich, möglich 
und angemessen, wiederherzustellen. [é] Die erstmalige Inanspruchnahme von Freiflªchen f¿r Siedlungs- 
und Verkehrszwecke ist zu vermindern, insbesondere durch die vorrangige Ausschöpfung der Potenziale 
für die Wiedernutzbarmachung von Flächen, für die Nachverdichtung und für andere Maßnahmen zur In-
nenentwicklung der Städte und Gemeinden sowie zur Entwicklung vorhandener Verkehrsflächen." 
Die Reduzierung der Flächenneuinanspruchnahme ist eine wichtige Aufgabe im Zusammenhang mit der 
weiteren Entwicklung von Nordrhein-Westfalen. Eine flächensparende und bedarfsgerechte Siedlungs- und 
Verkehrsflächenentwicklung trägt dazu bei, mögliche Konkurrenzen zwischen den Gemeinden mit daraus  
u. U. resultierenden steigenden Infrastrukturfolgekosten und wachsenden wirtschaftlichen Belastungen für 
die Gemeinden und deren Einwohnerinnen und Einwohner zu vermeiden. Sie ist als Chance einer Entwick-
lung und nicht als Hemmnis zu sehen. 
 
Der zumindest langfristig für Nordrhein-Westfalen erwartete Rückgang der Bevölkerung kann die in diesem 
Leitbild bzw. in der bundesweiten Nachhaltigkeitsstrategie verfolgte Verminderung der Flächeninanspruch-
nahme erleichtern. Die Reduzierung des Siedlungsflächenwachstums wird im Planungszeitraum des LEP 
allerdings nicht ohne eine ergänzende Steuerung durch die Raumordnung möglich sein.  
 
Eine wirtschaftlich effiziente Flächennutzung soll unter der Berücksichtigung der drei wesentlichen Strate-
gien verfolgt werden: Vermeidung (Aktiver Flächenschutz und flächensparendes Bauen), Mobilisierung 
(Aktivierung von Baulücken, Entsiegelung im Bestand) und Revitalisierung (Revitalisierung beziehungs-
weise Rekultivierung von Brachflächen und Stadtumbau). 
 
Die Regionalplanung soll den Grundsatz u. a. dadurch umsetzen, dass die Träger der Regionalplanung in 
den Erarbeitungsverfahren den Beitrag von Regionalplanänderungen zum täglichen Wachstum der Sied-
lungs- und Verkehrsfläche für ihr Plangebiet erfassen und der Landesplanungsbehörde gemäß § 4 Abs. 4 
LPlG (Monitoring) berichten. Der Beitrag besteht dabei darin, dass durch die Neudarstellung von Siedlungs-
raum die Möglichkeit geschaffen wird, diese Flächen nach entsprechender bauleitplanerischer Umsetzung 
auch tatsächlich in Anspruch zu nehmen. Die Landesplanungsbehörde bewertet dies bereits im Rahmen 
ihrer Beratung der Regionalplanungsbehörden im laufenden Verfahren im Hinblick auf die landesweite Ent-
wicklung der Siedlungs- und Verkehrsfläche. Da sich das Leitbild, insbesondere die Reduzierung der Flä-
chenneuinanspruchnahme bis 2020 auf 5 ha/Tag, auf den Indikator "Zunahme der Siedlungs- und Ver-
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kehrsfläche (SuV)" bezieht, wird darüber hinaus vom Land laufend evaluiert, wie sich dieser Indikator ver-
ändert und zwar durch die Auswertung der entsprechenden Statistik. 
 
Die Bauleitplanung soll den Grundsatz zum einen über ihre weitere Mitwirkung am Siedlungsflächenmonito-
ring umsetzen und damit zur Transparenz bezüglich der Inanspruchnahme von Flächenreserven beitragen. 
Zum anderen sollen insbesondere bei der Formulierung von Festsetzungen in Bebauungsplänen die Mög-
lichkeiten genutzt werden, auf eine flächensparende Umsetzung der Planung hinzuwirken. 
 
Zu 6.1-3 Leitbild "dezentrale Konzentration" 
 
Die großräumige Siedlungsstruktur in Nordrhein-Westfalen soll die gewachsene Verteilung im System der 
zentralen Orte stabilisieren (vgl. dazu auch Ziel 2-1 und Grundsatz 2-2). Diese großräumig-dezentrale 
Struktur ist auf regionaler und örtlicher Ebene mit einer Konzentration auf kompakte Siedlungsbereiche zu 
verknüpfen (vgl. dazu auch Grundsatz 6.2-1). Damit sollen u. a. flächensparend die Voraussetzungen für 
die Tragfähigkeit und Erreichbarkeit von Einrichtungen der Daseinsvorsorge in allen Teilen des Landes 
gewährleistet werden. 
 
Zu 6.1-4 Keine bandartigen Entwicklungen und Splittersiedlungen 
 
Bandartige Siedlungen entlang von Verkehrswegen und Splittersiedlungen sind mit der Zielsetzung einer 
kompakten, auf zentralörtlich bedeutsame Siedlungsbereiche ausgerichteten Siedlungsentwicklung nicht 
vereinbar. Sie können die Funktions- und Leistungsfähigkeit des Freiraumes und das Landschaftsbild be-
einträchtigen. Regional- und Bauleitplanung sind daher aufgefordert, den Freiraum zu schützen und klein-
teilige bauliche über die bestehenden Möglichkeiten des § 34 Abs. 4 und § 35 BauGB hinausgehende Ent-
wicklungen im Außenbereich sowie das Zusammenwachsen von Ortsteilen entlang von Verkehrswegen 
und die daraus resultierende bandartige Siedlungsentwicklung zu verhindern. Unbenommen davon bleibt 
die im Einzelfall mögliche Festlegung von isoliert im Freiraum liegenden Bereichen für gewerbliche und 
industrielle Nutzungen (GIB) unter den Ausnahmevoraussetzungen von Ziel 6.3-3. Ebenfalls unbenommen 
bleibt die nach Ziel 10.2-5 ausnahmsweise mögliche Entwicklung von Freiflächen-Solarenergieanlagen 
entlang von Bundesfernstraßen oder Schienenwegen mit überregionaler Bedeutung. 
 
Zu 6.1-5 Leitbild "nachhaltige europäische Stadt" 
 
Leitlinie der Siedlungsentwicklung ist die 2007 von den für Stadtentwicklung zuständigen Ministerinnen und 
Ministern der Mitgliedstaaten der Europäischen Union verabschiedete "Leipzig Charta zur nachhaltigen 
europäischen Stadt". Die europäische Stadt zeichnet sich u. a. aus durch eine kompakte Struktur, ein Mit- 
und Nebeneinander unterschiedlicher Nutzungen sowie klar erkennbare und funktional wirksame Grenzen 
zwischen besiedeltem und unbesiedeltem Raum. Eine derartige Siedlungsstruktur ist flächen-, verkehrs-, 
energie- und kostensparend. Insbesondere die Infrastrukturfolgekosten für die Ver- und Entsorgung liegen 
deutlich niedriger als bei einer dispersen Siedlungsstruktur. Darüber hinaus kann eine derart kompakte 
Siedlungsstruktur sehr gut die unterschiedlichen Lebensrealitäten der Bevölkerung im Sinne des Gender 
Mainstreaming berücksichtigen und dazu beitragen, strukturelle Benachteiligungen zukünftig zu verhindern. 
 
Auch im Rahmen einer flächensparenden Entwicklung ist eine ausreichende Ausstattung mit innerstädti-
schen Grünflächen anzustreben. Mit zunehmender Größe der Siedlungsbereiche haben diese Freiflächen 
neben ihren bisherigen Funktionen zunehmend Bedeutung für die Anpassung an erwartete längere und 
häufigere Hitzeperioden. Sie sollten fußläufig erreichbar sein. Auch vorliegende Klimaschutzkonzepte und 
den Klimaschutz betreffende Fachbeiträge können zur Beurteilung herangezogen werden, in welchen Fäl-
len ein Siedlungsbereich so groß ist, dass sich eine entsprechende Gliederung bzw. Auflockerung emp-
fiehlt. Letztlich hängt es aber auch von der jeweiligen (Teil)Region ab, was als "großer" Siedlungsbereich zu 
verstehen ist. 
 
Ortsränder sollen in Abhängigkeit von den jeweiligen städtebaulichen Zielen und naturräumlichen Gege-
benheiten so kurz wie möglich gehalten und entsprechend den kulturlandschaftlichen Erfordernissen gestal-
tet werden. Topografisch bzw. naturräumlich erkennbare Grenzen können dabei einen Anhaltspunkt dar-
stellen. 
 
Zu 6.1-6 Vorrang der Innenentwicklung 
 
Die Mobilisierung von Bauflächen obliegt den Gemeinden im Rahmen ihrer Selbstverwaltung. Hierzu ste-
hen den Gemeinden die entsprechenden Instrumente des BauGB zur Verfügung. Die städtebauliche In-
nenentwicklung dient nicht nur dem Flächensparen, der Verkehrsvermeidung und der siedlungsräumlichen 
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Nutzungs- und Gestaltqualität, sie ist auch hinsichtlich der Betriebs- und Unterhaltungskosten insbesondere 
der technischen Infrastruktur für die Gemeinden in der Regel kostengünstiger als die Inanspruchnahme von 
Freiflächen im Außenbereich. In der Summe dient die Innenentwicklung der Erhaltung eines großräumig 
übergreifenden Freiraumverbundsystems und ist insofern von überörtlicher Bedeutung.  
 
Zu den Maßnahmen der Innenentwicklung (Begriffsdefinition in Anlehnung an das BauGB) zählen die Mög-
lichkeiten einer angemessenen Nachverdichtung ebenso wie die der Mobilisierung von ungenutzten oder 
absehbar brachfallenden Grundstücken im Innenbereich. Diesbezüglich ist auch auf § 4 Abs. 2 LBodSchG 
hinzuweisen. Brachflächen von Industrie und Gewerbe, Militär und Bahn stellen ein erhebliches innerstädti-
sches Flächenpotenzial dar, das es vorrangig auszuschöpfen gilt. Deshalb sollen die bisherigen Bemühun-
gen zur Mobilisierung von Flächenpotenzialen im Rahmen der Innenentwicklung und zum Abbau von Mobi-
lisierungshemmnissen auf kommunaler Ebene intensiviert werden, um eine weitergehende Ausschöpfung 
der Entwicklungsreserven zu erreichen.  
 
Von einer Bebauung soll allerdings dann abgesehen werden, wenn diese Flächen beispielsweise einen 
besonderen Wert für das Wohn- und Arbeitsumfeld, Naherholung, Sport, Freizeit, Stadtklima oder Biotop- 
und Artenschutz haben. Im Einzelfall können auch unverhältnismäßig hohe Kosten, z. B. für die Sanierung 
von Altlasten, gegen eine erneute Bebauung von Brachflächen sprechen. Maßnahmen der Innenentwick-
lung setzen die Verfügbarkeit der jeweiligen Flächen voraus. Ist diese auch längerfristig nicht gegeben, 
müssen ggf. Planungsalternativen aufgegriffen werden. 
 
Die Wiedernutzung von Brachflächen im Außenbereich richtet sich nach Grundsatz 6.1-8 und ï in Abhän-
gigkeit von der geplanten Nutzung ï nach den für diese Nutzung vorhandenen Vorgaben von LEP und Re-
gionalplan. 
 
Zu 6.1-7 Energieeffiziente und klimagerechte Siedlungsentwicklung 
 
Das Potenzial zur Reduzierung des Wärmebedarfs neu geplanter Baugebiete durch energieeffiziente und 
solarenergetisch optimierte Siedlungsplanung beträgt (ohne zusätzliche Wärmedämmung oder Solartech-
nik) 10 bis 20, teilweise bis zu 40 % gegenüber einer nicht optimierten Planung. Entsprechende Energie-
einsparungen sind langfristig wirksam, da Siedlungsstrukturen eine Lebensdauer von mehr als 200 Jahren 
haben. 
 
Deshalb ist es erforderlich, bei der Planung neuer Baugebiete von Beginn an auf eine energieeffiziente 
Siedlungsstruktur zu achten. Dazu gehört insbesondere die Schaffung geeigneter Bedingungen zur Nut-
zung der Kraft-Wärme-Kopplung, eine enge Anbindung an zentrale Versorgungsbereiche, eine flächenspa-
rende Erschließung, kompakte Bauweisen und eine solarenergetische Optimierung der Gebäudeausrich-
tungen, um die städtebaulichen Voraussetzungen für einen niedrigen Wärme- und Strombedarf zu schaf-
fen. Dies macht die Siedlungsstrukturen gleichzeitig robuster für die Anpassung an den Klimawandel. 
 
Bereiche städtischer Wärmeinseln, die sich durch eine dichte Bebauung und geringfügige Durchgrünung 
und Durchlüftung kennzeichnen, sind besonders anfällig gegenüber Hitzebelastungen. In Belastungsgebie-
ten sollen insbesondere bei Umgestaltungs-, Sanierungs- und Neubaumaßnahmen die Durchgrünung 
(Dach-, Fassadenbegrünung, Straßenbegleitgrün, Parkanlagen, begrünte Innenhöfe) bzw. der Anteil offe-
ner Wasserflächen erhöht werden. Wenn notwendig sind bei der Ausweisung von Neubauflächen Vorgaben 
zur Verschattung und zur Dämmung von Gebäuden vorzunehmen. 
 
Hoch verdichtete Bereiche mit einem hohen Versiegelungsgrad, dichter Bebauung und sensibler Infrastruk-
tur sind besonders anfällig für Schäden durch Starkregenereignisse.  
In besonders gefährdeten Bereichen sollen insbesondere bei Umgestaltungs-, Sanierungs- und Neubau-
maßnahmen die Ermöglichung der dezentralen Regenwasserbewirtschaftung verbessert, Engstellen und 
Abflusshindernisse beseitigt und Niederschlagszwischenspeicher und Notwasserwege geschaffen werden. 
Wenn notwendig sind bei der Ausweisung von Neubauflächen Vorgaben zum Objektschutz vorzunehmen. 
 
Die frühzeitige Berücksichtigung von regionalen und kommunalen Klimaschutzkonzepten und die Umset-
zung von Maßnahmen zur Klimaanpassung in der Regional- und Bauleitplanung (vgl. auch Kap. 4) können 
dazu beitragen, die Vulnerabilität des Siedlungsraums gegenüber Klimafolgen nicht weiter zu verschärfen, 
sondern dessen Widerstandsfähigkeit im Gegenteil sogar zu stärken. 
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Zu 6.1-8 Wiedernutzung von Brachflächen 
 
Die im Zusammenhang mit der Industriegeschichte Nordrhein-Westfalens in großer Zahl entstandenen 
Brachen (insbesondere Altstandorte der Industrie und ehemalige Bahnflächen) und die vom Militär nicht 
mehr beanspruchten Flächen (Konversionsflächen) sollen zur Schonung bisher unbebauter Freiflächen 
einer Sanierung und Wiedernutzung zugeführt werden. Dabei muss der Aufwand für die Wiedernutzung 
wirtschaftlich vertretbar sein.  
 
Die Nachfolgenutzung richtet sich insbesondere nach den umgebenden Raumnutzungen und -funktionen. 
Grenzen die Flächen an den Siedlungsraum, kann eine siedlungsräumliche Nachfolgenutzung in Betracht 
kommen. 
 
Für isoliert im Freiraum liegende Flächen ist eine regionalplanerische Änderung in 'Allgemeinen Siedlungs-
bereich' entsprechend der Festlegungen in Kapitel 6.2 in der Regel ausgeschlossen. Die nach Ziel 6.6-2 
ausnahmsweise mögliche Nachnutzung einer Brachfläche für "andere raumbedeutsame, überwiegend 
durch bauliche Anlagen geprägte Erholungs-, Sport-, Freizeit- und Tourismuseinrichtungen" und eine sich 
daraus ergebende Festlegung als "Allgemeinen Siedlungsbereich mit Zweckbindung" bleiben unberührt. 
Eine Umwandlung in 'Gewerbe- und Industrieansiedlungsbereich' kann nur entsprechend der Festlegungen 
des Kapitels 6.3 erfolgen.  
 
Die Erarbeitung eines regionalen Konzeptes zu den Nachfolgenutzungen regionalbedeutsamer Brachflä-
chen (Mindestgröße i. d. R. 10 ha, s. LPlG-DVO) ist insbesondere für die oft sehr großflächigen militäri-
schen Konversionsflächen sinnvoll. Es soll als Grundlage für die Regionalplanung dienen. Aufgrund der oft 
gegebenen erheblichen Flächengröße ist in der Regel eine Orientierung an dem Planungsraum des Regio-
nalplanes, ggf. an dessen Teilabschnitten, erforderlich. Der Einstieg in die Vorarbeiten eines solchen Kon-
zeptes kann entsprechend dem Erkenntnisstand über das voraussichtliche Ende der militärischen Nutzung 
erfolgen. Sofern sinnvoll, soll die federführende Regionalplanungsbehörde neben den betroffenen Kommu-
nen weitere öffentliche und private Akteure der Region (regionale Entwicklungsgesellschaften etc.) in die 
Erarbeitung des Konzeptes einbeziehen. 
 
Voraussetzung für die Umnutzung von Brachflächen ist oft eine fachgerechte Altlastenbehandlung und eine 
frühzeitige, der Planungsebene entsprechende Abklärung des Altlastenverdachts in der Regional- und Bau-
leitplanung. 
 
Bei isoliert im Freiraum liegenden Konversionsflächen ist der Grundsatz 7.1-7 zu berücksichtigen. 
 
Zu 6.1-9 Vorausschauende Berücksichtigung von Infrastrukturkosten und Infrastrukturfolgekosten 
 
Die Erschließung von Bauflächen ist neben den Planungs- und Erschließungskosten in der Regel mit er-
heblichen langfristigen Folgekosten verbunden (Aufwendungen für den Unterhalt der technischen Infra-
strukturen, Bau und Betrieb sozialer Einrichtungen wie Kindergärten, Schulen, etc.). Die Analyse der Infra-
strukturkosten und Infrastrukturfolgekosten und ihre Bewertung hinsichtlich möglicher Alternativen eröffnen 
den Kommunen Einsparpotenziale. Diese können bei den technischen Infrastrukturfolgekosten bis zu ca. 
30 bis 50 %, bei den sozialen Infrastrukturfolgekosten bis zu ca. 10 % betragen. 
 

6.2 Ergänzende Festlegungen für Allgemeine Siedlungsbereiche 

 
Ziele und Grundsätze 
 
6.2-1 Grundsatz Ausrichtung auf zentralörtlich bedeutsame Allgemeine Siedlungsbereiche 
Die Siedlungsentwicklung in den Gemeinden soll auf solche Allgemeine Siedlungsbereiche ausge-
richtet werden, die über ein räumlich gebündeltes Angebot an öffentlichen und privaten Dienstleis-
tungs- und Versorgungseinrichtungen verfügen (zentralörtlich bedeutsame Allgemeine Siedlungs-
bereiche).  
 
Erforderliche neue Allgemeine Siedlungsbereiche sollen unmittelbar anschließend an vorhandenen 
zentralörtlich bedeutsamen Allgemeinen Siedlungsbereichen festgelegt werden. Stehen der Erweite-
rung zentralörtlich bedeutsamer Siedlungsbereiche topographische Gegebenheiten oder andere 
vorrangige Raumfunktionen entgegen, kann die Ausweisung im Zusammenhang mit einem anderen, 
bereits im Regionalplan dargestellten Allgemeinen Siedlungsbereich erfolgen. 
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6.2-2 Grundsatz Nutzung des schienengebundenen öffentlichen Nahverkehrs  
Vorhandene Haltepunkte des schienengebundenen öffentlichen Nahverkehrs sollen bei der Ausrich-
tung der Siedlungsentwicklung besonders berücksichtigt werden. 
 
6.2-3 Grundsatz Steuernde Rücknahme nicht mehr erforderlicher Siedlungsflächenreserven  
Eine bedarfsgerechte Rücknahme Allgemeiner Siedlungsbereiche im Regionalplan oder entspre-
chender Bauflächen im Flächennutzungsplan soll vorrangig außerhalb der zentralörtlich bedeutsa-
men Allgemeinen Siedlungsbereiche realisiert werden.  
 
Erläuterungen  
 
Zur Begründung der Festlegungen in Kap. 6.2 wird auf die allgemeinen Erläuterungen in Kap. 6.1 sowie die 
folgenden Erläuterungen verwiesen. 
 
Zu 6.2-1 Zentralörtlich bedeutsame Allgemeine Siedlungsbereiche 
 
Die raumordnerische Steuerung der Entwicklung von Flächen für Wohnen, Einzelhandel, Dienstleistungen, 
Gewerbe ï sofern mit den umliegenden Nutzungen vereinbar ï und innerörtlichen Freiflächen erfolgt durch 
die regionalplanerische Festlegung von Allgemeinen Siedlungsbereichen (ASB). Der bedarfsgerechte Um-
fang der ASB-Darstellungen wird auf der Grundlage einer landeseinheitlichen Methode in Verbindung mit 
dem Siedlungsflächenmonitoring ermittelt (vgl. auch Erläuterungen zu 6.1-1).  
 
Bestand und weitere Entwicklung der ASB bestimmen maßgeblich die Standortattraktivität der Gemeinden. 
Sie setzen die Rahmenbedingungen für die Auslastung und Tragfähigkeit der vorhandenen und der neu zu 
planenden technischen und sozialen Infrastrukturen. Bevölkerungsrückgänge und verändertes Verhalten 
der Bürgerinnen und Bürger bei der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen können zu deren Unterauslas-
tung mit gravierenden Folgen für die Funktionsfähigkeit, die Wirtschaftlichkeit und die Gebührenentwicklung 
führen. Daher ist es erforderlich, die siedlungsräumlichen Entwicklungsbedarfe auf zukunftsfähige Sied-
lungsbereiche auszurichten, die über ein räumlich gebündeltes Angebot an öffentlichen und privaten Dienst-
leistungs- und Versorgungseinrichtungen verfügen (zentralörtlich bedeutsame ASB). 
 
Insbesondere im Vorfeld von Regionalplanfortschreibungen muss die Regionalplanungsbehörde die zent-
ralörtlich bedeutsamen ASB in Abstimmung mit den Gemeinden feststellen, um die Steuerung der Sied-
lungsentwicklung hieran auszurichten. In den Regionalplänen können diese zentralörtlich bedeutsamen 
ASB in einer Erläuterungskarte gekennzeichnet werden. 
 
Zur überörtlich-flächendeckenden Grundversorgung ist in jeder Gemeinde regionalplanerisch mindestens 
ein zentralörtlich bedeutsamer ASB festzulegen, an dem langfristig mindestens die Tragfähigkeit für Einrich-
tungen der Grundversorgung gewährleistet sein sollte.  
 
Die Ausrichtung der zukünftigen Siedlungsentwicklung auf Siedlungsbereiche, die bereits über ein vielfälti-
ges und leistungsfähiges Angebot an öffentlichen und privaten Dienstleistungs- und Versorgungsreinrich-
tungen (wie z. B. der Bildung, der Kultur, der Verwaltung, der sozialen und medizinischen Betreuung und 
des Einzelhandels) verfügen, deckt sich mit den Zielen einer nachhaltigen Raumentwicklung und trägt den 
ökonomischen Tragfähigkeitsvoraussetzungen für die Sicherung und die Weiterentwicklung der öffentlichen 
und privaten Infrastrukturen Rechnung. Sie entspricht auch den Anforderungen an einen effizienten Einsatz 
öffentlicher Mittel und liegt daher im öffentlichen Interesse.  
 
Im Sinne der Verkehrsverminderung ist es sinnvoll, in räumlicher Verbindung zu den zentralörtlich bedeut-
samen Siedlungsbereichen auch zugeordnete Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzungen festzu-
legen. Da die Planung dieser Bereiche zudem besondere immissionsschutzrechtliche und verkehrliche 
Aspekte beachten muss, finden sich die landesplanerischen Vorgaben in dem folgenden Kapitel 6.3 ĂEr-
gänzende Festlegungen für Bereiche für industrielle und gewerbliche Nutzungenñ. 
 
Andere vorhandene Allgemeine Siedlungsbereiche, die nicht über die o. a. zentralörtlich bedeutsame Infra-
struktur verfügen, die aber aufgrund ihrer Größe und Einwohnerzahl (> 2000 Einwohner) raumbedeutsam 
sind, werden ebenfalls im Regionalplan dargestellt. Sie sollen aber bei der regionalplanerischen Verortung 
eines beschränkten Siedlungsflächenzuwachses in der Regel unberücksichtigt bleiben. Ihre Entwicklung 
soll in der Regel auf Planungen und Maßnahmen zur Nutzung und Abrundung bereits baulich geprägter 
Flächen beschränkt werden. Bei rückläufiger Bevölkerung würde die weitere Entwicklung dieser Siedlungs-
bereiche die langfristige Sicherung insgesamt tragfähiger zentralörtlicher Siedlungsstrukturen gefährden. 
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Angesichts des in weiten Teilen Nordrhein-Westfalens absehbaren Bevölkerungsrückgangs soll die zukünf-
tige Siedlungsentwicklung auf die zentralörtlich bedeutsamen Siedlungsbereiche ausgerichtet werden, um 
die notwendigen Siedlungserweiterungen an die bestehenden Netze der Infrastruktur und die vorhandenen 
sozialen Einrichtungen effizient anbinden zu können. Mit der Ausrichtung auf zentralörtlich bedeutsame 
Siedlungsbereiche soll zugleich auf eine kompakte Siedlungsstruktur hingewirkt werden, um die Inan-
spruchnahme von Freiraum und die Kosten für technische Infrastruktur gering zu halten und günstigere 
Voraussetzungen für den Öffentlichen Personenverkehr zu schaffen. 
 
Ausnahmen von der vorrangigen Erweiterung zentralörtlich bedeutsamer Siedlungsbereiche sind z.B. erfor-
derlich, wenn der unmittelbaren räumlichen Erweiterung eines zentralörtlich bedeutsamen Siedlungsbe-
reichs topographische bzw. naturräumliche Gegebenheiten oder vorrangige Schutz- und Nutzfunktionen z. 
B. des Naturschutzes oder des Hochwasserschutzes entgegenstehen, wenn neue Allgemeine Siedlungsbe-
reiche in der Hauptsache für gewerbliche Betriebe vorgesehen sind und insofern nicht an zentralörtlich 
bedeutsame Allgemeine Siedlungsbereiche angebunden sein müssen oder wenn regionalplanerisch Frei-
raum für zweckgebundene Allgemeine Siedlungsbereiche in Anspruch genommen werden muss für Vorha-
ben, die aus zwingenden Gründen des öffentlichen Interesses notwendig sind, die ihren Standort aber nicht 
in oder an vorhandenen Allgemeinen Siedlungsbereichen haben können (z. B. im Landesinteresse erforder-
liche Vorhaben mit besonderer Zweckbestimmung wie Justizvollzugsanstalten oder forensische Kliniken). 
 
Außerdem kann von diesem Grundsatz abgewichen werden, wenn im Einzelfall regionalplanerisch bewusst 
ein zentralörtlich bedeutsamer Allgemeiner Siedlungsbereich entwickelt und dazu entsprechend im Regio-
nalplan festgelegt wird. Sofern vorhandene kleinere Ortsteile im Zuge ihrer Eigenentwicklung über die Dar-
stellungsschwelle von 2000 Einwohnern hinauswachsen, sollen diese dargestellt werden. 
 
Zu 6.2-2 Nutzung des schienengebundenen öffentlichen Nahverkehrs 
 
Im Sinne einer umweltgerechten und klimaschützenden Siedlungsentwicklung sollen möglichst große Teile 
des Personenverkehrs auf die Schiene gelenkt werden. Hierzu sollen Wohnsiedlungsflächen nach Möglich-
keit im Nahbereich von Haltepunkten des schienengebundenen öffentlichen Nahverkehrs entwickelt wer-
den. In Gebieten ohne eine Anbindung an den schienengebundenen öffentlichen Nahverkehr sollte sich die 
Siedlungsentwicklung am übrigen ÖPNV ausrichten. 
 
Zu 6.2-3 Steuernde Rücknahme nicht mehr erforderlicher Siedlungsflächenreserven  
 
Die prognostizierte demographische Entwicklung wird die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen sehr unter-
schiedlich erfassen. In Gemeinden mit erheblichem Rückgang kann es notwendig werden, die Bevölkerung 
weitestmöglich in den zentralörtlich bedeutsamen Siedlungsbereichen zu halten, um dort ï auch langfristig 
ï ein attraktives Angebot an öffentlichen und privaten Dienstleistungs- und Versorgungseinrichtungen si-
cherstellen zu können.  
 
Planerische Baulandreserven sollen zurückgenommen werden, wenn die Regionalplanungsbehörde bei der 
Änderung oder Aufstellung eines Regionalplans oder eines Flächennutzungsplans feststellt, dass eine Ge-
meinde über mehr Reserven verfügt als sie für ihre absehbare bauliche Entwicklung benötigt. Regionalpla-
nungsbehörde und Gemeinde bestimmen dann die Flächen, die wieder dem Freiraum beziehungsweise 
dem Außenbereich zugeführt werden sollen und geben bevorzugt Siedlungsflächen außerhalb zentralörtlich 
bedeutsamer Siedlungsbereiche auf. Dabei kann auch das Instrument des Flächentauschs eingesetzt wer-
den (s. a. Ziel 6.1-1).  
 

6.3 Ergänzende Festlegungen für Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzungen 

 
Ziele und Grundsätze 
 
6.3-1 Ziel Flächenangebot  
Für emittierende Gewerbe- und Industriebetriebe ist in Regionalplänen auf der Basis regionaler Ab-
stimmungen (regionale Gewerbe- und Industrieflächenkonzepte) und in Bauleitplänen ein geeigne-
tes Flächenangebot zu sichern. 
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6.3-2 Grundsatz Umgebungsschutz  
Regional- und Bauleitplanung sollen dafür Sorge tragen, dass durch das Heranrücken anderer Nut-
zungen die Entwicklungsmöglichkeiten für emittierende Gewerbe- und Industriebetriebe innerhalb 
bestehender Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzungen nicht beeinträchtigt werden.  
 
6.3-3 Ziel Neue Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzungen  
Neue Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzungen sind unmittelbar anschließend an die 
vorhandenen Allgemeinen Siedlungsbereiche oder Bereiche für gewerbliche und industrielle Nut-
zungen festzulegen. 
 
Davon abweichend kann eine im Freiraum liegende Brachfläche als Bereich für gewerbliche und 
industrielle Nutzungen festgelegt werden, wenn über eine ergänzende Zweckbindung bzw. ein er-
gänzendes textliches Ziel sichergestellt wird, dass nur eine Nachnutzung bereits versiegelter Flä-
chen einschließlich vorhandener Infrastruktur erfolgt und die auf dieser Brachfläche vorhandenen 
naturschutzwürdigen Teilflächen von der Nachnutzung ausgenommen werden und eine kurzwegige 
verkehrliche Anbindung gegeben ist. Eine Erweiterung solcher Bereiche für gewerbliche und indust-
rielle Nutzungen mit Zweckbindung ist nicht möglich. 
 
Weiterhin kann ausnahmsweise ein anderer im Freiraum gelegener Bereich für gewerbliche und 
industrielle Nutzungen festgelegt werden, wenn eine Festlegung unmittelbar anschließend an die 
vorhandenen Allgemeinen Siedlungsbereiche oder Bereiche für gewerbliche und industrielle Nut-
zungen aus folgenden Gründen nicht möglich ist: 

- topographische und naturräumliche Gegebenheiten oder 

- andere entgegenstehende Schutz- oder Nutzungsbindungen oder  
die Herstellbarkeit einer leistungsfähigen Anbindung an das überörtliche Verkehrsnetz nicht mög-
lich ist und keine raumordnerischen Festlegungen entgegenstehen. Dabei sind vorrangig geeignete 
Brachflächen mit kurzwegiger Anbindung an das überörtliche Straßenverkehrsnetz und an Ver-
kehrsträger mit hoher Transportkapazität (insbesondere Bahn, Schiff, Öffentlicher Personennahver-
kehr) zu nutzen. 
 
6.3-4 Grundsatz Interkommunale Zusammenarbeit 
Bevor ein anderer im Freiraum gelegener Bereich für gewerbliche und industrielle Nutzungen fest-
gelegt wird, ist eine interkommunale Zusammenarbeit an Standorten in anderen Gemeinden, die 
unmittelbar an vorhandene Allgemeine Siedlungsbereiche oder Bereiche für gewerbliche und in-
dustrielle Nutzungen anschließen, anzustreben. 
 
Auch bei der Umsetzung von unmittelbar an vorhandene Allgemeine Siedlungsbereiche oder Berei-
che für gewerbliche und industrielle Nutzungen anschließenden Bereichen für gewerbliche und in-
dustrielle Nutzungen sollen die Chancen interkommunaler Zusammenarbeit genutzt werden. 
 
6.3-5 Grundsatz Anbindung neuer Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzungen 
Auch neue Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzungen, die nicht isoliert im Freiraum lie-
gen, sollen dort festgelegt werden, wo eine kurzwegige Anbindung an das überörtliche Straßenver-
kehrsnetz und an Verkehrsträger mit hoher Transportkapazität (insbesondere Bahn, Schiff, Öffentli-
cher Personennahverkehr) vorhanden oder geplant ist. Multimodale Schnittstellen sollen dabei von 
der Regionalplanung vorrangig für eine bedarfsgerechte Festlegung von Flächen für Logistikstand-
orte genutzt werden. 
 
Darüber hinaus sollen neue Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzungen dort festgelegt 
werden, wo die Nutzung vorhandener Wärmepotenziale oder erneuerbarer Energien möglich ist.  
 
Erläuterungen 
 
Zur Begründung der Festlegungen in Kap. 6.3 wird auf die allgemeinen Erläuterungen in Kap. 6.1 sowie die 
folgenden Erläuterungen verwiesen. 
 
Zu 6.3-1 Flächenangebot 
Zur Grundausstattung des Wirtschaftsstandorts Nordrhein-Westfalen gehört eine bedarfsgerechte und flä-
chensparende (vgl. auch Ziel 6.1-1 sowie Grundsatz 6.1-2 einschließlich der jeweiligen Erläuterungen) Flä-
chenvorsorge für Gewerbe- und Industriebetriebe, die Emissionen erzeugen, deshalb in der Regel einer 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigung bedürfen und insbesondere auf Grund von Abstandserforder-
nissen (z. B. Abstandserlass des Landes Nordrhein-Westfalen in der jeweils gültigen Fassung und Ach-
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tungsabstand nach KAS 18, Leitfaden der Kommission für Anlagensicherheit) Einschränkungen bei der 
Standortwahl unterliegen. Für die Ansiedlung und Erweiterung solcher Betriebe kommen nur Standorte in 
Betracht, die in den Regionalplänen als Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzungen (GIB) und in 
den Bauleitplänen als Industriegebiete gemäß § 9 BauNVO oder Gewerbegebiete nach §8 BauNVO gesi-
chert sind. Die Sicherung geeigneter Standorte in den Regional- und Bauleitplänen ist daher für die wirt-
schaftliche Entwicklung des Landes von großer Bedeutung. 
 
Der überwiegende Anteil des Bedarfs resultiert aus der Verlagerung und Erweiterung vorhandener Betriebe 
oder der Auslagerung und Ausgründung von Betriebsteilen. Erforderlich sind darüber hinaus Angebote für 
die Neuansiedlung von Unternehmen. 
 
Der Bezugsrahmen für die Gewerbe- und Industrieflächenentwicklung geht dabei oft über die einzelnen 
Gemeindegrenzen hinaus und Gewerbe-/Industrieflächenangebot sowie Flächennachfrage werden durch 
die Entwicklung in den jeweils benachbarten und z. T. auch weiter entfernt liegenden Standorten beein-
flusst. Durch eine mit den Nachbargemeinden abgestimmte Gewerbe- und Industrieflächenpolitik können 
Infrastrukturkosten reduziert werden. Die Entwicklung eines regionalen Profils, das sich auf regionale Stär-
ken konzentriert, verbessert die Standortvermarktung. 
 
Unter einem geeigneten Flächenangebot wird vor diesem Hintergrund ein Flächenangebot verstanden, das: 
- quantitativ ausreichend und qualitativ differenziert ï und damit bedarfsgerecht ï und gleichzeitig flä-

chensparend ist, 
- Abstandserfordernisse erfüllt und  
- unter Beachtung der Ziele der Raumordnung und Berücksichtigung der Grundsätze und sonstigen Er-

fordernisse der Raumordnung entwickelt worden ist. 
 
Um dies zu erreichen, ist die zukünftige Gewerbe- und Industrieflächenentwicklung ï mindestens sofern sie 
in die Festlegung neuer oder die Erweiterung vorhandener GIB mündet ï regional abzustimmen.  
 
Die endgültige regionale Abstimmung erfolgt dabei im Rahmen des Regionalplanverfahrens.  
 
Im Rahmen der Vorarbeiten einer Fortschreibung eines Regionalplanes bzw. Regionalplanteilabschnittes 
bereitet die Regionalplanungsbehörde diese regionale Abstimmung dadurch vor, dass sie den Bedarf für 
GIB auf der Basis einer landeseinheitlichen Methode (vgl. Erläuterungen zu Ziel 6.1-1) ermittelt und ge-
meinsam mit den Gemeinden und ggf. weiteren Beteiligten:  

- die in den Gemeinden vorhandenen GIB-Reserven ermittelt; 

- potenzielle neue GIB-Standorte ermittelt und dabei Flächenpotenziale mit einbezieht, die sich absehbar 
durch die Aufgabe von Nutzungen (Gewerbe und Industrie, Bahn, Militär) ergeben, sofern sie sich für 
eine gewerblich-industrielle Nachfolgenutzung eignen (vgl. dazu Erläuterungen zu Grundsatz 6.1-7). 

- die GIB-Reserven ï auch hinsichtlich der Möglichkeiten einer intensiveren Nutzung bereits erschlosse-
ner GIB ï sowie die potenziellen neuen GIB-Standorte bewertet;  

- Empfehlungen zur weiteren Entwicklung der GIB-Reserven und potenzieller neuer GIB-Standorte (qua-
litativ differenzierte Standortprofile) erarbeitet (regionales Gewerbe- und Industrieflächenkonzept).  

Dabei sind teilregionale Industrie- und Gewerbeflächenkonzepte von Gemeinden und anderen öffentlichen 
Stellen zu berücksichtigen. Das regionale Gewerbe- und Industrieflächenkonzept ist für etwaige Förder-
maßnahmen nicht verbindlich. 
 
Im Rahmen der Vorarbeiten einer Regionalplanänderung bereitet die Regionalplanungsbehörde die regio-
nale Abstimmung dadurch vor, dass sie ï bei Vorhandensein eines wie oben beschriebenen regionalen 
Gewerbe- und Industrieflächenkonzeptes ï prüft, ob die angeregte Neudarstellung eines GIB in dieses 
Konzept integriert werden kann. Sofern noch kein wie oben beschriebenes regionales Gewerbe- und In-
dustrieflächenkonzept vorliegt, bereitet die Regionalplanungsbehörde die regionale Abstimmung dadurch 
vor, dass die regional betroffenen Gemeinden in die Vorarbeiten der Regionalplanänderung einbezogen 
werden. 
 
Eine Festsetzung von Kerngebieten und Sondergebieten für Vorhaben i. S. des § 11 Abs. 3 Baunutzungs-
verordnung ist in GIB nicht möglich (s. auch Kap. 6.5).  
 
Zu 6.3-2 Umgebungsschutz 
 
Entwicklungsperspektiven für emittierende Gewerbe- und Industriebetriebe können durch heranrückende 
Nutzungen eingeschränkt werden. Dem soll über diesen Grundsatz entgegengewirkt werden. 
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Nicht nur die Regionalplanänderungen der letzten Jahre, in denen GIB in ASB umgewandelt wurden, um 
den Strukturwandel nachzuvollziehen (oder vorzubereiten), zeigen, dass innerstädtische Flächen, die vor-
mals industriell genutzt wurden, zunehmend anderen, oft Mischnutzungen zugeführt werden. Dies hat in der 
Vergangenheit oft dazu geführt, dass entsprechende Neudarstellungen von GIB im Freiraum folgten. 
 
Die Umsetzung des § 50 BImSchG einschließlich des dort umgesetzten Abstandsgebotes nach Artikel 12 
der Seveso II Richtlinie bzw. nach In-Kraft-Treten der Seveso III Richtlinie nach Artikel 13 der Seveso III 
Richtlinie und der entsprechenden Leitlinien und Grundsätze der Raumordnung (§ 1 und § 2 Abs. 2 Nr. 6 
ROG) erfolgt in der Regionalplanung durch räumliche Trennung unterschiedlicher Nutzungen und Funktio-
nen in spezifischen Raumnutzungskategorien wie ASB und GIB. Dabei gleicht die Regionalplanung die 
ebenenspezifischen Konflikte ï d. h. regelmäßig die großräumigen Konflikte - aus. Die kleinräumigen Kon-
flikte dagegen kann die Regionalplanung den nachgeordneten Planungsebenen wie z. B. der Bauleitpla-
nung überlassen. Bezüglich des o. g. Abstandgebotes wird dabei auf den Leitfaden der Kommission für 
Anlagensicherheit ĂKAS 18ñ in der jeweils aktuellen Fassung verwiesen. 
 
Da, wo emittierende Gewerbe- und Industriebetriebe im vorhandenen Siedlungsraum bestehen, sollten 
diese Betriebe vor dem Heranrücken von Nutzungen, die ihre Entwicklungsmöglichkeiten einschränken 
könnten, geschützt werden. Dies gilt auch für die Industriehäfen bzw. die dort angesiedelten emittierenden 
Gewerbe- und Industriebetriebe. Dies trägt auch dazu bei, die Inanspruchnahme von Freiraum für Neudar-
stellungen von Bereichen für gewerbliche und industrielle Nutzungen auf das notwendige Maß zu begren-
zen und damit Flächen zu sparen. 
 
Zu 6.3-3 Neue Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzungen 
 
Die Planung neuer GIB (einschließlich der Erweiterungen bestehender GIB) erfolgt bedarfsgerecht und 
flächensparend (vgl. auch Ziel 6.3-1 bzw. Ziel 6.1-1 sowie Grundsatz 6.1-2 einschließlich der jeweiligen 
Erläuterungen). 
 
Dem Freiraumschutz und der kosteneffizienten Nutzung vorhandener technischer Infrastrukturen sowie der 
angesichts des demographischen Wandels notwendigen Konzentration der Siedlungsentwicklung wird am 
besten durch die Festlegung neuer GIB unmittelbar anschließend an die vorhandenen Allgemeinen Sied-
lungsbereiche oder Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzungen Rechnung getragen. Inwieweit der 
"unmittelbare Anschluss" im Sinne dieser Festlegung dabei auch gewährleistet ist, wenn Bandinfrastruktu-
ren den bestehenden Siedlungsraum begrenzen, ist im Einzelfall zu beurteilen. 
 
Die Festlegung eines isoliert im Freiraum liegenden GIB leistet der Zersiedlung der Landschaft Vorschub 
und steht dem Anliegen des LEP entgegen, die weitere Siedlungsentwicklung u. a. an den vorhandenen 
Infrastrukturen auszurichten. 
 
Vor diesem Hintergrund ist in den Grundsätzen 6.1-2 und 6.1-8 auch festgehalten, dass isoliert im Freiraum 
liegende Brachflächen (Definition Brachflächen s. Erläuterung zu 6.1-1) einer Freiraumnutzung zugeführt 
werden sollen. Unter bestimmten Voraussetzungen kann es allerdings sinnvoll sein, auch isoliert im Frei-
raum liegende Brachflächen einer gewerblichen / industriellen Nachfolgenutzung zuzuführen. Diesem Um-
stand trägt Absatz bzw. Satz 2 von Ziel 6.3-3 Rechnung: unter den dort genannten Voraussetzungen wird 
der gewerblichen / industriellen Nachnutzung isoliert im Freiraum liegender Brach(teil)flächen der Vorrang 
vor einer Nachfolgenutzung der gesamten Brachfläche als Freiraum eingeräumt. Dabei ist die im Ziel ge-
nannte "Nachnutzung bereits versiegelter Flächen einschließlich vorhandener Infrastruktur" nicht so zu ver-
stehen, dass dort nicht geringfügige Anpassungen an aktuelle Anforderungen der Wirtschaft (wie z. B. 
Breitbandausbau, Ertüchtigung bestehender Verkehrsverbindungen) durchgeführt werden können. Das 
"Erweiterungsverbot" betrifft die abschnittsweise Entwicklung versiegelter Flächen eines Konversionsstan-
dortes und deren Überplanung durch mehrere, zeitlich aufeinander folgende Regionalplan-Änderungsver-
fahren nicht. 
 
Weiterhin darf eine Festlegung eines isoliert im Freiraum liegenden GIB ausnahmsweise erfolgen, wenn die 
Gemeinde gegenüber der Regionalplanung nachweist, dass der Festlegung eines neuen GIB unmittelbar 
anschließend an die vorhandenen Allgemeinen Siedlungsbereiche oder Bereiche für gewerbliche und in-
dustrielle Nutzungen die in Absatz 3 des Ziels genannten Gründe entgegenstehen ï selbstverständlich nur 
insoweit, als dieser Festlegung keine anderen raumordnerischen Festlegungen entgegenstehen. Bei der 
Festlegung des GIB sind dann vorrangig die im Ziel genannten Flächenpotenziale zu nutzen. Geeignet im 
Sinne dieser Festlegung ist eine Brachfläche dann, wenn eine gewerbliche / industrielle Nachfolgenutzung 
möglich ist. 
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Bezüglich des in diesem Ziel verwendeten Begriffs "kurzwegig" wird auf den ersten Absatz der Erläuterun-
gen zu Grundsatz 6.3-5 verwiesen. 
 
Die Bauleitplanung unterstützt dieses Ziel ï insbesondere die vorrangige Verstandortung neuer Bereiche 
für gewerbliche und industrielle Nutzungen unmittelbar anschließend an den vorhandenen Siedlungsraum ï 
dadurch, dass sie mögliche Konflikte mit benachbarten Nutzungen durch eine geeignete Zonierung der 
aneinander angrenzenden Allgemeinen Siedlungsbereiche / Bereiche für gewerbliche und industrielle Nut-
zungen löst. Außerdem wirkt sie auf eine nachhaltige Entwicklung von Gewerbe- und Industriegebieten, die 
den Schutz von Klima und Umwelt sowie des ressourcenschonenden Wirtschaftens berücksichtigt, hin.  
 
Zu 6.3-4 Interkommunale Zusammenarbeit 
 
Wie schon in den Erläuterungen zu 6.3-3 erwähnt, sprechen viele Gründe dafür, neue GIB unmittelbar an-
schließend an die vorhandenen Allgemeinen Siedlungsbereiche oder Bereiche für gewerbliche und indust-
rielle Nutzungen festzulegen. Ist dies nicht möglich, ist vorrangig zu prüfen, ob eine interkommunale Zu-
sammenarbeit an solchen Standorten in anderen Gemeinden möglich ist. 
 
Auch angesichts der angespannten Haushaltslage vieler Gemeinden in Nordrhein-Westfalen gewinnt die 
regionale und interkommunale Zusammenarbeit zunehmend an Bedeutung.  
 
Nur durch Bündelung kommunaler Finanz- und Verwaltungskraft lassen sich die gewachsenen Ansprüche 
von Unternehmen an Gewerbe- und Industrieflächen (vgl. auch Erläuterungen zu 6.3-1) befriedigen und 
Qualitätsstandards verwirklichen, die im Standortwettbewerb der Regionen in einem offenen europäischen 
Markt die Wettbewerbsfähigkeit des Landes, seiner Regionen und Gemeinden stärken. 
 
Chancen der interkommunalen Zusammenarbeit sind dabei z. B. die Risikominimierung bei Vorlauf- und 
Erschließungskosten, Chancen auf Clusterbildung. 
 
Zu 6.3-5 Anbindung neuer Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzungen 
 
Insbesondere Standorte, die für die Ansiedlung und Erweiterung von emittierenden Gewerbe- und Indust-
riebetrieben gesichert werden, sollen über eine leistungsfähige, möglichst ortsdurchfahrtfreie Anbindung an 
das überörtliche Verkehrsnetz und einen Anschluss an den ÖPNV verfügen. Standorte mit vorhandenem 
oder zu erwartendem hohen Aufkommen an Schwerlastverkehr sollen auch an Verkehrsträger mit hoher 
Transportkapazität (Bahn, Schiff) angeschlossen sein. Sofern notwendig, sind entsprechende Flächen für 
die Anbindung zu sichern. 
 
Umweltverträgliche Logistikstandorte sind auf multimodale Schnittstellen angewiesen. Dem soll die Regio-
nalplanung durch entsprechende Verortung der gemäß der Erläuterungen zu Ziel 6.1-1 als Teil der Wirt-
schaftsflächen ermittelten Bedarfe für Logistikflächen Rechnung tragen.  
 
Zu einer nachhaltigen Planung neuer GIB bzw. Erweiterung vorhandener GIB (vgl. Erläuterungen zu 6.3-3) 
gehört auch, dass die Nutzung vorhandener Wärmepotenziale oder erneuerbarer Energien möglich ist. 
 

6.4 Standorte für landesbedeutsame flächenintensive Großvorhaben 

 
Ziele und Grundsätze 
 
6.4-1 Ziel Standorte für landesbedeutsame flächenintensive Großvorhaben  
Als Standorte für landesbedeutsame flächenintensive Großvorhaben werden festgelegt: 
1. Datteln/Waltrop, 
2. Euskirchen/Weilerswist, 
3. Geilenkirchen-Lindern, 
4. Grevenbroich-Neurath. 
Standorte für landesbedeutsame flächenintensive Großvorhaben sind in dem in den Erläuterungen 
genannten Flächenumfang zu sichern. 
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6.4-2 Ziel Inanspruchnahme von Standorten für landesbedeutsame flächenintensive Großvorhaben  
Die landesbedeutsamen Standorte für flächenintensive Großvorhaben sind für raumbedeutsame 
Vorhaben mit besonderer Bedeutung für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes Nordrhein-
Westfalen vorbehalten, die industriell geprägt sind und einen Flächenbedarf von mindestens 80 ha 
haben. Diese Größenordnung bezieht sich auf die geplante Endausbaustufe eines Vorhabens. 
 
Ausnahmsweise kann für Vorhabenverbünde mehrerer Betriebe ein Standort in Anspruch genom-
men werden, wenn sichergestellt ist, dass: 

- die einzelnen Teilvorhaben funktionell miteinander verbunden sind und  

- die erste Ansiedlung eines Vorhabenverbundes durch ein Produktionsunternehmen mit einem 
Flächenbedarf von mind. 10 ha erfolgt. 

 
6.4-3 Grundsatz Entwicklung der Standorte für landesbedeutsame flächenintensive Großvorhaben  
Die Standorte für landesbedeutsame flächenintensive Großvorhaben sollen von Land und Kommu-
nen in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit der Wirtschaft geplant, entwickelt und vermarktet 
werden.  
 
Erläuterungen 
 
Zur Begründung der Festlegungen in Kap. 6.4 wird auf die allgemeinen Erläuterungen in Kap. 6.1 sowie die 
folgenden Erläuterungen verwiesen. 
 
Zu 6.4-1 Standorte für landesbedeutsame flächenintensive Großvorhaben 
 
In Nordrhein-Westfalen wird seit Jahrzehnten eine Flächenvorsorge für landesbedeutsame flächenintensive 
Großvorhaben betrieben. Das produzierende Gewerbe in Nordrhein-Westfalen stellt weiterhin eine tragen-
de Säule für die Wirtschaft Nordrhein-Westfalens dar. Rund ein Viertel der Wertschöpfung wird direkt oder 
indirekt vom produzierenden Gewerbe erbracht. 
 
Damit sich Nordrhein-Westfalen im internationalen Standortwettbewerb auch zukünftig erfolgreich positio-
nieren kann, werden ï neben der Flächenvorsorge durch Regional- und Bauleitplanung (vgl. Kap. 6.3) ï 
auch weiterhin eine ausgewählte Anzahl von Standorten für landesbedeutsame flächenintensive Großvor-
haben mit besonderer Bedeutung für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes Nordrhein-Westfalen gesi-
chert. Dies bietet folgende Vorteile: 

- die Neuansiedlung von Großvorhaben wäre von besonderer Bedeutung für das industriepolitische 
Image des Landes; 

- Neuansiedlungen dieser Größenordnung können als industrielle Kerne vielfältige Chancen und Anknüp-
fungspunkte für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und unternehmensorientierte Dienstleistungen 
bieten; 

- ohne Sicherung würde die Zahl der geeigneten Flächen durch Nutzungskonkurrenzen tendenziell weiter 
abnehmen. 
 

Grundlage der Auswahl ist eine Untersuchung der überwiegend bereits seit 1978 im LEP gesicherten 
Standorte für landesbedeutsame flächenintensive Großvorhaben und der aktuellen und zukünftigen Kon-
versionsflächen ab einer Größe von rd. 200 ha (vgl. dazu ausführlicher Anlage 1, Teil A, des Umweltberich-
tes). Für die Untersuchung wurde auf die bereits in einer Untersuchung des ILS von 2001 verwendeten 
Kriterien zur Überprüfung der Gebiete für flächenintensive Großvorhaben im LEP von 1995 zurückgegriffen, 
die dazu nach wie vor als geeignet betrachtet werden. Im Einzelnen waren dies: die Erschließung bzw. 
Erschließbarkeit, die Verfügbarkeit (Eigentümerstruktur), naturschutzfachliche Restriktionen, Restriktionen 
bezüglich der Verfügbarkeit von Arbeitskräften ("großräumige Lage") und weitere Restriktionen wie z. B. die 
Nähe zu Wohngebieten. Die vorliegende Auswahl ergibt sich dadurch, dass im Rahmen der Abwägung 
bereits genutzte Standorte und Standorte, für die in der Region hinreichend konkretisierte entgegenstehen-
de Planvorstellungen bestehen, ausgenommen wurden.  
 
Die vier Standorte sind im Landesentwicklungsplan durch ein entsprechendes Symbol verortet und in den 
Regionalplänen räumlich konkret festgelegt: 
1. Datteln/Waltrop mit rd. 330 ha, 
2. Euskirchen/Weilerswist mit rd. 220 ha, 
3. Geilenkirchen-Lindern mit rd. 240 ha, 
4. Grevenbroich-Neurath mit rd. 300 ha. 
Sie sind auch weiterhin in dem genannten Flächenumfang zu sichern. 
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Für die drei Standorte Datteln/Waltrop, Euskirchen/Weilerswist und Geilenkirchen-Lindern gibt es bereits 
Entwicklungsinitiativen. Für diese Standorte wird eine mittelfristige Verfügbarkeit angestrebt. Das schließt 
die Anbindung an das überregionale Verkehrsnetz (insbesondere Straße und Schiene) ein. 
 
Die vier Standorte sind vor heranrückenden Nutzungen zu schützen, die eine zielkonforme Nutzung er-
schweren oder unmöglich machen. Um die angestrebte gewerblich-industrielle Nutzung an diesen Standor-
ten zu verwirklichen, müssen daher z. B. benachbarte Allgemeine Siedlungsbereiche ausreichende Schutz-
abstände einhalten. Bestehende Baurechte bleiben unberührt. 
 
Zu 6.4-2 Inanspruchnahme von Standorten für landesbedeutsame flächenintensive Großvorhaben 
 
Standorte für landesbedeutsame flächenintensive Großvorhaben sind der Ansiedlung von Vorhaben mit 
besonderer Bedeutung für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes Nordrhein-Westfalen vorbehalten. 
Für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes besonders bedeutsam sind Vorhaben, die 

- maßgeblich zur Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen beitragen (arbeitsintensive Betriebe) oder  

- für die im Land vorhandene zuliefernde und weiterverarbeitende Industrie von Bedeutung sind (wichti-
ges Glied in einer Wertschöpfungskette) oder  

- zur Stärkung der Innovationskraft des Landes beitragen (Betriebe oder Betriebsverbünde mit neuen, 
zukunftsweisenden Produkten oder Produktionsverfahren).  
 

Die Inanspruchnahme der Standorte durch Vorhaben, die weder landesbedeutsam noch flächenintensiv 
sind, wie z.B. reine Unternehmensverlagerungen, wird grundsätzlich ausgeschlossen. Folgende Ausnah-
men sind jedoch möglich: 

- Verlagerungen, bei denen Betriebserweiterungen am bisherigen Betriebsstandort nicht mehr möglich 
sind; 

- Entstehen eines zusätzlichen neuen Unternehmensstandortes, wobei der bisherige erhalten bleibt; 

- Entwicklung neuer Geschäftsfelder eines Unternehmens. 
 
Die Standorte sind überwiegend für Nutzungen vorgesehen, die industriell geprägt oder für die Industrie von 
besonderer Bedeutung sind. Dazu zählen beispielsweise Unternehmen des Automobil-, Maschinen- und 
Anlagenbaus, der pharmazeutischen, chemischen und Kunststoffindustrie, der Energie- und Regelungs-
technik oder arbeitsintensive Veredelungsbetriebe des Logistikgewerbes. 
 
Die Standorte dienen nicht der regionalen Versorgung mit Flächen für emittierende Gewerbe- und Indust-
riebetriebe und gehen daher auch nicht in die Ermittlung des regionalen Gewerbeflächenbedarfs ein (s. 
Kap. 6.3). Die Ansiedlung von großflächigen Einzelhandels-, Freizeit-, Sport- oder Erholungseinrichtungen 
kommt nicht in Betracht (s. Kap. 6.5 und 6.6).  
 
Der Mindestflächenbedarf für Großvorhaben wird entsprechend der Praxis der Wirtschaftsförderung auf 80 
ha festgelegt. 
 
Als Ăflªchenintensives GroÇvorhabenñ kann in einem begr¿ndeten Einzelfall ein Vorhabenverbund mehrerer 
Betriebe unter den im Ziel genannten und im Folgenden weiter ausgeführten Voraussetzungen anerkannt 
werden. Bei einem solchen Vorhabenverbund hat zwar jedes einzelne Teilvorhaben für sich genommen 
einen geringeren Flächenbedarf als 80 Hektar, die Teilvorhaben sind aber funktionell so miteinander ver-
bunden, dass sie in ihrer Gesamtheit in der Endausbaustufe einen Raumanspruch von mindestens 80 Hek-
tar aufweisen. Auch hier bezieht sich die Größenordnung von 80 ha auf die geplante Endausbaustufe eines 
Vorhabenverbundes. 
 
Die erste Ansiedlung eines Vorhabenverbundes hat durch ein Unternehmen mit einem Flächenbedarf von 
mindestens 10 ha zu erfolgen. 
 
Entscheidend ist der aus der funktionellen Verbindung resultierende besondere Raumbedarf der Vorhaben 
in ihrer Gesamtheit. Im Gegensatz zu einer lediglich organisatorischen oder rechtlichen Verbindung besteht 
ein funktioneller Verbund beispielsweise im Verhältnis Zulieferbetrieb/technischer Endfertigung oder bei 
Herstellern eines Produktes aus mehreren chemischen Rohstoffen. Als funktionell verbundene Vorhaben in 
diesem Sinne wären etwa integrierte chemische Anlagen nach 4. BImSchV bzw. UVPG zu werten (also 
etwa ein Verbund zur Herstellung von Stoffen oder Stoffgruppen durch chemische Umwandlung im industri-
ellen Umfang, bei dem sich mehrere Einheiten nebeneinander befinden und in funktioneller Hinsicht mitei-
nander verbunden sind). Die gemeinsame Platzierung funktionell verbundener Vorhaben an einem einzigen 



6. Siedlungsraum    
 

Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen (LEP NRW)  
Geänderter Entwurf nach zweitem Beteiligungsverfahren, 05. Juli 2016 Seite 45 

Standort vermeidet ein Verkehrsaufkommen zwischen den Einzelvorhaben bzw. ermöglicht überhaupt erst 
derartige aufeinander angewiesene Nutzungen.  
 
Ein raumordnerischer Vertrag, der auch private Vorhabenträger bindet, ist insbesondere bei Inanspruch-
nahme des Standortes durch einen funktionellen Vorhabenverbund zu empfehlen. 
 
Zu 6.4-3 Entwicklung der Standorte für landesbedeutsame flächenintensive Großvorhaben  
 
Wenn die Entwicklung eines Standortes für landesbedeutsame flächenintensive Großvorhaben ansteht, so 
soll dieses in enger Zusammenarbeit von Land, Regionen und Kommunen mit der Wirtschaft erfolgen, weil 
damit erhebliche Koordinierungs- und Finanzierungsleistungen verbunden sind. Das betrifft insbesondere 
die Optimierung der Verkehrsanbindung und den Erwerb der Grundstücke. 
 
Es soll eine gezielte Vermarktung durch die landeseigene Wirtschaftsförderungsgesellschaft unter Beteili-
gung der kommunalen Kooperationspartner erfolgen. 
 

6.5 Großflächiger Einzelhandel 

 
Ziele und Grundsätze 
 
6.5-1. Ziel Standorte des großflächigen Einzelhandels nur in Allgemeinen Siedlungsbereichen  
Kerngebiete und Sondergebiete für Vorhaben im Sinne des § 11 Absatz 3 Baunutzungsverordnung 
dürfen nur in regionalplanerisch festgelegten Allgemeinen Siedlungsbereichen dargestellt und fest-
gesetzt werden. 
 
6.5-2 Ziel Standorte des großflächigen Einzelhandels mit zentrenrelevanten Kernsortimenten nur in 
zentralen Versorgungsbereichen  
Dabei dürfen Kerngebiete und Sondergebiete für Vorhaben im Sinne des § 11 Absatz 3 Baunut-
zungsverordnung mit zentrenrelevanten Kernsortimenten nur: 
- in bestehenden zentralen Versorgungsbereichen sowie 
- in neu geplanten zentralen Versorgungsbereichen in städtebaulich integrierten Lagen, die auf-

grund ihrer räumlichen Zuordnung sowie verkehrsmäßigen Anbindung für die Versorgung der 
Bevölkerung zentrale Funktionen des kurz-, mittel- oder langfristigen Bedarfs erfüllen sollen, 
dargestellt und festgesetzt werden. 

 
Zentrenrelevant sind 

- die Sortimente gemäß Anlage 1 und 
- weitere von der jeweiligen Gemeinde als zentrenrelevant festgelegte Sortimente (ortstypische 

Sortimentsliste). 
 
Ausnahmsweise dürfen Sondergebiete für Vorhaben im Sinne des § 11 Absatz 3 Baunutzungsver-
ordnung mit nahversorgungsrelevanten Kernsortimenten auch außerhalb zentraler Versorgungsbe-
reiche dargestellt und festgesetzt werden, wenn nachweislich:  
-  eine Lage in den zentralen Versorgungsbereichen aus städtebaulichen oder siedlungsstruktu-

rellen Gründen, insbesondere der Erhaltung gewachsener baulicher Strukturen oder der Rück-
sichtnahme auf ein historisch wertvolles Ortsbild, nicht möglich ist und  

-  die Bauleitplanung der Gewährleistung einer wohnortnahen Versorgung mit nahversorgungsre-
levanten Sortimenten dient und  

-  zentrale Versorgungsbereiche von Gemeinden nicht wesentlich beeinträchtigt werden.  
 
6.5-3 Ziel Beeinträchtigungsverbot  
Durch die Darstellung und Festsetzung von Kerngebieten und Sondergebieten für Vorhaben im Sin-
ne des § 11 Absatz 3 Baunutzungsverordnung mit zentrenrelevanten Sortimenten dürfen zentrale 
Versorgungsbereiche von Gemeinden nicht wesentlich beeinträchtigt werden. 
 
6.5-4 Grundsatz Nicht zentrenrelevante Kernsortimente: Verkaufsfläche  
Bei der Darstellung und Festsetzung von Sondergebieten für Vorhaben im Sinne des § 11 Absatz 3 
Baunutzungsverordnung mit nicht zentrenrelevanten Kernsortimenten soll der zu erwartende Ge-
samtumsatz der durch die jeweilige Festsetzung ermöglichten Einzelhandelsnutzungen die Kauf-
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kraft der Einwohner der jeweiligen Gemeinde für die geplanten Sortimentsgruppen nicht überschrei-
ten. 
 
6.5-5 Ziel Nicht zentrenrelevante Kernsortimente: Standort, relativer Anteil zentrenrelevanter Rand-
sortimente 
Sondergebiete für Vorhaben im Sinne des § 11 Absatz 3 Baunutzungsverordnung mit nicht zentren-
relevanten Kernsortimenten dürfen nur dann auch außerhalb von zentralen Versorgungsbereichen 
dargestellt und festgesetzt werden, wenn der Umfang der zentrenrelevanten Sortimente maximal  
10 % der Verkaufsfläche beträgt und es sich bei diesen Sortimenten um Randsortimente handelt.  
 
6.5-6 Grundsatz Nicht zentrenrelevante Kernsortimente: Verkaufsfläche zentrenrelevanter Randsor-
timente  
Der Umfang der zentrenrelevanten Randsortimente eines Sondergebietes für Vorhaben im Sinne des 
§ 11 Absatz 3 Baunutzungsverordnung mit nicht zentrenrelevanten Kernsortimenten soll außerhalb 
von zentralen Versorgungsbereichen 2.500 m

2
 Verkaufsfläche nicht überschreiten. 

 
6.5-7 Ziel Überplanung von vorhandenen Standorten mit großflächigem Einzelhandel 
Abweichend von den Festlegungen 6.5-1 bis 6.5-6 dürfen vorhandene Standorte von Vorhaben im 
Sinne des § 11 Absatz 3 Baunutzungsverordnung außerhalb von zentralen Versorgungsbereichen 
als Sondergebiete gemäß § 11 Absatz 3 Baunutzungsverordnung dargestellt und festgesetzt wer-
den. Dabei sind die Sortimente und deren Verkaufsflächen in der Regel auf die Verkaufsflächen, die 
baurechtlichen Bestandsschutz genießen, zu begrenzen. Wird durch diese Begrenzung die zulässi-
ge Nutzung innerhalb einer Frist von sieben Jahren ab Zulässigkeit aufgehoben oder geändert, sind 
die Sortimente und deren Verkaufsflächen auf die zulässigen Verkaufsflächenobergrenzen zu be-
grenzen. Ein Ersatz zentrenrelevanter durch nicht zentrenrelevante Sortimente ist möglich. 
 
Ausnahmsweise kommen auch geringfügige Erweiterungen in Betracht, wenn dadurch keine we-
sentliche Beeinträchtigung zentraler Versorgungsbereiche von Gemeinden erfolgt. 
 
6.5-8 Ziel Einzelhandelsagglomerationen 
Die Gemeinden haben dem Entstehen neuer sowie der Verfestigung und Erweiterung bestehender 
Einzelhandelsagglomerationen außerhalb Allgemeiner Siedlungsbereiche entgegenzuwirken. Dar-
über hinaus haben sie dem Entstehen neuer sowie der Verfestigung und Erweiterung bestehender 
Einzelhandelsagglomerationen mit zentrenrelevanten Sortimenten außerhalb zentraler Versor-
gungsbereiche entgegenzuwirken. Sie haben sicherzustellen, dass eine wesentliche Beeinträchti-
gung zentraler Versorgungsbereiche von Gemeinden durch Einzelhandelsagglomerationen vermie-
den wird. 
 
6.5-9 Grundsatz Regionale Einzelhandelskonzepte 
Regionale Einzelhandelskonzepte sind bei der Aufstellung und Änderung von Regionalplänen in die 
Abwägung einzustellen. 
 
6.5-10 Ziel Vorhabenbezogene Bebauungspläne für Vorhaben im Sinne des § 11 Absatz 3 Baunut-
zungsverordnung 
Vorhabenbezogene Bebauungspläne für Vorhaben im Sinne des § 11 Absatz 3 Baunutzungsverord-
nung sind, soweit von § 12 Absatz 3a Satz 1 Baugesetzbuch kein Gebrauch gemacht wird, nur zu-
lässig, wenn sie den Anforderungen der Festlegungen 6.5-1, 6.5-7 und 6.5-8 entsprechen; im Falle 
von zentrenrelevanten Kernsortimenten haben sie zudem den Festlegungen 6.5-2 und 6.5-3, im Falle 
von nicht zentrenrelevanten Kernsortimenten den Festlegungen 6.5-3, 6.5-4, 6.5-5 und 6.5-6 zu ent-
sprechen. 
 
 
Anlage 1 
 
- Papier/Bürobedarf/Schreibwaren, 
- Bücher, 
- Bekleidung, Wäsche, 
- Schuhe, Lederwaren, 
- medizinische, orthopädische, pharmazeutische Artikel, 
- Haushaltswaren, Glas/Porzellan/Keramik, 
- Spielwaren, 
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- Sportbekleidung, Sportschuhe, Sportartikel (ohne Teilsortimente Angelartikel, Campingartikel, 
Fahrräder und Zubehör, Jagdartikel, Reitartikel und Sportgroßgeräte), 

- Elektrogeräte, Medien (= Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik, Computer, Foto ï  
ohne Elektrogroßgeräte, Leuchten), 

- Uhren, Schmuck 
und 
- Nahrungs- und Genussmittel (gleichzeitig nahversorgungsrelevant), 
- Gesundheits- und Körperpflegeartikel (gleichzeitig nahversorgungsrelevant). 
 
Erläuterungen 
 
Zur Begründung der Festlegungen in Kap. 6.5 wird auf die allgemeinen Erläuterungen in Kap. 6.1 sowie die 
folgenden Erläuterungen verwiesen. 
 
Zu 6.5-1 Standorte des großflächigen Einzelhandels nur in Allgemeinen Siedlungsbereichen  
 
Die regionalplanerisch dargestellten Allgemeinen Siedlungsbereiche sind Gebiete, die vorrangig Siedlungs-
funktionen erfüllen oder erfüllen sollen und aus denen ï im Sinne der "Stadt der kurzen Wege" ï Flächen 
unterschiedlichster Nutzungen entwickelt wurden oder werden sollen. Dies beinhaltet auch die Flächen für 
Vorhaben i. S. d. § 11 Abs. 3 BauNVO. Die Integration dieser Flächen in die Allgemeinen Siedlungsberei-
che unterstützt die Verringerung der räumlichen Distanzen zwischen Wohnen, Arbeiten, (Nah)Versorgung, 
Dienstleistungen, Freizeit- und Bildungsangeboten etc. und damit auch die gleichberechtigte gesellschaftli-
che Teilhabe der gesamten Bevölkerung an solchen Angeboten. Eine derart kompakte Siedlungsstruktur 
kann darüber hinaus zur Vermeidung von Verkehr mit den damit verbundenen Emissionen und einer redu-
zierten Freirauminanspruchnahme bzw. -zerschneidung führen. 
 
Ergänzend kommt hinzu, dass Gewerbe- und Industriebetriebe, die erhebliche Emissionen erzeugen, Ein-
schränkungen bei der Standortwahl unterliegen, u. a. weil sie Abstandserfordernisse beachten müssen. 
Daher sind die von der Regionalplanung insbesondere für diese Betriebe zu sichernden Bereiche für ge-
werbliche und industrielle Nutzungen (GIB) von anderen Nutzungen, wie z. B. der Einzelhandelsnutzung, 
freizuhalten, die diesen Einschränkungen der Standortwahl nicht unterliegen. 
 
Zu 6.5-2 Standorte des großflächigen Einzelhandels mit zentrenrelevanten Kernsortimenten nur in 
zentralen Versorgungsbereichen 
 
Das Ziel greift das raumordnerische Integrationsgebot auf und konkretisiert insbesondere den raumordneri-
schen Grundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 3 Satz 3 ROG durch die raumordnerischen Vorgaben für die Bauleit-
planung. Bauleitplanung für die Errichtung oder Erweiterung von Vorhaben i. S. d. § 11 Abs. 3 BauNVO mit 
zentrenrelevantem Kernsortiment ist damit nur noch in zentralen Versorgungsbereichen der Gemeinden 
möglich, sofern nicht die in den Festlegungen enthaltenen Ausnahmen greifen. Das Ziel gilt nicht für die 
Teile von Kerngebieten, in denen nach § 7 Abs. 4 BauNVO Vorhaben i. S. d. § 11 Abs. 3 BauNVO mit zen-
trenrelevantem Kernsortiment ausgeschlossen sind. 
 
Das Kernsortiment eines Einzelhandelsbetriebes bezeichnet ï in Abgrenzung zum Randsortiment (vgl. Er-
läuterungen zu Ziel 6.5-5) ï den Hauptteil des Warenangebotes, der nach herrschender fachlicher Meinung 
einem bestimmten Sortimentsbereich zuzuordnen bzw. entsprechend zu klassifizieren ist und zudem hinrei-
chend scharf konturiert werden kann. Das Kernsortiment bestimmt somit in der Regel auch die Art eines 
Einzelhandelsbetriebes. 
 
Die Zentrenrelevanz eines Sortiments bestimmt sich gemäß Ziel 6.5-2 anhand zweier Kriterien: Den in An-
lage 1 genannten Sortimenten als festem verbindlichen Kern von zentrenrelevanten Sortimenten und den in 
den ortstypischen Sortimentslisten als zentrenrelevant festgelegten Sortimenten. 
 
Stets zentrenrelevant in Nordrhein-Westfalen sind zunächst die in Anlage 1 genannten Sortimente. Diese 
Sortimente prägen in besonderem Maße die Angebotsstruktur nordrhein-westfälischer Innenstädte, wie 
auch der Innenstädte bundesweit. In ihrem Zusammenspiel leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Vielfalt 
des innerstädtischen Einzelhandelsangebotes. Nicht zuletzt aufgrund ihrer Magnetfunktion tragen sie sehr 
wesentlich zur Belebung (Passantenfrequenz) sowie Attraktivität der Innenstädte bei. Die Sortimente ge-
mäß Anlage 1 wurden auf der Grundlage einer Analyse der Verteilung der sortimentsspezifischen Verkaufs-
flächen nach Lagen innerhalb und außerhalb der nordrhein-westfälischen Innenstädte, der Sortimentsstruk-
tur in den untersuchten nordrhein-westfälischen Gemeinden sowie der Auswertung vorliegender ortstypi-
scher Sortimentslisten gutachterlich ermittelt (vgl. "Grundlagen für die Erarbeitung einer neuen landesplane-
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rischen Regelung zur Steuerung des großflächigen Einzelhandels", Junker und Kruse, Dortmund, Juni 
2011). Bei den Sortimenten gemäß Anlage 1 wurden die Teilsortimente ausgenommen, bei denen die Un-
tersuchung von Junker und Kruse ergeben hatte, dass eine ortstypische Differenzierung sinnvoll sein könn-
te. Bei den Sortimenten gemäß Anlage 1 handelt es sich damit um den verbindlichen Kern an Sortimenten, 
der stets als zentrenrelevant anzusehen ist und hinter den die Gemeinden bei der Konkretisierung der Ziel-
vorgabe nicht zurückfallen können. Diese Sortimente geben damit einen landesplanerischen Mindeststan-
dard zum Schutz der zentralen Versorgungsbereiche vor.  
 
Daneben wird zur Konkretisierung der Zentrenrelevanz der Sortimente aber auch auf die örtlichen Verhält-
nisse Bezug genommen ï und zwar insofern, als neben den für ganz Nordrhein-Westfalen geltenden Sorti-
menten gemäß Anlage 1 auf die vor Ort als zentrenrelevant festgelegten Sortimente (ortstypische Sorti-
mentslisten) zurückgegriffen wird. Über die in Anlage 1 genannten Sortimente hinaus, die lediglich den ge-
meinsamen Kern an zentrenrelevanten Sortimenten in Nordrhein-Westfalen bezeichnen, kann es in den 
Gemeinden in Nordrhein-Westfalen weitere Sortimente mit Zentrenrelevanz geben. Um auch insoweit einen 
angemessenen, auf die örtlichen Verhältnisse bezogenen Schutz zu gewährleisten, können die Gemeinden 
diese Sortimente in ortstypische Sortimentslisten aufnehmen. 
 
Den Gemeinden wird damit ermöglicht, das Schutzniveau auf die jeweiligen örtlichen zentralen Versor-
gungsbereiche zuzuschneiden. Über die ortstypischen Sortimentslisten verbleibt den Gemeinden jenseits 
des für alle Gemeinden verbindlichen Kerns der Sortimente gemäß Anlage 1 ein gestaltbarer Rahmen, in 
dem das Integrationsgebot einer Konkretisierung zugänglich ist.  
 
Bezüglich der Festlegung ortstypischer Sortimentslisten wird auf den Einzelhandelserlass des Landes Nord-
rhein-Westfalen in der jeweils gültigen Fassung verwiesen. 
  
Räumlich bezieht sich das Integrationsgebot auf "zentrale Versorgungsbereiche". Dieser Begriff wird nicht 
nur im Baugesetzbuch und in der Baunutzungsverordnung an vielen Stellen genannt, sondern ist auch zent-
raler Bestandteil des Raumordnungsrechts (so etwa § 2 Abs. 2 Nr. 2 ROG). 
 
Zentrale Versorgungsbereiche können sich sowohl aus den tatsächlichen Verhältnissen (so im Rahmen des 
§ 34 Abs. 3 BauGB) als auch aus planerischen Festsetzungen und Darstellungen ergeben (vgl. § 9 Abs. 2a 
BauGB). Daran knüpft Ziel 6.5-2 an. 
 
Soweit der Begriff der zentralen Versorgungsbereiche auf die tatsächlichen Gegebenheiten Bezug nimmt, 
kann er aufgrund der zu den oben genannten Vorschriften ergangenen Rechtsprechung, insbesondere zu  
§ 34 Abs. 3 BauGB, bestimmt werden.  
 
Zentrale Versorgungsbereiche sind danach räumlich abgrenzbare Bereiche einer Gemeinde, denen auf-
grund vorhandener Einzelhandelsnutzungen ï häufig ergänzt durch diverse Dienstleistungen und gastro-
nomische Angebote ï eine Versorgungsfunktion über den unmittelbaren Nahbereich hinaus zukommt. In-
nenstädte sind, in der Regel als Versorgungsbereiche zentral, weil sie nach Lage, Art und Zweckbestim-
mung nicht nur der Versorgung ihrer Bewohner dienen, sondern auf einen Kundenkreis aus einem größeren 
Einzugsbereich ausgerichtet sind. Für Innenstädte ist typisch, dass in ihnen ein breites Spektrum von Wa-
ren für den lang-, mittel- und kurzfristigen Bedarf angeboten wird (BVerwG, Urt. v. 11.10.2007, 4 C 7.07 = 
BVerwGE 129, 307). Versorgungsbereiche sind jedoch nicht nur dann "zentral", wenn sie nach Lage, Art 
und Zweckbestimmung der gemeindeweiten bzw. übergemeindlichen Versorgung dienen, sondern auch 
Bereiche für die Grund- oder Nahversorgung können zentrale Versorgungsbereiche i. S. d. § 34 Abs. 3 
BauGB sein (OVG NRW, Urt. v. 11.12.2006, 7 A 964.05 = BauR 2007, 845). 
 
Zentrale Versorgungsbereiche können sich nicht nur aus den tatsächlichen örtlichen Verhältnissen, sondern 
auch aus entsprechenden gemeindlichen Planungen ergeben. Gemäß Ziel 6.5-2 wird die Ansiedlung von 
Vorhaben im Sinne des § 11 Abs. 3 BauNVO mit zentrenrelevanten Kernsortimenten auch in solchen zent-
ralen Versorgungsbereichen erlaubt, die von den Gemeinden als zentrale Versorgungsbereiche festgelegt 
wurden. 
 
Intention des Landes ist es ausweislich der Begründung zum LEP NRW ï Sachlicher Teilplan Großflächiger 
Einzelhandel ï, eine nachhaltige Raumentwicklung gemäß § 1 Abs. 2 Raumordnungsgesetz (ROG) zu un-
terstützen ï und zwar durch die Stärkung der Zentren, eine kompakte Siedlungsentwicklung und eine Re-
duzierung der Freirauminanspruchnahmen. Die in Ziel 6.5-2 vorgegebenen landesplanerischen Kriterien 
stellen sicher, dass dieser auch mit dem Integrationsgebot verfolgte Zweck nicht durch Gemeinden unter-
laufen werden kann, indem sie an städtebaulich nicht integrierten Standorten neue zentrale Versorgungsbe-
reiche planen. Bauleitplanung für Vorhaben im Sinne des § 11 Abs. 3 BauNVO mit zentrenrelevanten Kern-




























































































































































